
933 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
XXX, mit dem das Rundfunkgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die "Österreichische Rundfunk Gesellschaft 
m. b. H." (in der Folge Gesellschaft genannt) 
und die von ihr beschäftigten Personen sind bei 
Besorgung der der Gesellschaft durch das Rund­
funkgesetz, BGBl. Nr. 195/1966, in der Fassung 
des Art. II übertragenen Aufgaben von jeder 
Einflußnahme von außen unabhängig. 

(2) Durch Bundesgesetz sind die Grundsätze 
für die Tätigkeit der Gesellschaft festzulegen. 
Hiebei ist insbesondere darauf Bedacht zu neh­
men, daß die Programme eine umfassende In­
formation der Allgemeinheit über alle wichtigen 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Fragen gewährleisten und die Vielfalt der Mei­
nungen dazu angemessen zum Ausdruck bringen. 

Artikel H 

Das Rundfunkgesetz, BGBl. Nr. 195/1966, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Abs. 1 und 2 des § 1 haben zu lauten: 

,,(1) Die Gesellschaft hat durch die Herstellung 
und Sendung von Hörfunk- und Fernsehpro­
grammen sowie durch die Planung, die Errichtung 
und den Betrieb der hiefür notwendigen tech­
nischen Einrichtungen, insbesondere von Studios 
und Sendeanlagen, vor allem zu sorgen für 

1. die Information der Allgemeinheit über alle 
wichtigen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Fragen durch 

a) Vermittlung objektiver Nachrichten und 
Reportagen einschließlich der Bericht­
erstattung über die Tätigkeit der gesetz­
gebenden Organe und der übertragung 
ihrer Verhandlungen, 

b) Wiedergabe und Vermittlung von für die 
Allgemeinheit wesentlichen Kommen­
taren, Standpunkten und kritischen Stel­
lungnahmen unter angemessener Berück­
sichtigung oer Vielfalt der im öffent­
lichen Leben vertretenen Meinungen, 

c) eigene Kommentare und Sachanalysen 
unter strenger Wahrung des Grundsatzes 
der Objektivität; 

2. die Verbreitung von Volks- und Jugend­
bildung unter besonderer Beachtung der För­

.derung der .Schul- und Erwachsenenbildung 
sowie des 'verständnisses für alle Fragen 
des demokratischen Zusammenlebens; 

3. die Vermittlung und Förderung von Kunst 
und Wissenschaft; 

4. die Darbietung von einwandfreier Unter­
haltung; 

5. die Förderung des Interesses am Sport. 

(2) Die Gesellschaft hat bei Erfüllung dieser 
öffentlichen Aufgaben auf die Grundsätze der 
österreichischen Verfassungsordnung, insbeson­
dere auf die bundesstaatliche Gliederung nach 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Bun­
desländer, Bedacht Zu nehmen." 

2. Dem § 1 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Für Arbeitsverhältnisse zur Gesellschaft 
ist diese als Arbeitgeber kollektivvertragsfähig." 

3. An die Stelle des § 2 treten die folgenden 
Bestimmungen: 

,,§ 1 a. (1) Die Gesellschaft hat die Gewissens­
freiheit, Unabhängigkeit und Eigenverantwort­
lichkeit aller programmgestaltenden Mitarbeiter 
bei Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben 
zu beichten. . 

(2) Programmgestaltende Mitarbeiter im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die als 
Angestellte der Gesellschaft oder als freie Mit­
arbeiter an der inhaltlichen Gestaltung von Hör­
funk- und Fernsehsendungen mitwirken. 
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2 933 der Beilagen 

§ 2~ (1) Zwischen der Gesellschaft einerseits 
und andererseits dem bei der Gesellschaft einge­
richteten Zentralbetriebsrat sowie der für die 
journalistischen Mitarbeiter zuständigen Gewerk­
schaft ist unter Bedachtnahme auf die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes ein Redakteur­
statut zu vereinbaren. An den Verhandlungen 
über den Abschluß eines Redakteurstatuts ist 
eine von den journalistischen Mitarbeitern zu 
bestimmende Vertretung zu beteiligen. Die Ge­
werkschaft darf das Redakteurstatut nicht ab­
schließen, wenn es in einer geheimen Abstimmung 
mit einer Mehrheit von mindestens der Hälfte 
der von den journ:alistischen Mitarbeitern ab­
gegebenen Stimmen abgelehnt worden ist. 

(2) Das Redakteurstatut hat zur Gewähr­
leistung einer ausgewogenen Meinungsvielfalt der 
Hörfunk- und Fernsehprogramme durch Sicher­
stellung der Gewissensfreiheit sowie der jour­
nalistischenUnabhängigkeit c und Eigenverant­
wortlichkeit aller journalistischen Mitarbeiter bei 
der Besorgung der ihnen übertragenen Auf­
gaben beizutragen. Das Redakteurstatut hat ins­
besondere nähere B~stim~ungen zu enthalten 
über . 

1. die Wahrnehmung der Gewissensfreiheit, 
journalistischen Unabhängigkeit und Eigen­
verantwortlichkeit durch die journalistischen 
Mitarbeiter bei Besorgung der ihnen über­
tragenen Aufgaben, 

2. den Schutz der journalistischen Mitarbeiter 
gegen jede Verletzung dieser Rechte, 

3. das Recht, an der Besorgung der Aufgaben 
der Gesellschaft in personeller und sachlicher 
Hinsicht mitzuwirken, 

4. die Schaffung von Einrichtungen zur Wahr­
nehmung der in Z. 3 genannten Rechte und 

5. die Schaffung einer Schiedsin~tanz zur Ent­
scheidung von Streitigkeiten aus dem 
Redakteurstatut. 

(3) Journalistische Mitarbeiter im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind alle an der Gestaltung von 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen journalistisch 
mitwirkenden . Personen, insbesondere Redak­
teure, Reporter, Korrespondenten und Gestalter 
von Programmen journalistischen Charakters, die 
als Angestellte der Gesellschaft oder als freie 
Mitarbeiter diese journalistische Tätigkeit ständig 
und nicht bloß als wirtschaftlich unbedeutende 
Nebenbeschäftigung ausüben. 

(4) Durch die Bestimmungen des Redakteur­
statuts dürfen die Rechte der Betriebsräte durch 
die Schaffung der im Abs. 2 Z. 5 vorgesehenen 
Schiedsinstanz überdies ein gesetzlich vor­
gesehener Rechtszug an Gerrchte oder Ver­
waltungsbehörden nicht berührt werden. 

§ 2 a. (1) Jede der in § 2 Abs. 1 genannten 
Parteien kann das Redakteurstatut gegenüber den 
anderen Parteien jeweils zum 1. Jänner jedes 
Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten schriftlich aufkündigen. Die für die 
journalistischen Mitarbeiter zuständige Gewerk­
schaft darf das Redakteurstatut nicht aufkün­
digen, wenn die Kündigung in einer geheimen 
Abstimmung mit einer Mehrheit von mindestens 
der Hälfte der von den journalistischen Mit­
arbeitern abgegebenen Stimmen abgelehnt wor­
den ist. Im Falle der Kündigung sind unverzüglich 
Verhandlungen über den Abschluß eines neuen 
Redakteurstatuts aufzunehmen. 

(2) Wenn bis zum Außerkrafttreten des auf­
gekündigten Redakteurstatuts kein neues ver­
einbart und wirksam wird, so kann jede Partei 
die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens be­
antragen. Der Schiedsspruch der Schlichtungs­
stelle gilt als Redakteurstatut. Auf das Schlich­
tungsverfahren sind im übrigen die §§ 144 bis 
146 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. XXXXX, mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die für die journalistischen Mitarbeiter zu­
ständige Gewerkschaft einen Beisitzer aus dem 
Kreis der journalistischen Mitarbeiter der Ge­
sellschaft und der Zentralbetriebsrat einen Bei­
sitzer aus der Beisitzerliste der Arbeitnehmer 
namhaft zu machen hat. 

(3) Ein nach Abs. 2 zustandegekommenes 
Redakteurstatut tritt außer Kraft, sobald ein 
neues Redakteurstatut gemäß § 2 Abs. 1 zu­
standegekommen ist. 

(4) Im übrigen sind auf das Redakteurstatut die 
§§ 30, 31 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 3 und 4 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß anzuwen-
den." -

4. Der letzte Satz des § ~ Abs. 1 entfällt. 

5. Nach dem § 3 ist der folgende § 3 a em­
zufügen: 

,,§ 3 a. Die Gesellschaft hat über Auftrag und 
auf Rechnung der Bundesregierung sowie unter 
Bedachtnahme auf § 1 Abs. 1 bis 3 einen aus­
reichenden Auslandsdienst auf Kurzwelle zu be­
sorgen." 

6. Der Abs. 4 des § 4 hat zu lauten: 

,,(4) Ein Programm des Hörfunks bleibt von 
Werhesendungen frei; den Umfang der Werbe­
sendungen (Spots, Kurzsendungen und gestal­
tete Werbesendungen einschließlich gestalteter 
An- und Absagen von Patronanzsendungen) in 
den übrigen Programmen setzt auf Vorschlag 
des Generalintendanten der Aufsichtsrat fest, je­
doch dürfen die Werhesendungen durchschnitt­
lich im Fernsehen in heiden Programmen die 
tägliche Dauer von insgesamt 20 Minuten und 
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933 der Beilagen 3 

im Hörfunk insgesamt die tägliche Dauer von 
120 Minuten nicht überschreiten. Sendezeiten für 
kommerzielle Werbung an Sonntagen, gesetz­
lichen Feiertagen, am Aschermittwoch, Grün­
donnerstag, Karfreitag und am 2. November 
dürfen überhaupt nicht, am 24. und 31. Dezem­
ber nur vor 13 Uhr vergeben werden. Der 
Generalintendant hat die im Interesse der Volks~ 
gesundheit notwendigen Beschränkungen hin­
sichtlich der kommerziellen Werbesendungen 
festzulegen. " 

7. Dem § 4 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Pie Bestimmung des Abs. 4 findet auf 
Patronanzsendungen keine Anwendung, soweit 
es sich dabei nicht um gestaltete An- und Absagen 
handelt. Weiters findet die Bestimmung des 
Abs. 4 auch keine Anwendung auf Sendungen, 
die von einem Gericht oder von der Kom­
mission (§ 14 e Abs. 3) angeordnet werden." 

8. § 5 entfällt. 

9. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Je 50.000 S einer übernommenen 
Stammeinlage gewähren in der Gesellschafterver­
sammlung eine Stimme, wobei Bruchteile unter 
50.000 S nicht gezählt werden. 

(2) Die dem Bund als Gesellschafter zustehen­
den Rechte sind von der Bundesregierung aus­
zuüben. 

(3) Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind 
nur mit Zustimmung der Gesellschafter über­
tragbar; Geschäftsanteile sind teilbar. Dem Bund 
müssen mindestens 400/0 der Geschäftsanteile ver­
bleiben." 

10. Der Einleitungssatz und die lit. abis c 
des § 7 haben zu lauten: 

"Der Gesellschafterversammlung obliegt außer 
den im GesmbHG und im Gesellschaftsver­
trag bezeichneten Gegenständen insbesondere 

a) die Bestellung und Abberufung des Ge­
schäftsführers (Generalintendanten); der 
Bestellung hat eine öffentliche Ausschrei­
bung voranzugehen; 

b) die Bestellung und Abberufung der Direk­
toren (§ 10 Abs. 2), der Programminten­
danten (§ 10 Abs .. 3) und der Landes­
intendanten (§ 10 Abs. 4); 

c) die Beschlußfassung gemäß § 15 a." 

11. Die lit. bund c des § 7 erhalten die 
Bezeichnung lit. d und e. 

12. Dem § 7 ist folgende lit. fanzufügen: 

"f) die Bestellung je eines Vertreters der Zei­
tungsherausgeber und -verleger, der 
Redakteure im Sinne des § 1 des Jour-

nalistengesetzes und der freien Mitarbeiter 
der Gesellschaft gemäß § 8 Abs. 4 auf 
Grund von Vorschlägen der für die betref­
fenden Berufsgruppen zuständigen frei­
willigen beruflichen Interessenvertretungen. 

13. Die Abs. 1 und 2 des § 8 haben zu lauten: 

,,(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 33 Mit­
gliedern, die wie folgt zu berufen sind: 

1. Der Gesellschafter Bund bestellt neun Auf­
sichtsratsmitglieder; hievon sind je ein Auf­
sichtsratsmitglied aus den Bereichen der ge­
setzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften, der Wissenschaft, 
der Kunst, der Volksbildung, des Sports und 
der Jugend zu bestellen. 

2. Jedes Land bestellt ein Aufsichtsratsmit­
glied. 

3. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, die Präsidentenkonferenz der Land­
wirtschaftskammern österreichs, der Öster­
reichische Arbeiterkammertag und der 
österreichische Gewerkschaftsbund bestellen 
je ein Aufsichtsratsmitglied. 

4. Elf Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der 
Dienstnehmer der Gesellschaft. 

(2) Die im Abs. 1 Z. 4 genannten Aufsichtsrats- ' 
mitglieder werden vom Zentralbetriebsrat gemäß 
§ 110 Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes 1ll 

den Aufsichtsrat entsendet. 

14. Der Abs. 4 des § 8 hat zu lauten: 

,,(4) Der Generalintendant (§ 9), der Vor­
sitzende der Hörer- und Sehervertretung oder 
sein Vertreter (§ 14 h Abs. 2) und je ein von der 
Gesellschafterversammlung gemäß § 7 lit. f zu 
bestellender Vertreter der Zeitungsherausgeber 
und -verleger, der Redakteure im Sinne des § 1 
des Journalistengesetzes und der freien Mit­
arbeiter der Gesellschaft haben das Recht, an den 
Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

15. Die Abs. 6 und 7 des § 8 haben zu lauten: 

,,(6) Dem Aufsichtsrat obliegt außer den im 
GesmbHG und im Gesellschaftsvertrag be­
zeichneten Gegenständen insbesondere: 

a) die Genehmigung langfristiger Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen und von 
Stellenplänen, wobei die beiden Programme 
des Fernsehens in gleicher Weise zu berück­
sichtigen sind; 

b) die Beschlußfassung gemäß § 15 a; 
c) die Genehmigung des Abschlusses von 

Kollektivverträgen, Vertragswerken mit 
kollektivvertragsähnlicher Wirkung und 
des Redakteurstatuts ; 
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d) die Beschlußfassung über eme Dienstord­
nung für die Gesellschaft. 

(7) Wenn der Aufsichtsrat aus welchen Grün­
den immer hinsichtlich der im Abs. 6 lit. abis d 
genannten Gegenstände binnen drei Monaten 
vom Zeitpunkt der ersten Befassung zu keiner 
Entscheidung gelangt, so hat die Gesellschafter­
versammlung binnen einem Monat den Aufsichts­
rat aufzulösen. In einem solchen Fall ist der 
Aufsichtsrat gemäß den Abs. 1 und 2 neu zu 
bestellen." 

16. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Der Geschäftsführer trägt die Bezeich­
nung Generalinteridant. Der Beschluß der Ge­
sellschafterversammlung, mit der der General­
intendant bestellt oder abberufen wird, bedarf 
einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen. Der Generalintendant ist 
außer an die sich aus Gesetz und Gesellschafts­
vertrag ergebenden Pflichten beziehungsweise 
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und 
des Aufsichtsrates an keinerlei Weisungen und 
Aufträge gebunden. 

(2) Dem Generalintendanten obliegt außer den 
im GesmbHG und den im Gesellschaftsvertrag 
bezeidmeten Gegenständen insbesondere 

a) die Festlegung allgemeiner Richtlinien für 
die Programmgestaltung und -erstellung in 
Hörfunk und Fernsehen; 

b) die Ausschreibung der Posten von Direk­
toren, Programmintendanten und Landes­
intendanten; 

c) die Erstattung von Vorschlägen an die 
Gesellschafterversammlung für die Bestel­
lung und Abberufung von Direktoren, 
Programmintendanten und Landesinten­
danten, bei letzteren nach Fühlungnahme 
mit dem jeweiligen Bundesland; 

d) die Erteilung von Prokura und Handlungs­
vollmacht an Direktoren, Programminten­
danten, Landesintendanten und leitende 
Angestellte; 

e) die Kontrolle der Tätigkeit der Direktoren, 
Programmintendanten und Landesinten­
danten sowie die Koordinierung ihrer 
Tätigkeit, vor allem auch hinsichtlich der 
Programmpläne für Hörfunk und Fern­
sehen unter Berücksichtigung der bundes­
staatlichen Gliederung durch die Mitwir­
kung aller Studios; 

f) die Ausarbeitung von Vorschlägen für die 
langfristigen Pläne für Programm, Technik, 
Finanzen in eigener Verantwortung im Zu­
sammenwirken mit den Direktoren, Pro­
grammintendanten und Landesintendanten; 

g) die Festsetzung der Geschäftsverteilung ge­
mäß § 10; 

h) die Erstattung von Vorschlägen über die 
Festsetzung eines Programmentgeltes gemäß 
§ 8 Abs. 6 lit. bund § ISa an den Aufsichts­
rat." 

17. Die Abs. 2 bis 4 des § 10 sowie der dieser 
Bestimmung anzufügende Abs. 5 haben zu lauten: 

,,(2) Es sind zwei Direktoren zu bestellen, und 
zwar je ein Direktor für 

a) die technischen Angelegenheiten des Hör­
funks und des Fernsehens (Technischer 
Direktor); 

b) die Verwaltungsangelegenheiten des Hör­
funks und des Fernsehens (Kaufmännischer 
pirektor). 

(3) Es sind drei Programmintendanten zu be­
stellen, und zwar je ein Programmintendant für 

a) die Programmangelegenheiten des Hör­
funks (Hörfunkintendant) ; 

b) die Programmangelegenheiten des 1. Pro­
gramms des Fernsehens (Fernsehinten­
dant 1); 

c) die Programm angelegenheiten des 2. Pro­
gramms des Fernsehens (Fernsehinten­
dant 2). 

(4) Für jedes Landesstudio ist ein Landesinten­
dant zu bestellen. 

(5) Die Beschlüsse der Gesellschafterversamm­
lung über die Bestellung und Abberufung der 
Direktoren, Programmintendanten und Landes­
intendanten bedürfen der Zustimmung von min­
destens drei Viertel der abgegebenen Stimmen." 

18. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Zu Direktoren, Programmintendan­
ten und Landesintendanten können nur Personen 
bestellt werden, welche die in § 12 dieses Bun­
desgesetzes genannten Voraussetzungen erfüllen. 

(2) Die Pl'ogrammintendanten haben im Rah­
men der langfristigen Pläne für Programm, Tech­
nik und Finanzen sowie der Stellenpläne in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich alle Programm­
angelegenheiten selbständig und eigenverantwort­
lich zu besorgen. Es steht ihnen frei, unter Be­
dachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einerseits 
sowie im Streben nach größtmöglicher Meinungs­
vielfalt bei der Programmgestaltung andererseits 
Teile von Programmen fallweise oder regelmäßig 
einvernehmlich zu gestalten. Die Programm­
intendanten sind in Ausübung ihrer Tätigkeit 
außer an die vom Generalintendanten zu 
erlassenden allgemeinen Richtlinien für die Pro­
grammgestaltung und -erstellung an keine Wei­
Sll11gen und Aufträge gebunden. 

(3) Die Direktoren und die Landesintendanten 
haben im Rahmen der langfristigen Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen sowie der 
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Stellen pläne die laufenden Geschäfte ihres Be­
reiches selbständig zu führen. Sie sind dabei außer 
an die vom Generalintendanten festzusetzende 
Geschäftsverteilung und an seine Weisungen an 
keine Weisungen und Aufträge Dritter gebunden. 

(4) Die Landesintendanten nehmen die Belange 
der Gesellschaft für das Bundesland wahr, für das 
sie bestellt sind. Hiebei sind sie für das von den 
Länderstudios zu gestaltende Regionalprogramm 
und für alle in ihrem Bereich zu gestaltenden 
Hörfunk- und, Fernsehprogramme verantwort­
lich. Ihnen unterstehen weiters die Betriebsstätten 
und Sendeanlagen ihres Studios sowie das dort 
tätige Personal. 

(5) Die Direktoren, Programmintendanten und 
Landesintendanten schlagen die Ausschreibung 
von Posten, die Aufnahme von geeignetem Per­
sonal sowie Personalbeförderungen, Kündigungen 
und Entlassungen jeweils für ihren Bereich dem 
Generalintendanten vor. 

(6) Die Direktoren, Programmintendanten und 
Landesintendanten haben das Recht, vom Auf­
sichtsrat gehört zu werden, wenn der General­
intendant ihren Vorschlägen nicht Rechnung 
trägt." 

19. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. (1) Personen, die in der Gesellschaft 
die Funktion des Generalintendanten, emes 
Direktors, eines Programmintendanten, emes 
Landesintendanten öder eines leitenden Ange­
stellten ausüben, müssen folgenden Bedingungen 
'gerecht werden: ' 

a) Sie müssen handlungsfähige Personen sein; 
b) sie müssen österreichische Staatsbürger sein; 

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der 
Gesellschafterversammlung ; 

c) sie müssen eine entsprechende Vorbildung 
bzw. fünf jährige einschlägige oder ver­
wandte Berufserfahrung nachweisen kön­
nen; 

d) der Generalintendant, die Direktoren, die 
Programmintendanten und die Landes­
intendanten dürfen für die Dauer ihrer 
Tätigkeit bei der Gesellschaft kein Mandat 
im Nationalrat oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder, Gemeinderat ausüben und 
dürfen weder der Bundesregierung noch 
einer Landesregierung, noch einem Gemein­
devorstand (Stadtrat, Stadtsenat) angehören, 
noch als Bürgermeister oder als hauptamt­
lich Angestellter einer politischen Partei 
tätig sein; 

e) der Generalintendant, die Programminten­
danten und die Landesintendanten dürfen 
in den letzten fünf Jahren vor ihrer Be­
stellung kein Mandat im Nationalrat oder 
Bundesrat oder in einem Landtag ausgeübt i 

und in diesem Zeitraum weder der Bundes­
'regierung noch einer Landesregierung, noch 
einem Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadt­
senat) angehört haben, noc-n als Bürger­
meister oder als hauptamtlich Angestellter 
einer politischen Partei tätig gewesen sein. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen 
für die Dauer ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft 
keine der im Abs. 11 lit. d bezeichneten, Funk­
tionen ausüben." 

20. Der Abs. 1 des § 14 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Kontrolle der Betriebsführung der 
Gesellschaft ist gemäß § 7 lit. d eine aus höchstens 
drei Mitgliedern bestehende Prüfungskommission 
einzusetzen; die Mitglieder werden jeweils zur 
Prüfung von drei Geschäftsjahren bestellt. Zu 
Mitgliedern der Prüfungskommission dürfen nur 
Wirtschaftsprüfer und Betriebswissenschaftel' be­
stell t werden." 

21. Nach dem § 14 sind die folgenden §§ 14 a 
bis 14 I einzufügen: 

,,§ 14 a. (1) Zur Entscheidung über die behaup­
tete Verletzung von Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes wird beim Bundeskanzleramt die 
Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes 
(im folgenden Kommission genannt) erridltet. 

(2) Die Kommission besteht aus 17 Mitgliedern, 
von denen neun Mitglieder dem Richterstand 
angehören müssen. 

(3) Die Mitglieder der Kommission ernennt 
der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundes­
regierung für die Dauer von vier Jahren. Die 
Bundesregierung ist bei ihrem Vorschlag für je 
drei Mitglieder aus dem Richterstand an Vor­
schläge des Verfassungsgerichtshofes, des Ver­
waltungsgerichtshofes und des Obersten Gerichts­
hofes gebunden und hinsichtlich der übrigen 
Mitglieder für je vier an Vorschläge der für die 
programmgestaltenden Mitarbeiter zuständigen 
Gewerkschaft sowie der Hörer- und Seherver­
tretung. 

(4) Der Kommission können nicht angehören: 

1. Personen, die nicht zum Nationalrat wählbar 
• 1 

Sl11C; 

2. Mitglieder des Aufsichtsrates, der General­
intendant, die Direktoren, die Programm­
intendanten und die Landesintendanten 
sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft; 

3. freie Mitarbeiter der Gesellschaft, sofern sie 
diese Tätigkeit ständig und nicht bloß als 
wirtschaftlich unbedeutende Nebenbeschäfti­
gung ausüben; 

4. Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung sowie Staatssekretäre; 

5. Personen, die bereits einmal ,Mitglieder der 
Kommission waren. 
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(5) Hat ein Mitglied der Kommission drei auf­
einanderfolgenden Einladungen zu einer Ver­
handlung ohne genügende Entschuldigung keine 
Folge geleistet oder tritt· bei einem Mitglied 
ein Ausschließungsgrund des Abs. 4 nachträglich 
ein, so hat dies nach seiner Anhörung die Kom­
mission festzustellen. Diese Feststellung hat den 
Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(6) Scheidet ein Mitglied der Kommission vor­
zeitig aus, so ist an seiner Stelle für den noch 
verbleibenden Rest der Amtsdauer ein neues 
Mitglied unter Anwendung des Abs. 3 zu er­
nennen. 

(7) Die Mitglieder der Kommission sind in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine 
\VI eisungen gebunden. 

(8) Die Mitglieder der Kommission haben An­
spruch auf Ersatz der Reisekosten, die den für 
Bundesbeamte der Dienstklasse VIII sich aus den 
Reisegebührenvorschriften ergebenden Ansätzen 
gleichzuhalten sind, sowie auf ein Sitzungsgeld, 
das von der Bundesregierung durch Verordnung 
unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den 
Umfang der von der Kommission zu besorgenden 
Aufgaben festzusetzen ist. 

§ 14 b. (1) Die Kommission wählt aus dem 
Kreis der dem Richterstand angehörenden Mit­
glieder einen Vorsitzenden und einen Stellver­
tretenden Vorsitzenden. 

(2) Die Kommission entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von minde­
stens zwei Drittel ihrer Mitglieder. 

§ 14 c. (1) Die Kommission entscheidet -
soweit dafür nicht eine andere Verwaltungs­
behörde oder ein Gericht zuständig ist - über 
die Verletzung von Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes auf Grund von Beschwerden 

1. einer Person, die durch eine Rechtsverlet­
zung unmittelbar geschädigt zu sein behaup­
tet; 

2. eines Gesellschafters; 
3. der Hörer- und Sehervertretung; 
4. des Inhabers einer Rundfunk(Fernsehrund­

funk)-Hauptbewilligung, sofern eine solche 
Beschwerde von mindestens 500 weiteren 
Inhabern einer derartigen Bewilligung unter­
stütZt wird. 

(2) Die Unterstützung einer Beschwerde gemäß 
Abs. 1 Z. 4 ist durch eine Unterschriftenliste 
nachzuweisen, aus der die Identität der Personen, 
die die Beschwerde unterstützen, festgestellt wer­
den kann. 

(3) . Beschwerden sind innerhalb von sechs 
Wodlen, gerechnet vom Zeitpunkt der behaup­
teten Verletzung von Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes, einzubringen. 

(4) Die Gesellschaft hat von allen ihren Sen­
dungen Aufzeichnungen herzustellen und diese 
mindestens zehn Wochen aufzubewahren. Im 
Falle einer Aufforderung der Kommission hat 
sie ihr die gewünschten Aufzeichnungen zur Ver­
fügung zu stellen. 

§ 14 d. (1) Zur Entscheidung über die während 
eines Zeitraumes von drei Monaten einlangenden 
Beschwerden wird jeweils ein Senat, bestehend 
aus fünf Mitgliedern gebildet. Drei Mitglieder 
des Senates werden aus dem Kreis der dem Rich­
terstand angehörenden Mitglieder der Kommis­
sion und je ein weiteres Mitglied aus dem 
Kreis der von der für die programmgestaltenden 
Mitarbeiter zuständigen Gewerkschaft sowie von 
der Hörer- und Sehervertretung vorgeschlage­
nen Mitglieder der Kommission vom Vorsitzen­
den der Kommission durch das· Los bestimmt. 
Für jedes Mitglied eines Senates ist nach dem 
gleichen Verfahren ein Ersatzmitglied zu bestel­
len, das im Falle der Verhinderung des Mit­
gliedes während des Verfahrens an dessen Stelle 
tritt. 

(2) Den Vorsitz in dem Senat führt der Vor­
sitzende der Kommission, sofern er ihr angehört, 
ansonsten der Stellvertretende Vorsitzende. Ist 
auch dieser nicht Mitglied der Kammer, so ist 
der Senatsvorsitzende von dem Senat aus dem 
Kreis der dem Richterstand angehörenden Mit­
glieder zu wählen. 

(3) Der Senat entscheidet mit einfacher Stim­
menmehrheit. Der Vorsitzende gibt seine Stimme 
als letzter ab. 

§ 14 e. (1) Die Entscheidung der Kommission 
besteht in der Feststellung, ob eine Bestimmung 
dieses Bundesgesetzes verletzt wurde, sowie in 
der Feststellung, ob diese Verletzung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig angeordnet oder ohne An­
ordnung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei­
geführt wurde. 

(2) Die Kommission hat über Beschwerden 
innerhalb von vier Wochen, gerechnet vom Zeit­
punkt des Einlangens der Beschwerde, zu ent­
scheiden. 

(3) Die Kommission kann auf Veröffentlichung 
ihrer Entscheidung erkennen und der Gesell­
schaft auftragen, wann, in welcher Form und in 
welchem Programm diese· Veröffentlichung zu 
erfolgen hat. 

(4) Die Entscheidungen der Kommission unter­
liegen niCht der Aufhebung oder Abänderung im 
Verwaltungswege. 

§ 14 f. (1) Auf das Verfahren der Kommission 
findet - soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist - das Allgemeine Verwal­
tungsverfahrensgesetz 1950 Anwendung. 
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(2) Die näheren Bestimmungen über die Orga­
nisation der Kommission sowie unter Beachtung 
des § 14 d Abs. 1 über die Verteilung der Ge­
schäfte zwischen den Senaten werden durch eine 
Gesc.~äftsordnung geregelt, die die Kommission 
selbst beschließt. 

§ 14 g. (1) Zur Wahrnehmung der Interessen 
der Höret· und Seher ist eine Hörer- und Seher­
vertretung am Sitz der Gesellschaft einzurichten. 

(2) Die Mitglieder der Hörer- und Seherver­
tretung werden auf Grund des gleichen, unmittel­
baren und geheimen Wahlrechtes nach den 
Grundsätzen der Persönlichkeitswahl im Wege 
der Briefwahl gewählt. J des Land bildet hiebei 
einen Wahlkreis und entsemlet so viele Mit­
glieder in die Hörer- und Sehervertretung als es 
Mitglieder in den Bundesrat entsendet. Für jeden 
Wahlkreis ist nur eine Wahlbehörde einzurich­
ten. 

(3) Wahlberechtigt ist jede Person 

1. die zum Nationalrat wahlberechtigt ist; 

2. auf Verlangen überdies jede Person, die das 
16. Lebensjahr vollendet hat und zum Natio­
nalrat wahlberechtigt wäre, wenn sie das 
Wahlalter bereits erreicht hätte. 

(4) Das Verlangen nach Abs. 3 Z. 2 ist inner­
halb von zwei \'Vochen, gerechnet vom Zeitpunkt 
der Anordnung einer \'lfahl, die im Bundesgesetz­
blatt und durch allgemeinen öffentlichen An­
schlag kundzumachen ist, schriftlich an die Wahl­
behörde des Bundeslandes zu stellen, in dem sie 
ihren ordentlichen Wohnsitz hat. Sind die Vor­
aussetzungen für die Ausübung des Wahlrechtes 
gegeben, so hat die Wahlbehörde der Person die 
Teilnahme an der Wahl zu gestatten. 

(5) Wählbar ist jeder Wahlberee-htigte, der sich 
in jenem Wahlkreis, in dem er seinen ordent­
lichen Wohnsitz hat, um die Wahl bewirbt, sofern 
seine Wahlwerbung von mindestens 500 Wahl­
berechtigten unterstützt wird. Die Unterstützung 
ist durch eine Unterschriftenliste nachzuweisen, 
aus der die Identität der Personen festgestellt 
werden kann. Jeder Wahlberechtigte darf nur 
einen einzigen Wahiwerber unterstützen. 

(6) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme. 

(7) Als gewählt gelten die Wahlwerber, die 
entsprechend der Anzahl der in dem betreffen­
den Wahlkreis zu vergebenden Mandate die mei­
sten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die 
nichtgewählten Wahlwerber gelten entsprechend 
der Reihenfolge der erlangten Stimmen als Ersatz­
rnitglieder. 

(8) Im Hörfunk oder im Fernsehen ist jede 
Wahlwerbung für die Hörer- und Sehervertre­
tung verboten. Die Wahlbehörde hat die Liste 
aller Wahlwerber ihres Wahlkreises in einer in 
dem betreffenden Wahlkreis für öffentliche Kund-

machungen bestimmten Zeitung in alphabetischer 
Reihenfolge bekanntzumachen und mit einem 
amtlichen Stimmzettel allen Wahlberechtigten 
ihres Wahlkreises auszufolgen. 

(9) Die Funktionsperiode der Hörer- und 
Sehervertretung dauert vier Jahre vom Tage 
ihres ersten Zusammentrittes an gerechnet, jeden­
falls aber bis zu dem Tag, an dem die neue 
Hörer- und Sehervertretung zusammentritt. Die t\ 
neugewählte Hörer- und Sehervertretung ist vom 
Bundeskanzler längstens innerhalb von 30 Tagen 
nach der 'Wahl einzuberufen. Diese ist vom Bun­
deskanzler so anzuordnen, daß die neugewählte 
Hörer- und Sehervertretung am Tage nadl. dem 
Ablauf des vierten Jahres der Funktionsperiode 
zusammentreten kann. 

(10) Im übrigen werden die näheren Bestim­
mungen über das Wahlverfahren unter Zugrunde­
legung der Nationalratswahlordnung sowie unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes durch Verordnung der Bundesregie­
rung bestimmt. 

§ 14 h. (1) Im Vorsitz der Hörer- und Seher­
vertretung wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge. 

(2) Als Vorsitzender fungiert das Mitglied, 
das in dem zum Vorsitz berufenen Land die 
meisten Stimmen erlangt hat. Stellvertreter des 
Vorsitzenden ist das Mitglied, das im folgenden 
Halbjahr zum Vorsitz berufen ist oder bei Fort­
dauer der Funktionsperiode der Hörer- und 
Sehervertretung berufen wäre. 

(3) Die Hörer- und Sehervertretung ist vom 
Vorsitzenden zweimal jährlich, ansonsten binnen 
14 Tagen, wenn es wenigstens 20 ihrer Mitglieder, 
die Gesellschafterversammlung oder der Auf­
sichtsrat verlangen, zu einer Sitzung einzuberu­
fen. 

§ 14 i. (1) Der- Hörer- und Sehervertretung 
obliegt insbesondere 

1. die Erstattung von Empfehlungen hinsicht­
lich der Programmgestaltung; 

2. die Erstellung von Vorschlägen für die Er­
nennung von vier Mitgliedern der Kommis­
sIOn; 

3. die Anrufung der Kommission. 

(2) Die Hörer- und Sehervertretung ist zur 
Erfüllung der im Abs. 1 genannten Aufgaben 
befugt, den Generalintendanten, die Direktoren, 
die Programmintendanten und die Landesinten­
danten über alle von ihnen zu besorgenden Auf­
gaben der Gesellschaft zu befragen und alle ein­
schlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Befragten 
haben die an sie gerichteten Anfragen längstens 
binnen zwei Monaten schriftlich oder auf Ver­
langen auch mündlich zu beantworten. Eine Ant-

3 
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wort darf nur soweit verweigert werden, als über­
wiegende Interessen der Gesellschaft oder das 
öffentliche Interesse es erfordern. 

(3) An den Sitzungen der Hörer- und Seher­
vertretung hat der Generalintendant oder ein 
von ihm bestellter Vertreter mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Die Hörer- und Seher­
vertretung ist befugt, auf Grund eines an den 
Generalintendanten gerichteten Ersuchens die 
Anwesenheit eines Direktors, eines Programm­
intendanten oder eines Landesintendanten zu 
verlangen. Die Mitglieder der Gesellschafterver­
sammlung und des Aufsichtsrates sind berechtigt, 
an den Sitzungen der Hörer- und Sehervertre­
tung mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(4) Die Hörer- und Sehervertretung kann 
- unbeschadet der von der Gesellschaft selbst 
du,rchgeführten Meinungsbefragungen - einmal 
im Jahr verlangen, daß die Gesellschaft repräsen­
tative Teilnehmerbefragungen zu von der Hörer­
und Sehervertretung zu bestimmenden Fragen 
durch ein unabhängiges Meinungsforschungsinsti­
tut durchführen läßt. Die Ergebnisse aller Mei-

,nungsbefragungen sind der Hörer- und Seher­
vertretung zur Kenntnis zu bringen und zu ver­
öffentlichen. 

§ 14 k. (1) Die Hörer- und Sehervertretung 
faßt ihre Beschlüsse bei Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der .Mitglieder und mit der 
unbedingten Mehrheit der abgegebenen Stim­
men. 

(2) Die Sitzungen der Hörer- und Seherver­
tretung sind öffentlich. Die öffentlichkeit wird 
ausgeschlossen, wenn es vom Vorsitzenden oder 
einem Fünftel der anwesenden Mitglieder ver­
langt und von der Hörer- und Sehervertretung 
nach Entfernung der Zuhörer beschlossen wird. 

§ 141. (1) Die Mitglieder der Hörer- und 
Sehervertretung sind bei der Ausübung dieser 
Funktion an keine Aufträge gebunden. 

(2) Die Funktion als Mitglied der Hörer- und 
. Sehervertretung ist ein Ehrenamt. ,Die Mitglieder 

haben nur Anspruch auf Ersatz von Reisekosten, 
die den für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII 
sich aus den Reisegebührenvorschriften ergeben­
den Ansätzen gleichzuhalten sind." 

22. Der Abs. 2 des § 15 hat zu lauten: 

,,(2) Diese Entgelte sind unabhängig von der 
Häufigkeit oder der Güte der Sendungen oder 
ihres Empfanges zu zahlen. Der Beginn und das 
Ende der Pflicht zur Entrichtung dieser Entgelte 
sowie die Befreiung von dieser Pflicht· richten 
sich nach den für die Rundfunk(Fernsehrund­
funk)-gebühren geltenden bundesgesetzlichen Vor­
schriften. " 

23. Nachde~ § 15 ist der folgende § 15 a ein­
zufügen: 

,,§ 15 a. (1) Die Festlegung des Tarifwerkes des 
Werbefunks sowie des Entgeltes für die Herstel­
lung und Sendung von Hörfunk- und Fernseh­
programmen (I'rogrammentgelt), das von den 
Inhabern einer Rundfunk(Fernsehrundfunk)­
Hauptbewilligung einzuheben ist, obliegt, dem 
Aufsichtsrat. 

(2) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates gemäß 
Abs. 1 bedürfen der Mehrheit von mindestens 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Sie sind 
unverzüglich der Gesellschafterversammlung mit­
zuteilen. 

(3) Die Gesellschafterversammlung kann inner­
halb von zwei Monaten, gerechnet vom Zeit­
punkt der Mitteilung des Beschlusses durch den 
Aufsichtsrat, ein von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der' Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern' österreichs, 
dem Arbeiterkammertag und dem österreichi­
schen Gewerkschaftsbund einvernehmlich abzu­
gebendes Gutachten einholen. Innerhalb weiterer 
vier Monate, gerechnet vom Zeitpunkt des Be­
schlusses über die Einholung eines solchen Gut­
achtens, kann die Gesellschafterversammlung Ein­
spruch gegen den Beschluß des Aufsichtsrates 
erheben. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates gemäß Abs. 1 
werden wirksam, 

1. sobald die Gesellschafterversammlung be­
schließt, keinen Einspruch zu erheben; 

2. nach Ablauf von zwei Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt der Mitteilung des Beschlus­
ses an die Gesellschafterversammlung, sofern 
diese nicht die Einholung eines Gutachtens 
gemäß Abs. 3 beschließt; 

3. nach Ablauf von vier Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt des Beschlusses der Gesell­
schafterversammlung betreffend die Ein­
holung eines Gutachtens gemäß Abs. 3, sofern 
sie gegen den Beschluß des Aufsichtsrates 

. keinen Einspruch erhebt; 

4. falls die Gesellschafterversammlung gegen 
den Beschluß des Aufsichtsrates einen Ein­
spruch erhebt, nach Ablauf von sechs Mona­
ten, gerechnet vom Zeitpunkt der Beschluß­
fassung über diesen Einspruch. 

(5) Das Tarifwerk des Werbefunks sowie die 
HDhe des Programmentgeltes sind im ,Amtsblatt 
zur Wien er Zeitung' bekanntzumachen." 

Artikel III 

(1) Das derzeitige Stammkapital in der Höhe 
von 115 Millionen Schilling ist auf 287"5 Mil­
lionen Schilling zu erhöhen. 

(2) Von den neuen Stammeinlagen hat der 
Bund 3,17p.948 S zu übernehmen. 
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(3) Von dem verbleibenden Teil der neuen 
Stammeinlagen sind zur Übernahme anzubieten: 

1. dem Land Burgenland . . . . . . . . 4,072.900 S 
2. dem Land Kärnten .......... 7,866.042 S 
3. dem Land Niederösterreich .. 21,213.949 S 
4. dem Land Oberösterreich .... 18,371.345 S 
5. dem Land Salzburg .......... 6,032.363 S 
6. dem Land Steiermark ........ 17,902.786 S 
7. dem Land Tirol ............ 8,133.261 S 
8. dem Land Vorarlberg ........ 4,063.137 S 
9. dem Land Wien ............ 24,167.269 S 

10. der Bundeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft ............ 14,375.000 S 

11. den Landwirtschaftskammern 
Österreichs . . . . . . . . . . . . . . .. 14,375.000 S 

12. den Kammern für Arbeiter und 
Angestellte Österreichs ...... 14,375.000 S 

13. dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund ................ 14,375.000 S 

(4) Soweit die gemäß Abs. 3 zur übernahme 
der neuen Stammeinlagen berechtigten Rechts­
träger innerhalb von zwei Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes keinen Gebrauch machen, hat der 
Bund diese neuen Stammeinlagen zu übernehmen. 

(5) Macht einer der in Abs. 3 Z. 10 bis 13 
genannten Rechtsträger von der Möglichkeit, 
gemäß Abs. 3 Stammeinlagen zu übernehmen, 
innerhalb von zwei Monaten gerechnet vom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset­
zes keinen Gebrauch, so verliert der betreffende 
Rechtsträger das Recht, gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 
ein Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. In diesem 
Fall ist die Anzahl der Vertreter der Dienstneh­
mer der Gesellschaft im Aufsichtsrat (§ 8 Abs. 1 
Z. 4) unter sinngemäßer Anwendung des § 110 
Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes neu zu 
berechnen und die Gesamtzahl der Aufsichtsrats­
mitglieder entsprechend zu ändern. 

Artikel IV 

, übergangs- und Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Februar 
1974 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
in Kraft. 

(2) Soweit der Gesellschaftsvertrag der "Öster­
reichischen Rundfunk Ges.m.b.H." den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes nicht entspricht, 

ist die Anpassung des Gesellschaftsvertrages zu 
beschließen und innerhalb von drei Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zum 
Handelsregister einzureichen. Für den Beschluß 
genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(3) Die nach dem geänderten Gesellschaftsver­
trag vorgesehenen Organe (Gesellschafterver­
sammlung, Aufsichtsrat, Generalintendant, Direk­
toren, Programmintendanten und Landesinten­
danten) sind innerhalb von vier Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu be­
stellen. 

(4) Das Redakteurstatut ist binnen sechs Mona­
ten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu 
vereinbaren. Ein allenfalls geltendes, auf freiwilli­
ger Basis vereinbartes Redakteurstatut gilt so 
lange weiter, als es nicht gekündigt wird. In bei­
den Fällen findet § 2 a Anwendung. 

(5) Die erste Wahl der Hörer- und Seherver­
tretung ist vom Bundeskanzler innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes gemäß § 14 g Abs. 9 anzuordnen. 

(6) Die Hörer- und Sehervertretung hat anläß­
lich ihrer ersten Sitzung die im § 14 i Abs. 1 Z. 2 
vorgesehenen Vorschläge zu erstatten. Hierauf 
ist ohne Verzug die Kommission zu bilden. 
Beschwerden an die Kommission können erst 
vom Zeitpunkt ihrer Konstituierung an, deren 
Datum vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 
zu verlautbaren ist, an die Kommission gerichtet 
werden. 

(7) Die Verordnung der Bundesregierung 
gemäß Art. 11 § 14 g Abs. 10 dieses Bundes­
gesetzes kann bereits von dem der Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden; sie darf jedoch­
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft gesetzt werden. 

Artikel V 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist nach Maßgabe seiner Bestimmungen die Bun­
desregierung, soweit jedoch Bestimmungen des 
Gesetzes vom 6. März 1906, RGBl. Nr. 58, über 
die Gesellschaft m. b. H. berührt werden, der 
Bundesminister für Justiz, soweit es sich um 
finanzielle Belange des Bundes handelt, der Bun­
desminister für Finanzen betraut. 

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung 
der' Beschlüsse der Bundesregierung ist der Bun­
deskanzler zuständig. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

A. 

Hörfunk und Fernsehen sind heute die wich­
tigsten Medien, deren sich die Allgemeinheit bei 
Ausübung des ihr verfassungs gesetzlich gewähr­
leisteten Rechts auf passive Informationsfreiheit, 
d. h. der Freiheit zum Empfang von Nachrichten 
und Ideen, zu bedienen vermag. Die sich daraus 
für diese Medien ergebenden Aufgaben vermögen 
Hörfunk und Fernsehen nur dann in befriedigen­
der und der demokratischen Staatsform Öster­
reichs entsprechender Form zu erfüllen, wenn sie 
die Macht, die sich aus ihrer faktischen Monopol­
steIlung ergibt, nicht zu einer einseitigen Beein­
ßussung der Allgemeinheit, sei es im Auftrag oder 
auf Weisung des Staates oder Dritter oder aus 
eigener Initiative mißbraudlen. Es war daher 
eines der wesentlichsten Anliegen des Volksbegeh­
rens des Jahres 1964, die Unabhängigkeit der 
Österreichischen Rundfunkgesellschaft m.b.H. 
(im folgenden Gesellschaft genannt) in einer 
Weise zu sichern, daß jede einseitige Information 
der Allgemeinheit ausgeschlossen wird. Dieser 
Weg soll mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
weiter verfolgt werden, der sowohl die mit der 
Handhabung des Rundfunkgesetzes in den ver­
gangenen Jahren gemachten Erfahrungen berück­
sichtigt, als auch die überlegungen, die zu diesem 
Problem gerade in jüngster Zeit im Ausland 
angestellt wurden. Im einzelnen liegen dem 
Gesetzentwurf folgende Anliegen zugrunde: 

1. Die Unabhängigkeit der Gesellschaft, die 
bisher nur einfach-gesetzlich abgesichert war, soll 
verfassungsgesetzlich verankert werden. 

2. Der Einfluß der politischen Parteien soll im 
Interesse der Sicherung der Unabhängigkeit der 
Gesellschaft gegen jede Einflußnahme von außen 
noch weiter eingeschränkt werden. 

3. In Ergänzung des Objektivitätsgebotes, des­
sen praktische Verwirklidmng auf Schwierigkei­
ten stößt, soll das Gebot der Meinungsvielfalt in 
den Mittelpunkt des Programmauftrages der 
Gesellschaft gestellt werden. 

4. Die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der 
Programmgestalter soll gefestigt werden. Zu die­
sem Zweck sieht der Gesetzentwurf eine beson­
dere Bestimmung vor, die Gewissensfreiheit, 
Unabhängigkeit und eigene Verantwortlichkeit 
aller Personen garantiert, die an der inhaltlichen 
Gestaltung von Programmen mitwirken. Weiters 
ist die Erlassung eines Redakteurstatuts vorge­
sehen. 

5. Zur überwachung. der Einhaltung der Be­
stimmungen des Rundfunkgesetzes soll eine 
eigene unabhängige Kommission eingesetzt wer­
den. 

6. Das Mitspracherecht aller Dienstnehmer soll 
durch ein entsprechendes Vertretungsrecht im 
Aufsichtsrat gesichert werden, wobei auch auf die 
große Bedeutung der freien Mitarbeiter des Hör­
funks und Fernsehens angemessen Bedacht zu 
nehmen sein wird. 

7. Das Mitspracherecht der Hörer und Seher 
soll durch die Einrichtung eines besonderen, nach 
den Grundsätzen der allgemeinen Wahl bestell­
ten Hörer- und Seherbeirates verstärkt werden. 

Zu § 1: 

Unter Bedachtnahme auf die diesbezüglichen 
Bemühungen im Ausland vgl. z. B. die jüngsten 
Diskussionen in Bayern (Volks entscheidung über 
die Einfügung eines Art. 111 a in die Bayrische 
Verfassung) und' die in der Schweiz (Ergänzung 
der Bundesverfassung durch einen Art. 36 
quater) - und auch auf die in Österreich ange­
kündigten Initiativen sdl1ägt der vorliegende 
Entwurf die verfassungsgesetzliche Verankerung 
der Unabhängigkeit der Gesellschaft dadurch vor, 
daß er der Gesellschaft und den von ihr beschäf­
tigten Personen die Freiheit von jeglicher Einfluß­
nahme von außen garantiert. Dies bedeutet 
jedoch nicht, daß die Gesellschaft nicht auch an 
die allgemeinen Gesetze gebunden wäre. überdies 
soll der Bundesgesetzgeber verpflichtet werden, 
die Grundsätze· der Tätigkeit der Gesellschaft 
durch Gesetz so festzulegen, daß die Programme 
unter Bedachtnahme auf das Gebot der ausge­
wogenen Meinungsvielfalt eine umfassende Infor­
mation gewährleisten. 
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Zu 2: 

Das Interesse an der Siche1\lng der tatsächlichen 
Unabhängigkeit der Gesellschaft bei Besorgung 
der ihr übertragenen Aufgaben rec..11tfertigt es, 
den Einfluß der politischen Parteien auf die 
Gesellschaft im Wege des AufsiChtsrates und der 
Gesellschafterversammlung in einem über das 
Volksbegehren des Jahres 1964 hinausgehende 
Ausmaß zu beschränken. In diesem Sinne sollen 
dem Aufsichtsrat in Hinkunft keine Vertreter 
der politischen Parteien mehr angehören; über­
dies soll die im geltenden Rundfunkgesetz bereits 
enthaltene, jedoch auf die sogenannten Virilisten 
(das sind die Vertreter der Kirchen, der Wissen­
schaft, der Kunst, der Volksbildung und des 
Sports, zu denen jetzt noch ein Vertreter der 
Jllgend hinzukommen soll) beschränkte Politiker­
klausel auf alle Mitglieder des Aufsichtsrates aus­
gedehnt werden. Schließlich sollen auch die 
Unvereinbarkeitsbestimmungen der Programm­
intendanten und der Landesintendanten - wegen 
ihres direkten Einflusses auf die Programmgestal­
tung - erweitert werden. 

Dies soll jedoch keine Ausschaltung der Ein­
flußnahme der gesellschaftlich relevanten Kräfte 
bedeuten, da auch weiterhin der Gesellschafterver­
sammlungund dem Aufsichtsrat Vertreter des 
Bundes und der Länder sowie jetzt auch der 
Sozialpartner angehören werden. 

Zu 3: 

Der vorliegende Entwurf stellt die bereits 
bestehende Objektivitätsverpflichtung der Gesell­
schaft dahingehend klar, daß Objektivität vor 
allem im Sinne von ausgewogener Meinungsviel­
falt zu verstehen ist. 

Zu diesem Zwecke wird die .Gesellschaft auch 
verpflichtet, die Gewissensfreiheit, Unabhängig­
keit und Eigenverantwortlichkeit aller pro­
grammgestaltenden Mitarbeiter zu beachten und 
ein Redakteurstatut für die journalistischen Mit­
arbeiter zu vereinbaren. Dem Gebot der Mei­
nungsvielfalt dient weiters die Einsetzung meh­
rerer Programmintendanten und schließlich auch 
die Errichtung der überwiegend mit Richtern 
besetzten Kommission zur Wahrung des Rund­
funkgesetzes. 

Zu 4: 

Die Gewährleistung der Gewissensfreiheit, 
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
aller programmgestaltenden Mitarbeiter bei Be­
sorgung der ihnen übertragenen Aufgaben soll 
im vorliegenden Entwurf in zweifacher Weise 
verwirklicht werden: Einerseits wird nämlich der 
Gesellschaft aufgetragen, diese Rechte aller pro­
grammgestaltenden Mitarbeiter, das sind alle 
Personen, die als Angestellte der Gesellschaft oder 
als freie Mitarbeiter in irgendeiner Weise an der 

inhaltlichen Gestaltung von Hörfunk- oder Fern­
sehsendungen mitwirken, zu respektieren. Im 
Falle eines Eingriffes in diese Rechte stünde dem 
Betroffenen der Rechtszug an die Kommission 
zur Wahrung des Rundfunkgesetzes offen. Ande­
rerseits soll dem engeren Kreis der journalisti­
schen Mitarbeiter, nämlich den an der Gestal­
tung von Hörfunk- oder Fernsehsendungen jour­
nalistisch mitwirkenden Personen, der Schutz der 
"inneren Pressefreiheit" durch ein Redakteur­
statut zuteil werden; aber auch dieser Kreis wird 
zur Anrufung der Kommission berechtigt sein. 

Zu 5: 

Da jede Kontrolle, soweit sie sich auf die Pro­
grammgestaltung bezieht, das Grundrecht der 
Freiheit der Meinungsäußerung berührt, entschei­
det sich der vorliegende Entwurf bei der Alter­
n~tive Gericht oder Verwaltungsbehörde für die 
Einsetzung einer sogenannten "Kommission mit 
richterlichem Einschlag" gemäß Art. 133 Z. 4 
B-VG, weil dadurch im Falle der Verletzung 
eines verfassungsgesetzlichen Rechtes der Rechts­
zug auch an den Verfassungsgerichtshof eröffnet 
wird. 

Abgesehen von den durch das Bundes-Verfas­
sungsgesetz bereits gestellten Anforderungen an 
eine solche Kommission (mindestens ein Mitglied 
muß Richter sein, Weisungsfreiheit aller Mitglie­
der) sieht der Entwurf zusätzliche Maßnahmen 
vor, die dieser Kommission im höchsten Maße 
ihre rechtliche Unabhängigkeit auch faktisch 
sichern sollen, wie z. B. überwiegen der richter­
lichen Mitglieder, Verbot der Wiederwahl, Un­
vereinbarkeitsbestimmungen, Zusammensetzung 
der einzelnen Kammern durch Los bestimmt, 
u. ä. 

Zu6: 

Der vorliegende Entwurf sichert der Beleg­
schaft der Gesellschaft ein entsprechendes Mit­
spracherecht im Aufsichtsrat zu, indem von den 
33 Aufsichtsratsmitgliedern elf Mitglieder vom 
Zentralbetriebsrat zu entsenden sein werden. 

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung der 
freien .Mitarbeiter in der Gesellschaft schlägt die 
Regierungsvorlage vor, dem Aufsichtsrat einen 
Vertreter der freien Mitarbeiter der Gesellschaft 
als beratendes Mitglied beizugeben. Im übrigen 
darf auf die diesbezüglichen erläuternden Be­
merkungen unter II verwiesen werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint es auch 
erforderlich, auf das Argument einzugehen, die 
Gesellschaft sei als Tendenzbetrieb im Sinne des 
Betriebsrätegesetzes anzusehen und wäre daher 
von der Dritte!vertretung der Belegschaft im 
Aufsichtsrat auszunehmen. Dieser Auffassung ist 
jedoch entgegenzuhalten, daß nach dem Betriebs­
rätegesetz (in der zum Zeitpunkt des Inkraft-
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tretens des Rundfunkgesetzes geltenden Fassung) 
die Tendenzbetriebe im § 14 Abs. 3 geregelt 
waren (die Umnumerierung zu § 14 Abs. 4 ist 
durch Art. I der Novelle BGBl. Nr. 319/1971 
erfolgt), wonach u. a. auf Betriebe künstlerischer 
Art die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 leg. cit. 
keine Anwendung finden. Demgegenüber sieht 
jedoch das geltende Rundfunkgesetz ausdrücklich 
in seinem § 8 Abs. 2 die Entsendung von Beleg­
schaftsvertretern gemäß § 14 Abs. 2 Z. 2 des 
Betriebsrätegesetzes vor und stellt somit - ent­
gegen anderen Auffassungen, die Rundfunk- und 
Fernsehanstalten an sich zu solchen Tendenz­
betrieben zählen - klar, daß die Gesellschaft 
eben nicht als Tendenzbetrieb im Sinne des gel­
tenden Betriebsrätegesetzes anzusehen ist. Im 
übrigen darf auch nicht übersehen werden, daß 
auch nach der Lehre (v gl. z. B. F I 0 r e t t a­
S t ras s e r, Kommentar zum Betriebsräte­
gesetz 2, 1973, S. 330) Rundfunk- und Fernseh­
anstalten nur dann zu den Tendenzbetrieben zu 
zählen sind, wenn die Verfolgung künstlerischer 
Ziele der Unternehmung das Gepräge gibt. 

Zu 7: 

Im Sinne der Regierungserklärung vom 
27. April 1970, mit der sich die nunmehrige Bun­
desregierung in ihrer Regierungserklärung vom 
5. November 1971 identifiziert hat, "alle Bestre­
bungen zur weiteren Demokratisierung unserer 
Gesellschaft (zu) unterstützen", schlägt der vor­
liegende Entwurf die Institutionalisierung von 
Mitsprachemöglichkeiten der Hörer und Seher 
durch die Schaffung einer Hörer- und Seherver­
tretung vor. Dieser Hörer- und Sehervertretung 
sollen so viele Mitglieder angehören wie dem 
Bundesrat - sohin derzeit 58 -, wobei jedes 
Land die gleiche Anzahl von Mitgliedern wie in 
den Bundesrat zu entsenden haben wird. 

Die Mitglieder der Hörer- und Sehervertre­
tung sollen auf Grund des gleichen, unmittel­
baren und geheimen Wahlrechtes mittels Brief­
wahl nach den Grundsätzen der Persönlichkeits­
wahl gewählt werden, wobei jedes Land einen 
Wahlkreis bildet. 

Wahlberechtigt sollen hiebei alle zum Natio­
nalrat wahlberechtigten Personen und auf Ver­
langen überdies jede Person sein, die das 
16. Lebensjahr vollendet hat und zum National­
rat wahlberechtigt wäre, wenn sie das Wahlalter 
bereits erreicht hätte. Der Entwurf hat sich ins­
besondere auch im Interesse einer Familien­
freundlichkeit dafür entschieden, das Wahlrecht 
nicht vom Besitz einer Rundfunk- bzw. Fern­
sehrundfunk-Hauptbewilligung abhängen zu las­
sen, da. für jeden Haushalt - unabhängig von 
seiner Größe und damit auch der Zahl der mög­
lichen Rundfunk- und Fernsehkonsumenten -
regelmäßig nur eine solche Hauptbewilligung er-

teilt wird. Im Hinblick auf diese Tatsache und in 
Anbetracht, daß nur ein sehr geringer Prozent­
satz (1970 zirka 3%) von österreichern in Haus­
halten ohne Radio- oder Fernsehgerät lebt, er­
scheint es daher sachentsprechender, das Wahl­
recht zur Hörer- und Sehervertretung mit dem 
Wahlrecht zum Nationalrat zu verknüpfen und 
es auch der Jugend ab dem 16. Lebensjahr, die 
in ganz besonderem Maße an Hörfunk und Fern­
sehen interessiert ist, einzuräumen. Aufgabe der 
Hörer- und Sehervertretung soll es - abgesehen 
von dem Recht, vier Mitglieder für die Kom­
mission vorzuschlagen und die Kommission anzu­
rufen - u. a. sein, Empfehlungen hinsichtlich der 
Programmgestaltung zu erstatten, wobei sie 
befugt sein soll, die leitenden Organe der Gesell­
schaft über die von ihnen zu besorgenden Auf­
gaben zu befragen und alle einschlägigen Aus­
künfte zu verlangen. 

B. 
Das Begutachtungsverfahren über den Mini­

sterialentwurf, der am 12. August 1973 mit einer 
zweimonatigen Begutachtungsfrist versendet 
wurde, hat - abgesehen von einigen Einzelbe­
stimmungen, die großteils begrüßt wurden -
hinsichtlich der dem Gesetzentwurf zugrundelie­
genden grundsätzlichen Entscheidungen zu einem 
sehr kontroversiellen Ergebnis geführt, wobei 
allerdings festzustellen .ist, . daß trotz Ablaufes 
der Begutachtungsfrist am 10. Oktober 1973 von 
mehreren befaßten Stellen keine bzw. noch keine 
Stellungnahme eingelangt ist. 

Die wesentlichsten im Begutachtungsverfahren 
erhobenen Einwände, die jedoch häufig in ihren 
Begründungen sehr widersprüchlich sind, bezie­
hen sich auf die folgenden Bestimmungen dieses 
Gesetzen twurf es: 

a) Die in Aussicht genommene ~nderung in 
der Eigentumsstruktur der Gesellschaft so­
wie die damit zusammenhängende Neuord­
nung der Zusammensetzung und des Zu­
ständigkeitsbereiches der Gesellschafterver­
sammlung sowie des Aufsichtsrates; 

b) die geplante Einsetzung mehrerer unabhän­
giger Programmin tendan ten; 

c) die Zusammensetzung der Kommission zur 
Wahrung des Rundfunkgesetzes; 

d) die Errichtung, und inbesondere der Wahl­
modus, der vom Gesetzentwurf vorgeschla­
genen institutionalisierten Hörer- und Se­
hervertretung. 

ad a: 

Wenn auch der vorliegende Gesetzentwurf da­
von absieht, das bestehende faktische Monopol 
der Gesellschaft in ein rechtliches Monopol um­
zuwandeln, so erscheint es dennoch angebracht, 
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die Eigentumsstruktur der Gesellschaft auf eine 
möglichst breite Basis zu stellen. Den verschie­
dentlich im Begutachtungsverfahren vorgebrach­
ten Einwänden gegen eine Erweiterung des Krei­
ses der Eigentümer steht das Verlangen mehrerer 
öffentlich-rechtlicher Institutionen gegenüber, sich 
eb.enfalls an der Aufbringung des durch diesen 
Gesetzentwurf zu erhöhenden Stammkapitals von 
bisher 115 Millionen Schilling auf zukünftig 
237"5 Millionen Schilling beteiligen zu können. 

Im Begutachtungsverfahrenwurde vor allem 
auch kritisiert, daß die Verlagerung gewisser Ent­
scheidungen vom Aufsichtsrat in die Gesellschaf­
terversammlung dem dem Gesetzentwurf zu­
grundeliegenden Bemühen zuwiderlaufe, die 
Sicherung der tatsächlichen Unabhängigkeit der 
Gesellschaft durch eine über das Volksbegehren 
1964 hinausgehende Beschränkung des Einflusses 
der politischen Parteien zu erreichen, da die 
Gesellschafterversammlung - im Gegensatz zum 
bisherigen Aufsichtsrat - ausschließlich ein poli­
tisches Gremium wäre. Diese Stellungnahmen 
übersehen aber vollkommen, daß der Aufsichts.:. 
rat in seiner bisherigen Zusammensetzung jeden­
falls nicht ein unpolitisches Gremium ist; ge­
hören ihm doch von den insgesamt 22 Mitglie­
dern neben den neun (politischen) Vertretern 
der Länder sechs Vertreter der dem Hauptaus­
schuß des Nationalrates angehörenden politischen 
Parteien an, wobei in einer Stellungnahme sogar 
alle Mitglieder des Aufsichtsrates (sohin ein­
schließlich der fünf sogenannten Virilisten und 
der zwei Dienstnehmervertreter) nach ihrer poli­
tischen Zugehörigkeit bzw. Präferenz aufgeschlüs­
selt wurden. 

In diesem Zusammenhang ist auch dem mehr­
fach vorgebrachten Argument einer angeblichen 
Länderfeindlichkeit entgegenzutreten: Nach der 
bisherigen Sach- und Rechtslage vereinigen alle 
Länder gemeinsam in der Gesellschafterversamm­
lung 07% der Stimmen auf sich und im Auf­
sichtsrat 450f0 der Stimmen (mit Ausnahme jener 
der Dienstnehmervertreter) bzw. 40'90f0 der Stim­
;nen insgesamt. Nach der zukünftigen Rechtslage 
sollen den Ländern gemeinsam 39'20f0 der Stim­
men in der Gesellschafterversammlung (das sind 
490f0 der vom Bund und von den Ländern ins­
gesamt zu übernehmenden Stammeinlagen) und 
im Aufsichtsrat 40'90f0 der Stimmen (mit Aus­
nahme jener der Dienstnehmervertreter) bzw. 
27'3% der Stimmen insgesamt zukommen, Wäh­
rend aber nach der bisherigen Rechtslage die 
Bestellung der leitenden Organe der Gesellschaft 
auch gegen alle Länderstimmen erfolgen könnte, 
wird in Hinkunft durch die Neustrukturierung 
der Gesellschafterversammlung und das Erfor­
dernis einer Dreiviertelmehrheit die Mitwirkung 
der Länder bei diesen Beschlüssen unbedingt er­
forderlich sein. 

Wenn schließlich in mehreren Stellungnahmen 
eine angebliche Aushöhlung der Finanzautonomie 
der Gesellschaft durch die Mitwirkungskompetenz 
der Gesellschafterversammlung bei der Festset­
zung der Rundfunkentgelte und der Tarifwerke 
des Werbefunkes behauptet wird, so wird hiebei 
vor allem übersehen, daß durch dieses Verfahren, 
das im wesentlichen jenem vor der Paritätischen 
Kommission, dem grundsätzlich auch jedes andere 
Unternehmen in österreich unterliegt, nachge­
bildet ist, die ausschließliche Entscheidungsbefug­
nis von Organen der Gesellschaft gewahrt bleibt, 
Es kann weiters aber auch nicht mit Berechtigung 
behauptet werden, daß die faktische oder recht­
liche Gebührenhoheit vom Aufsichtsrat in die 
Gesellschafterversammlung verlagert werde, weil 
der Gesellschafterversammlung nur ein befriste­
tes Einspruchsrecht gegen solche Beschlüsse des 
Aufsichtsrates zukommen soll. 

ad b: 

Die Regierungsvorlage hält- trotz der mehr­
fach im Begutachtungsverfahren geäußerten Ein­
wände - an der bereits im Ministerialentwurf 
vorgesehenen Einsetzung unabhängiger Pro­
grammintendanten fest, da nur auf diese Weise 
eine der grundsätzlichen Zielsetzungen dieser 
Regierungsvorlage, nämlich die Erreichung eines 
höheren Maßes an Meinungsvielfalt innerhalb die­
ses Monopoluntemehmens, realisiert werden 
kann. Auch im Begutachtungsverfahren wUrden 
keine Alternativen aufgezeigt, wie dieses Ziel 
sonst erreicht werden könnte. 

Dem im Begutachtungsverfahren verschiedent­
lich vorgetragenen Einwand, daß der Entwurf 
nicht regle, welche Konsequenzen die Einsetzung 
unabhängiger Programmintendanten für die 
Unternehmensstruktur der Gesellschaft nach sich 
ziehe, ist entgegenzuhalten, daß es - so wie nach -
der bisherigen Rechtslage - nicht Aufgabe des 
Gesetzgebers sein kann, die Betriebsorganisation 
der Gesellschaft im einzelnen festzulegen, Das 
Gesetz kann lediglich die wesentlichsten Organi­
sationskriterien bestimmen, ihre Ausführung und 
ihre Ausfüllung muß so wie auch bisher der 
Geschäftsführung und den anderen zuständigen 
Organen der Gesellschaft vorbehalten bleiben. 

ad c: 

Im Begutachtungsverfahren wurde vor allem 
mehrfach eingewendet, daß die Zusammensetzung 
der Kommission nicht dem allgemeinen Grund­
satz der Trennung der Funktionen von Kläger 
und Richter Rechnung tragen würde, Dieser Auf­
fassung ist entgegenzuhalten, daß die Tatsache 
der Entsendung durch eine bestimmte Institution 
und jene der möglichen aktiven Klagslegitima­
tion dieser Institution insofern keinen Eingriff 
in diesen rechtspolitischen Grundsatz bedeuten 
kann, als alle Mitglieder dieser Kommission auf 
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Grund der Bestimmung des Art. 133 Z. 4 B-VG 
aus.drücklich in Ausübung dieses Amtes weisungs­
frei gestellt werden und diese Weisungsfreiheit 
durch zusätzliche Maßnahmen, die über die Er­
fordernisse des Art. 133 Z. 4 B-VG hinausgehen, 
auw1. in tatsächlicher Hinsicht abgesichert wird. 
Schließlich darf nicht übersehen werden daß in 
je~en Fällen, in denen eine Vermengu~g dieser 
belden Funktionen überhaupt denkbar wäre die 
Bestimmungen über die Befangenheit von Ver­
waltungsorganen (§ 7 A VG 1950) zur Anwendung 
kommen. 

ad d: 

Im Begutachtungsverfahren sind zahlreiche 
Einwände, insbesondere unter Hervorhebung der 
Kostenfrage, gegen das Verfahren der direkten 
Persönlichkeitswahl hinsichtlich der Kreations­
weise der Hörer- und Sehervertretung vorgetra­
g~n worden, wobei in mehreren Stellungnahmen 
die Auswahl der Mitglieder der Hörer- und 
Sehervertretung nach einem den Schöffenlisten 
nachgebildeten System angeregt wurde. Wenn 
a~ch diesem Einwand eine gewisse Berechtigung 
n~cht ab.gesprochen werden kann, so hält dennoch 
die Regierungsvorlage an dem im Ministerialent­
wurf vorgeschlagenen System der direkten Wahl 
fest. Es kann kaum bezweifelt werden, daß dieses 
System dem Gedankengut der demokratischen 
Repräsentation im höchsten Maße und in besserer 
Weise als jed:s andere System entspricht, womit 
der durch dieses System be<>ründete Aufwand 
gerew1.tfertigt werden kann. 0 

c. 
Das Begutachtungsverfahren hat überdies zu 

ein~~ Vielzahl von sonstigen Formulierungsvor­
schlagen, Anregungen und Einwänden zu den 
e!.nzelne~ Bestimmungen des Gesetzentwurfes ge­
fuhrt, die genau geprüft wurden. Soweit sie sich 
mit. den, grundsätzlichen Zielsetzungen dieser 
Regierungsvorlage vereinbaren ließen, wurde den 
erhobenen Anregungen mid Einwänden nach 
Maß~abe der Mögli~hkeiten Rechnung getragen. 
Im emzelnen darf diesbezüglich auf die Ausfüh­
rungen ~n den. erläuternden Bemerkungen unter 
Ir verwiesen werden. Bei dieser überarbeitung 
hab~n auch die Ergebnisse der Beratungen der 
Sozlalp~rtner ü?er die Regierungsvorlage betref­
fend die Ar?eltsverfassung (840 der Beilagen, 
XIII. GP) wertestgehend Berücksichtigung gefun­
den. 

II.Zuden einzeh~en Bestimmungen 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
vorliegenden Gesetzentwurfes noch folgendes zu 
bemerken: 

Zum Artikel I 

Diese Verfassungsbestimmung bezieht sich nur 
auf die Gesellschaft und - im Sinne der Anre­
gungen des Begutachtungsverfahrens - auf die 
von ihr beschäftigten Personen bei Besorgung 
der der Ge~ellschaft übertragenen Aufgaben. Ob 
und in welchem Maß Hörfunk und Fernsehen 
generell unter einen besonderen Verfassungs­
schutz gestellt werden sollen, wird gesondert zu 
prüfen sein. Im Zusammenhang damit werden 
auch die Fragen eines rechtlichen Monopols der 
Gesellschaft, wobei in Verbindung damit verschie­
dentlich im Begutachtungsverfahren die Umwand­
lung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts ange" 
regt wurde, und die besonderen Probleme des 
Kabelfernsehens zu behandeln sein. Von Seiten 
der Bundesregierung wurden bereits die erfor­
derlichen Vorubeiten zur Gründung einer Stu­
diengesellschaft in Angriff genommen, die sich 
mit den Problemen der neuen elektronischen 
Medien eingehend befassen soll. Nach Abschluß 
der erforderlichen Vorarbeiten ist geplant, an 
die interessierten Gebietskörperschaften, den 
Osterreichischen Städte- und Gemeindebund so­
wie an die interessierten Firmen mit einer Ein­
ladung zur Mitarbeit heranzutreten. Durch die 
Gründung. dieser Studiengesellschaft sollen die 
innerstaatlichen Voraussetzungen geschaffen wer­
den, die zur Erreichung eines höheren Maßes an 
zwischenstaatlicher Information und Kooperation 
auf diesem Gebiete erforderlich sind, wie dies 
~rst jüngst in einer im Auftrag der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften verfaßten Stu­
die über das Kabelfernsehen in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaften (III/712/73, Feber 
1973) angeregt worden ist. 

Hinsichtlich des an den Bundesgesetzgeber ge­
richteten Verfassungsbefehles, für eine Meinungs­
vielfalt in der Programmgestaltung durch Erlas­
sung eines entsprechenden Gesetzes zu sorgen, ist 
zu bemerken, daß sich dieses nicht nur auf die 
Informationsaufgabe (im engeren Sinne) bezieht, 
sondern die gesamte Programmtätigkeit der. Ge­
sellschaft umfaßt. Es ist daher einer im Begut­
achtungsverfahren vertretenen Auffassung grund­
sätzlich zuzustimmen, daß nämlich dieses Gebot. 
z. B. von der Gesellschaft auch bei der Auswahl 
jener Organisationen zu berücksichtigen ist, denen 
Belangsendungen einzuräumen sind. 

Zum Artikel n 

Zur Z. 1: 

Die Neuformulierung des § 1 Abs. 1 Z. 1 
bindet die Gesellschaft und die von ihr beschäf­
tigten Personen bei Erfüllung der der Gesell~. 
schaft übertragenen Informationsaufgabe hin~ 
sichtlich der Nachrichtensendungen und der eige­
nen Kommentare an den Grundsatz der Objek­
tivität und hinsichtlich der Wiedergabe von Stel-
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lungnahmen an den Grundsatz der ausgewogenen 
Meinungsvielfalt; hiebei werden durCh die Be­
stimmung der lit. c neben den sogenannten 
"analytischen Kommentaren", die in der Regie­
rungsvorlage als "Sachanalysen" bezeichnet wer­
den; in Hinkunft auch Standpunkt(Meinungs)­
kommentare ermöglicht werden. 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Objektivi­
tät und Meinungskommentar ist darauf hinzu­
weisen, daß Objektivität in diesem Fall bedeutet, 
daß der. Kommentator sich seine Meinung auf 
Grund verläßlicher, zuverlässiger Quellen und 
Information bilden, sie mit möglichst stidlhal­
tigen Argumenten begründen und in sachlicher 
Weise darlegen muß. Gerade beim Meinungs­
kommentar richtet sich aber das Gebot der Ob­
jektivität nicht so sehr an den Kommentator 
selbst als an den Programmverantwortlichen, der 
dafür Sorge zu tragen haben wird, daß in einem 
Programm (in seiner Gesamtheit) die Vielfalt 
der Meinungen zum Ausdruck kommt. 

Wenn auch die Formulierung des Ministerial­
entwurfes in Z. 1 an sich keinen Zweifel bestehen 
ließ, daß selbstverständlicherweise auch sachliche 
Kritik und ihre Wiedergabe zu den Informations­
aufgaben der Gesellschaft gehören,. so wurde den­
noch den zahlreichen diesbezüglichen Einwänden 
im Begutachtungsverfahren durch eme Neufas­
sung der lit. b ~echnung getragen. 

Die Neuformulierung in der Z. 2 nimmt auf 
einige Anregungen nach einer stärkeren Betonung 
dieses Aufgabenbereiches der Gesellschaft Bedacht. 

Zur Z. 2: 

Im Sinne einer im Begutachtungsverfahren ge­
äußerten Anregung sieht die Regierungsvorlage 
die Einfügung eines § 1 Abs. 6 vor, durch den 
der Gesellschaft - in Abweichung von der bis­
herigen Rechtslage - die Kollektivvertragsfähig­
keit ex lege zuerkannt werden soll. Diese von 
den übrigen Ges. m. b. H. abweichende B~hand­
lung der Gesellschaft erscheint vor allem deshalb 
sachlich gerechtfertigt, weil sich die Rundfunk­
gesellschaft, insbesondere wegen ihrer Stellung 
und ihrer Organisation, als auch ihrer' Aufgabe 
in einem hohen Maße der Rechtsform einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts nähert, 
denen nach der Arbeitsverfassung ebenfalls die 
Kollektivvertragsfähigkeit ex lege zuerkannt ist. 

Zur Z. 3: 

Das im § 2 Abs. 2 Z. 3 vorgesehene Mitwir­
kungsrecht kann insbesondere in der Form einer 
Informationspflicht oder einer Anhörungspflicht 
der leitenden Organe der Gesellschaft (General­
intendant, Direktoren, Programmintendanten 
und Landesintendanten) gegenüber den im § 2 
Abs. 2 Z. 4 genannten Einrichtungen oder einer 
Mitbestimmung dieser Einrichtungen erfolgen; 

hiebei kann auch ein nach Materien differenzier­
tes Mi twir kungsrecht vorgesehen werden. Die 
Festlegung der Form, in der dieses Mitwirkungs­
recht ausgeübt werden soll, wird daher im Redak­
teurstatut zu vereinbaren sein. Es darf hiebei 
aber - unter Bedachtnahme auf die General­
klausel des 1. Satzes im Abs. 2 - nicht über­
sehen werden; daß diese Mitwirkungsrechte jene 
Aufgaben der Gesellschaft betreffen, die durch 
den in dieser Generalklausel festgelegten Zweck 
des Redakteurstatuts berührt werden, weswegen 
sie sich daher auch nur auf die journalistischen 
Mitarbeiter beziehen können. Die den Betriebs­
räten zustehenden Mitwirkungsrechte werden da­
durdl nicht berührt (vgl. § 2 Abs. 4). 

Im übrigen trägt die Regierungsvorlage, ins­
besondere hinsichtlich der Erlassung der Auf­
kündigung und der subsidiären Zuständigkeit 

. zur Erlassung, im Sinne der zahlreichen im Be­
gutachtungsverfahren, geäußerten Anregungen 
weitestgehend der Regierungsvorlage über die 
Arbeitsverfassung (840 der Beilagen, 'XIII. GP) 
sowie dem Ergebnis der diesbezüglichen Bera­
tungen, der Sozialpartner Rechnung .. 

Zu den Z. 4 und 5: 

Die Umgliederung enthält keine meritorischen 
Knderungen, sie dient nur dazu, die Besorgung 
des Auslandsdienstes auf Kurzwelle durch die 
Gesellschaft über Auftrag und auf Rechnung der 
Bundesregierung in klarerer Weise als bisher von 
den übrigen Aufgaben der Gesellschaft abzuheben. 
Die Neuformulierung stellt überdies entsprechend 
einer Anregung im Begutachtungsverfahren klar, 
daß die Gesellschaft bei Erfüllung dieses Auftra­
ges an das Gebot der Objektivität bzw. der Mei­
nungsvielfalt gebunden ist, wie es auch im be­
stehenden Vertrag zwischen der Bundesregierung 
und der Gesellschaft zum Ausdruck kommt. 

Zu den Z. 6 und 7: 

Im Hinblick auf die du~ch die Regierungsvor­
lage in Aussicht genommene Einsetzung je eines 
Programmintendanten für jedes Fenlsehpro­
gramm erscheint es zweckmäßig, kommerzielle 
Werbung in Hinkunft in beiden Programmen des 
Fernsehens zu ermöglichen. Im übrigen soll je­
doch - entgegen verschiedener Anregungen im 
Begutachtungsverfahren -weder für den Be­
reich des Fernsehens noch für jenen des Hörfunks 
eine Ausdehnung des gesetzlichen Werbezeitlimits 
erfolgen. Im Sinne des Vorschlages des Rech­
nungshofes in seinem Tätigkeitsbericht für das 
Verwaitungsjahr 1969 (Abs. 81, 12) wird durch 
die Einfügung des Wortes "durchschnittlich" ein 
Ausgleich in der Werbezeit über längere Perioden 
hinaus ermöglicht; es darf hiebei aber nicht über­
sehen werden, daß die gesetzliche Limitierung 
auch in Hinkunft grundsätzlich für alle Tage, 
an denen Werbung gesendet werden darf, 111 

4 
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gleicher Weise gelten und ein Abweichen von 
dieser Regel, d. h. sohin eine überschreitung 
des Limits an einem Tag unter Anrechnung auf 
die' zur Werbung zur Verfügung stehende Zeit 
an anderen Tagen, nur in Ausnahmefällen mög­
lich sein soll. 

Unter B'edachtnahme auf die zahlreichen Ein­
wendungen im Begutachtungsverfahren trägt die 
Regierungsvorlage nunmehr dem Generalinten­
danten auf, die im Interesse der Volksgesundheit 
erforderlichen Beschränkungen der Werbesen­
dungen, und zwar sowohl hinsichtlich der Pro­
dukte, für die geworben werden darf, als auch 
hinsichtlich der Gestaltungsweise dieser Sendun­
gen zu verfügen. Diesbezügliche Anordnungen 
werden zweckmäßigerweise nach Kontaktnahme 
mit den interessierten Stellen zu erlassen sein. 

Die Neuformulierung des Abs. 4 stellt über­
dies - im Sinne der Auffassung des Rechnungs­
hofes in seinem Tätigkeitsbericht für das Ver­
waltungsjahr 1969 (Abs. 81, 11) - klar, daß 
gestaltete An- und Absagen in die Werbezeit 
einzurechnen sind. 

Die Bestimmung des Abs. 6 legt fest, daß die 
Beschränkungen des Abs. 4 auf Patronanzsen­
dungen ohne gestaltete An- und Absagen keine 
Anwendung finden. 

Zur Z~ 8: 

Die Gesellschaft soll in Hinkunft - abgesehen 
von der Bestimmung des § 14 i Abs. 5 - nicht 
mehr zur Durchführung periodischer Meinungs­
befragungen verpflichtet sein; sie ist aber selbst­
verständlich hiezu berechtigt. 

Zur Z; 9: 

Die Neufassung des § 6 enthält die für die 
im Art. 111 vorgesehene Neuordnung der Gesell­
schaftsanteile erforderlichen zusätzlichen Bestim­
mungen. Da es dem Bundesgesetzgeber nicht ob­
liegt, die Art und Weise zu bestimmen, wie die 
Länder die ihnen zustehenden Rechte an der 
Gesellschaft auszuüben haben, wurde von der 
Aufnahme einer bloßen Verweisungsnorm - wie 
sie im 2. Halbsatz des § 6 Abs. 1 des Rundfunk­
gesetzes enthalten ist- Abstand genommen. 

Zur Z. 10: 

Die Neuformulierung des Einleitungssatzes 
dient lediglich einer - auch vom Rechnungshof 
in seinem Tätigkeitsbereich für das Verwaltungs­
jahr 1969 (Abs. 81, 13) aufgezeigten - Klar­
stellung, ohne aber die bestehende Rechtslage 
zu verändern. 

Zur Z. 12: 

Die Regierungsvorlage sieht im Gegensatz 
zum Ministerialentwurf - vor, daß je ein Ver­
treter bestimmter Berufsgruppen als beratendes 

Mitglied des Aufsichtsrates von der Gesellschafter­
versammlung auf Grund von Vorschlägen der 
freiwilligen beruflichen Interessenvertretungen 
(wie z. B. des Verbands österreichischer Zeitungs­
herausgeber und -verleger, des Presseclubs Con­
cordia, der Gewerkschaft Kunst und Freie Berufe) 
zu bestellen ist. 

Zu den Z. 13 und 14: 

Bei der Bestellung der sogenannten "Virilisten" 
durch den Gesellschafter Bund wird dafür Sorge 
zu tragen sein, daß die Auswahl der zu bestellen­
den Mitglieder in demokratischer Weise erfolgt. 
, Zur Wahrung des vollen Vertretungsanspruches 

der Dienstnehmer sieht nunmehr die Regierungs­
vorlage vor, einen von der Gesellschafterver­
sammlung zu bestellenden Vertreter der freien 
Mitarbeiter der Gesellschaft in den Aufsichtsrat 
als beratendes Mitglied zu entsenden. Im übrigen 
darf diesbezüglich auf die erläuternden Bemer­
kungen zur Z. 12 verwiesen werden. 

Zur Z. 16: 

Die Neuformulierung des § 9 Abs. 2 lit. a 
stellt klar, _daß die Richtlinienkompetenz des 
Generalintendanten einerseits sich nicht auf Wei­
sungen im Einzelfall erstreckt, andererseits aber 
auch - im Sinne der bisherigen Praxis (vgl. z. B. 
das auf Grund der Richtlinienkompetenz erlas­
sene Strukturprogramm für den. Hörfunk bzw. 
Integralprogramm für das Fernsehen) - die Pro~ 
grammerstellung umfaßt. 

Zur Z. 18: . 

Die Bestimmung des § 11 enthält im wesent­
lichen - abgesehen von der im Interesse der 
Erreichung eines höheren Maßes an Meinungs­
vielfalt , gebotenen Einsetzung von drei Pro­
grammintendanten und den damit zusammen­
hängenden Abänderungen - lediglich eine Neu­
gliederung. ber Ministerialentwurf hat überdies 
die Verantwortlichkeit der Landesintendantenfür 
die von ihnen zu besorgenden Programme neu 
formuliert. Im Hinblick auf die zahlreichen, im 
Begutachtungsverfahren erhobenen Einwände 
übernimmt. die Regierungsvorlage hinsichtlich der 
Programme, die außerhalb des Regionalprogram­
mes der Verantwortlichkeit der Landesintendan­
ten unterliegen, die bisherige, bereits im Rund­
funkgesetz enthaltene Formulierung. 

Zur Z. 19: 

Durch § 12 Abs. 2 werden die UnvereInbar­
keitsbestimmungen, die bisher nur für die soge­
nannten Virilisten gegolten haben, auf alle Mit­
glieder des Aufsichtsrates ausgedehnt. Desgleichen 
wird auch die bisher. bereits bestehende Inkom­
patibilität des Generalintendanten mit der Aus­
übung bestimmter politischer Funktionen inner­
halb eines Zeitraumes von fünf Jahren vor der 
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Bestellung - wegen ihres unmittelbaren Ein­
flusses auf die Programmgestaltung - auf die 
Programm- und die Landesintendanten ausge­
dehnt (§ 12 A,bs. 1 lit. d). Im Sinne der bereits 
anläßlich der Beschlußfassung über das Rundfunk­
gesetz im Jahre 1966 erhobenen Einwendungen 
wird jedoch von diesen ·Funktionen die Mitglied­
schaft zu einem Gemeinderat ausgenommen. 

Zur Z. 20: 

Es hat sich in der Praxis gezeigt, daß die bisher 
vorgesehene Bestellung der Mitglieder der Prü­
fungskommission auf drei Kalenderjahre un­
zweckmäßig ist, weswegen ihre Mitglieder in Hin­
kunft zur Prüfung von drei Geschäftsjahren be­

. stellt werden sollen .. 

Zu den Z. 21 und 22: 

Den zahlreichen legistischen Anregungen im 
Begutachtungsverfahren wurde weitgehend Rech­
nung getragen. 

Zur Z. 23: 

Die Bestimmung des § 15 a enthält u. a. für 
die Gesellschafterversammlung die Möglichkeit, 
ein Verfahren in Gang zu setzen, das in seinen 
Grundzügen jenem der Paritätischen Kommission 
nachgebildet wurde. Dadurch soll somit die auto­
nome Gebührenhoheit der Gesellschaft erhalten 
bleiben, aber dennoch die Einschaltung der Sozial­
partner (in gutächtlicher Weise) realisiert werden 
können. Die definitiven Entscheidungen obliegen 
aber ausschließlich den Organen der Gesellschaft 
selbst, wobei auch die faktische und die tatsäch­
liche Gebührenhoheit des Aufsichtsrates gewahrt 
bleibt, da der Gesellschafterversammlung nur ein 
suspensives Einspruchsrecht zukommen soll. 

Zum Artikel III 

Auf Grund einer Anregung des Bundeskanzlers 
haben sich alle Bundesländer zu einer Erhöhung 
des Stammkapitals (von bisher 115 Millionen 
Schilling) auf 230 Millionen Schilling und zu einer 
stärkeren Beteiligung der Bundesländer bereit 
er.klärt, wobei der Aufteilungsschlüssel zwischen 
dem Bund und den Ländern mit 51 : 49 und die 
Anteile der einzelnen Länder durch die Empfeh-

lung der gemeinsamen Konferenz der Landes­
hauptmänner und Landesfinanzreferenten vom 
27 . Juni 1972 festgelegt wurde. 

Durch den Art. III soll nunmehr eine zusätz­
liche Erhöhung des Stammkapitals auf 237"5 Mil­
lionen Schilling erfolgen, von denen je 50/0 den 
vier Sozialpartnern angeboten werden sollen. Die 
Aufteilung der. verbleibenden 80% (= 230 Mil­
lionen Schilling) ist nach dem oben erwähnten 
Schlüssel vorgesehen. 

Zu den Artikeln IV und V 

Diese Artikel enthalten die erforderlichen 
Schluß- und übergangsbestimmungen sowie die 
Vollzugsklausel. 

III. 

Was die Frage des mit der Gesetzwerdung 
dieser· Regierungsvorlage verbundenen, für den 
Bund zu erwartenden Mehraufwandes betrifft, 
so ist festzustellen, daß, abgesehen von den vom 
Bund zu übernehmenden Stammeinlagen, An­
gaben über die Kosten, die sich aus der Schaf­
fung eines effektiven Rechtsschutzes durch die 
Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes 
(Sachaufwand, Reisegebühren und Vergütungen) 
und aus der Institutionalisierung der Mitsprache­
rechte der Hörer und Seher (Sachaufwand, Reise­
gebühren und Wahlkosten) ergeben werden, man­
gels Erfahrungen auf diesem Gebiete kaum mög­
lich sind. Es darf· jedoch angenommen werden, 
daß sich der jährliche Gesamtaufwand mit zirka 
230.000 S beziffern wird, wobei zu dieser Summe 
alle vier Jahre die Wahlkosten der Hörer- und 
Sehervertretung hinzukommen. Es wird jedoch 
jedenfalls, insbesondere auch durch eine entspre­
chende Gestaltung der Wahlordnung, getrachtet 
werden, mit dem geringstmöglichen Mehrauf­
wand das Auslangen zu finden. 

IV. 

Als Beilage A ist eine Gegenüberstellung des .j. 
geltenden Textes des Rundfunkgesetzes, des 
Volksbegehrens von 1964 und des Textes des 
Run4fimkgesetzes, wie es sich auf Grund der 
jetzt vorgeschlagenen Novelle darstellt, ange­
schlossen. Weiters ist auch der Bericht der Rund­
funkreformkommission angeschlossen (Beilage B), . j. 
auf dessen Grundlage der vorliegende Gesetz­
entwurf erstellt wurde. 

933 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 60

www.parlament.gv.at



Gegenüberstellung 

des geltenden Rundfunkgesetzes mit dem Text des 
V olksbegehrens und dem Text des Rundfunkgesetzes, wie er sich 

auf Grund der vorgeschlagenen Novelle darstellen würde 

Entwurf 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die "österreichische Rundfunk Gesellschaft 
m. b. H." (in der Folge Gesellschaft genannt) und 
die von ihr beschäftigten Personen sind bei Be­
sorgung der der Gesellschaft durch das Rund­
funkgesetz, BGBl. Nr. 195/1966, in der Fassung 
des Art. II übertragenen Aufgaben von jeder 
Einflußnahme von außen unabhängig. 

. (2) Durch Bundesgesetz sind die Grundsätze 
für die Tätigkeit der Gesellschaft festzulegen. 
Hiebei ist insbesondere darauf Bedacht zu neh­
men, daß die Programme eine umfassende Infor­
mation der Allgemeinheit über alle wichtigen 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Fragen gewährleisten und die Vielfalt der Mei­
nungen dazu angemessen zum Ausdruck bringen. 

Artikel 11 

Volksbegehren Rundfunkgesetz 

Enthalten keine entsprechende Bestimmung 

Beilage A 

§ 1. Aufgaben der "österreichischer Rundfunk 
Gesellschaft m. b. H.": 

Artikel 1: öffentliche Aufgaben. § 1. Aufgaben der "österreichischer Rundfunk 
Gesellschaft m. b. H.": 
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Entwurf 

(1) Die Gesellschaft hat durch die Herstellung 
und Sendung von Hörfunk- und Fernsehpro­
grammen sowie durch die Planung, die Errich­
tung und den Betrieb der hiefür notwendigen 
technischen Einrichtungen, insbesondere von 
Studios und Sendeanlagen, vor allem zu sorgen 
für 

1. die Information der Allgemeinheit über alle 
wichtigen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Fragen durch 

a) Vermittlung objektiver Nachrichten und 
Reportagen einschließlich der Bericht­
erstattung über die Tätigkeit der gesetz­
gebenden Organe und der Übertragung 
ihrer Verhandlungen, 

b) Wiedergabe und Vermittlung von für die 
Allgemeinheit wesentlichen Kommen­
taren, Standpunkten und kritischen Stel­
lungnahmen unter angemessener Berück­
sichtigung der Vielfalt der im öffent­
lichen Leben vertretenen Meinungen, 

c) eigene Kommentare .und Sachanalysen 
unter strenger Wahrung des Grundsatzes 
der Objektivität; 

2. die Verbreitung von Volks~ und Jugend­
bildung unter besonderer Beachtung der 
Förderung der Schul- und Erwachsenen­
bildung sowie des Verständnisses für alle 
Fragen des demokratischen Zusammenlebens; 

3. die Vermittlung und Förderung von Kunst 
und Wissenschaft; 

4. die Darbietung von einwandfreier Unter­
haltung; 

5. die Förderung des Interesses am Sport. 

Volksbegehren 

(1) Die "österreichischer Rundfunk, Gesell­
schaft m. b. H.", im folgenden kurz Gesellschaft 
genannt, hat durch die Herstellung und Sendung 
von Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie 
durch den Betrieb der hiefür notwendigen tech­
nischen Einrichtungen, insbesondere von Studios 

a) für die Verbreitung von Volks- und 
Jugendbildung, 

b) fü'r die Vermittlung und Förderung von 
Kunst und Wissenschaft, 

c) für die Darbietung von einwandfreier 
Unterhaltung und 

d) für die objektive Information der Allge­
meinheit in Form von Nachrichten, Repor­
tagen, Kommentaren, Stellungnahmen und 
sachlicher Kritik am öffentlichen und kul­
turellen Leben 

zu sorgen. Die Gesellschaft erfüllt damit eine 
öffentliche Aufgabe. Sie hat diese im Rahmen 
des Gesamtprogramms umfassend und unter 
gleichmäßiger Berücksichtigung aller wesentlichen 

Rundfunkgesetz 

(1) Die "österreichischer Rundfunk Gesell­
schaft m. b. H." (in der Folge Gesellschaft ge­
nannt) hat durch die Herstellung und Sendung 
von Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie 
durch die Planung, die Errichtung und den Be­
trieb der hiefür notwendigen technischen Ein­
richtungen, insbesondere von Studios und Sende­
anlagen, vor allem zu sorgen für 

a) die Verbreitung von Volks- und Jugend­
bildung, 

b) die Vermittlung und Förderung von Kunst 
und Wissenschaft, 

c) die Darbietung von einwandfreier' Unter­
haltung, 

d) die objektive Information der Allgemein­
heit in Form von Nachrichten, Reportagen, 
Kommentaren und Stellungnahmen sowie 
die Wiedergabe von Stellungnahmen und 
sachlicher Kritik am öffentlichen, kultur­
rellen und wirtschaftlichen Leben unter 
Berücksichtigung wichtiger Aussagen der 
öffentlichen Meinung, 

e) die objektive Berichterstattung 
Tätigkeit der gesetzgebenden 
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Entwurf 

(2) Die Gesellschaft hat bei Erfüllung dieser 
öffentlichen Aufgaben auf die Grundsätze der 
österreichischen Verfassungsordnung, insbeson­
dere auf die bundesstaatliche Gliederung nach 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Bundesländer, Bedacht zu nehmen. 

(3) Bei der Planung des Gesamtprogramms 
ist die Bedeutung der gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften angemessen 
zu berücksichtigen. 

(4) Die Gesellschaft hat alle zum Betrieb eines 
Rundfunkempfangsgerätes (Hörfunk und Fern­
sehen) berechtigten Bewohner des Bundesgebietes 
gleichmäßig und ständig in bezug auf Programm­
und Empfangsqualität nach Maßgabe der techni­
schen Entwicklung und der wirtschaftlichen Trag­
barkeit angemessen zu versorgen. 

(5) Die Gesellschaft ist nicht auf Gewinn ge­
richtet; sie ist mit der Sorgfalt eines ordent­
lichen Kaufmannes zu führen. Gebarungsüber­
schüsse sind nicht als Reingewinne an die Gesell­
schafter zu verteilen, sondern sind von der 
Gesellschaft für die von ihr zu besorgenden 
Aufgaben zu verwenden. 

(6) Für Arbeitsverhältnisse zur Gesellschaft ist 
diese als Arbeitgeber kollektivvertragsfähig. 

Volksbegehren 

Faktoren der öffentlichen Meinung wahrzuneh­
men. 

(2) Die Gesellschaft hat alle zum Betrieb eines 
Rundfunkempfangsgerätes berechtigten Bewoh­
ner des Bundesgebietes gleichmäßig und ständig 
in bezug auf Programm- und Empfangsqualität 
angemessen zu versorgen. 

(3) Die Gesellschaft ist ein nicht auf Gewinn 
gerichtetes, jedoch nach wirtschaftlichen Gesichts­
punkten zu führendes Unternehmen. Gebarungs­
überschüsse fallen nicht den Gesellschaftern zu, 
sondern sind von der Gesellschaft für die von 
ihr zu besorgenden Aufgaben zu verwenden. 

Rundfunkgesetz 

schaften und übertragung ihrer Verhand­
lungen und 

f) die Förderung des Interesses am Sport. 

(2) Die Gesellschaft hat bei Erfüllung dieser. 
öffentlichen Aufgaben auf die bundesstaatliche 
Gliederung Österreichs Bedacht zu nehmen. 

(3) Bei der Planung des Gesamtprogramms ist 
die Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kir­
dlenund Religionsgesellschaften angemessen zu 
berücksichtigen. 

(4) Die Gesellschaft hat alle zum Betrieb eines 
Rundfunkempfangsgerätes (Hörfunk und Fern­
sehen) berechtigten Bewohner des Bundesgebietes 
gleichmäßig und ständig in bezug auf Programm­
und Empfangsqualität nach Maßgabe der techni­
schen Entwicklung und der wirtschaftlichen Trag­
barkeit angemessen zu versorgen. 

(5) Die Gesellschaft ist nicht auf Gewinn ge­
richtet; sie ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes zu führen. ,Gebarungsüberschüsse 
sind nicht als Reingewinne an die Gesellschafter 
zu verteilen, sondern sind von der Gesellschaft 
für die von ihr zu besorgenden Aufgaben zu 
verwenden. ' 

N 
o 

'-D ...., ...., 
P­
o ... 
tl:! 
~. 
iil 

(1Q 
o 
::l 

933 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

20 von 60

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

§ 1 a. (1) Die Gesellschaft hat die Gewissens­
freiheit, Unabhängigkeit und Eigenverantwort­
lichkeit aller programmgestaltenden Mitarbeiter 
bei Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben 
zu beachten. 

(2) Programmgestaltende Mitarbeiter im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die als 
Angestellte der Gesellschaft oder als freie Mit­
arbeiter an der inhaltlichen Gestaltung von Hör­
funk- und Fernsehsendungen mitwirken. 

§ 2. (1) Zwischen der Gesellschaft einerseits 
und andererseits dem bei der Gesellschaft ein­
gerichteten Zentralbetriebsrat sowie der für die 
journalistischen Mitarbeiter zuständigen Gewerk­
schaft ist unter Bedachtnahme auf die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes' ein Redakteur­
statut zu vereinbaren. An den Verhandlungen 
über den Abschluß eines Redakteurstatuts ist 
eine von den journalistischen Mitarbeitern zu 
bestimmende Vertretung zu beteiligen. Die Ge­
werkschaft darf das Redakteurstatut nicht ab­
schließen, wenn es in einer geheimen Abstim­
mung mit einer Mehrheit von mindestens der 
Hälfte der von den journalistischen Mitarbeitern 
abgegebenen Stimmen abgelehnt worden ist. 

(2) Das Redakteurstatut hat zur Gewähr­
leistung einer ausgewogenen Meinungsvielfalt der 

, Hörfunk- und Fernsehprogramme durch Sicher­
stellung der Gewissensfreiheit sowie der journali­
stischen Unabhängigkeit und Eigenverantwort­
lichkeit aller journalistischen Mitarbeiter bei der 
Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben bei­
zutragen. Das Redakteurstatut hat insbesondere 
nähere Bestimmungen zu enthalten über 

Volksbegehren 

Artikel 2: Unabhängigkeit und Eigenverantwort­
lichkeit. 

Die Republik österreich gewährleistet der Ge­
sellschaft und den von ihr beschäftigten Personen 
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit bei 
der Ausübung der ihnen durch dieses Bundes­
gesetz übertragenen Funktionen. 

Rundfunkgesetz 

§ 2. Die Gesellschaft und die von ihr beschäf­
tigten Personen sind im Rahmen der Gesetze 
beziehungsweise der Dienst- und Geschäfts­
ordnungen der Gesellschaft bei der Ausübung 
der ihnen durch dieses Bundesgesetz übertragenen 
Funktionen unabhängig. Letztere haben ihre 
Funktionen unter Wahrung strenger Objektivität 
im Sinne der AufgabensteIlung des § 1 auszuüben .. 

Enthalten keine entsprechenden Bestimmungen 
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Entwurf 

1. die Wahrnehmung der Gewissensfreiheit, 
journalistischen Unabhängigkeit und Eigen­
verantwortlichkeit durch die journalistischen 
Mitarbeiter bei Besorgung der ihnen über-
tragenen Aufgaben, . 

2. den Schutz der journalistischen Mitarbeiter 
gegen jede Verletzung dieser Rechte, 

3. das Recht, an der Besorgung der Aufgaben 
der Gesellschaft in personeller und sachlicher 
Hinsicht mitzuwirken, 

4. die Schaffung von Einrichtungen zur Wahr­
nehmung der in Z. 3 genannten·Rechte und 

5. die Schaffung einer Schiedsinstanz zur Ent­
scheidung von Streitigkeiten aus dem 
Redakteurstatut. 

(3) Journalistische Mitarbeiter im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind alle an der Gestaltung von 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen journalistisch 
mitwirkenden Personen, insbesondere Redak­
teure, Reporter, Korrespondenten und Gestalter 
von Programmen journalistischen Charakters, die 
als Angestellte der Gesellschaft oder als freie 
Mitarbeiter diese journalistische Tätigkeit ständig 
und nicht bloß als wIrtschaftlich unbedeutende 
Nebenbeschäftigung ausüben. 

(4) Durch die Bestimmungen des Redakteur­
statuts dürfen die Rechte der Betriebsräte· durch 
die Schaffung der im Abs. 2 Z. 5 vorgesehenen 
Schiedsinstanz überdies ein gesetzlich vorgesehe­
ner Rechtszug an Gerichte oder Verwaltungs­
behörden nicht berührt werden. 

§ 2 a. (1) Jede der in § 2 Abs. 1 genannten 
Parteien kann das Redakteurstatut gegenüber 
den anderen Parteien jeweils zum 1. Jänner jedes 

Volksbegehren Rundfunkgesetz N 
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Entwurf 

Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten schriftlich aufkündigen. Die für 

. die journalistischen Mitarbeiter zuständige Ge­
werkschaft darf das Redakteurstatut nicht auf­
kündigen, wenn die Kündigung in einer geheimen 
Abstimmung mit einer Mehrheit von mindestens 
der Hälfte der von den journalistischen Mit­
arbeitern abgegebenen Stimmen abgelehnt wor­
den ist. Im Falle der Kündigung sind unverzüg­
lich Verhandlungen über den Abschluß eines 
neuen Redakteurstatuts aufzunehmen. 

(2) Wenn bis zum Außerkrafttreten des auf­
gekündigten Redakteurstatuts kein neues ver­
einbart und wirksam wird, so kann jede Partei 
die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens bean­
tragen. Der Schiedsspruch der Schlichtungsstelle 
gilt als Redakteurstatut. Auf das Schlichtungs­
verfahren sind im übrigen die §§ 144 bis 146 
des Arbeitsverfassungsgesetzes; BGBl. Nr. XXX, 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die für die 
journalistischen Mitarbeiter zuständige Gewerk­
schaft einen Beisitzer aus dem Kreis der journa­
listischen Mitarbeiter der Gesellschaft und der 
Zentralbetriebsrat einen Beisitzer aus der Bei­
sitzerliste der Arbeitnehmer namhaft zu machen 
hat. 

(3) Ein nach Abs. 2 zustandegekommenes 
Redakteurstatut tritt außer Kraft, sobald ein 
neues Redakteurstatut gemäß § 2 Abs. 1 zustande 
gekommen ist. 

(4) Im übrigen sind auf das Redakteurstatut 
'" die §§ 30, 31 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 3 und 4 

des Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß anzu­
wenden. 

Volksbegehren Rundfunkgesetz 
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§ 3. (1) Die Gesellschaft hat unter Mitwirkung 
aller Studios für mindestens drei Programme 
des Hörfunks und mindestens zwei Programme 
des Fernsehens zu sorgen, wobei zunächst die 
Versorgung aller zum Betrieb eines Empfangs­
gerätes berechtigten Bewohner des gesamten 
Bundesgebietes mit zwei qualitativ und technisch 
einwandfreien Programmen des Hörfunks und 
einem qualitativ und technisch einwandfreien 
Programm des Fernsehens anzustreben ist; nach 
Maßgabe der Erfüllung dieser Aufgabe ist für 
eine weitere Verbesserung der Programme und 
Ausdehnung der Sendezeiten zu sorgen. 

(2) Ein Programm des Hörfunks ist ein 
Regionalprogramm, das von den Länderstudios 
gestaltet wird. In den Progt:ammen des Fern­
sehens sind die Interessen der Bundesländer zu 
berücksichtigen. Die Beiträge werden von den 
Länderintendanten festgelegt. 

(3) Vor allem die künstlerischen, volksbilden­
den und staatspolitischen Sendungen des Hör­
funks und des Fernsehens haben sich durch hohes 
Niveau auszuzeichnen. 

§ 3 a. Die Gesellschaft hat über Auftrag und 
auf Rechnung der Bundesregierung sowie unter 
Bedachtnahme auf § 1 Abs. 1 bis 3 einen aus7 
reichenden Auslandsdienst auf Kurzwelle zu be­
sorgen. 

Volksbegehren 

Artikel 3: Programme. 

(1) Die Gesellschaft sorgt für mindestens drei 
Programme des Hörfunks und mindestens zwei 
Programme des Fernsehens. 

(2) In allen Programmen des Hörfunks und 
des Fernsehens hat die bundesstaatliche Gliede­
rung durch die Mitwirkung aller Studios berück­
sichtigt zu werden. 

(3) Das Erste Programm des Hörfunks ist ein 
Regionalprogramm. 

(4) Das Zweite Programm des Hörfunks und 
das Erste Programm des Fernsehens sind Natio­
nalprogramme, die das Informations- und Unter­
haltungsbedürfnis der Bevölkerung befriedigen 
sollen. 

(5) Das Dritte Programm des Hörfunks und 
das Zweite Programm des Fernsehens haben 
durch höchstes künstlerisches, volksbildendes 
und staatspolitisches Niveau der Erhaltung und 
Entwicklung österreichischer Kultur zu dienen. 

(6) Außerdem hat die Gesellschaft für elllen 
ausreichenden Auslandsdienst zu sorgen. 

(7) Bei der Programmgestaltung ist die Bedeu­
tung der gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften angemessen zu berück­
sichtigen. 

Rundfunkgesetz 

§ 3. (1) Die Gesellschaft hat unter Mitwirkung 
aller Studios für mindestens drei Programme des 
Hörfunks und mindestens zwei Programme des 
Fernsehens zu sorgen, wobei zunächst die Ver­
sorgung aller zum Betrieb eines Empfangsgerätes 
berechtigten Bewohner des gesamten Bundes­
gebietes mit zwei qualitativ und technisch ein­
wandfreien Programmen des Hörfunks und 
einem qualitativ und technisch einwandfreien 
Programm des Fernsehens anzustreben ist; nach 
Maßgabe der Erfüllung dieser Aufgabe ist für 
eine weitere Verbesserung der Programme und 
Ausdehnung der Sendezeiten zu sorgen. Außer­
dem hat die Gesellschaft über Auftrag und auf 
Rechnung der Bundesregierung einen ausrei­
chenden Auslandsdienst auf Kurzwelle zu be­
sorgen. 

(2) Ein Programm des Hörfunks ist ein 
Regionalprogramm, das von den Ländetstudios 
gestaltet wird. In den Programmen des Fern­
sehens sind die Interessen der Bundesländer zu 
berücksichtigen. Die Beiträge werden von den 
Länderintendanten festgelegt. 

(3) Vor allem die künstlerischen, volksbilden­
den und staatspolitischen Sendungen des Hör­
funks und des Fernsehens haben sich durch 
hohes Niveau auszuzeichnen. 
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Entwurf 

§ 4. (1) Die Gesellschaft hat einen Teil ihrer 
Sendezeit an die im Nationalrat vertretenen 
politischen Parteien und an Interessenverbände 
zu vergeben. Dieser Teil darf je Programm 1% 
nicht überschreiten und ist auf die Bewerber um 
die Zuteilung dieser Sendezeit entsprechend ihrer 
Bedeutung im öffentlichen Leben aufzuteilen. 

(2) Die Gesellschaft ist verpflichtet, Bundes­
und Landesbehörden für Aufrufe in Katastro­
phenfällen und andere wichtige Meldungen an die 
Allgemeinheit zu jeder Zeit die notwendige und 
zweckentsprechende Sendezeit zur Verfügung zu 
stellen. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen 
ihrer Hörfunk- und Fernsehprogramme Sende­
zeiten gegen Bezahlung für kommerzielle Wer­
bung zu vergeben. 

(4) Ein Programm des Hörfunks bleibt von 
Werbesendungen frei; den Umfang der Werbe­
sendungen (Spots, Kurzsendungen und gestaltete 
Werbesendungen einschließlich gestalteter An­
und Absagen von Patronimzsendungen) in den 
übrigen Programmen setzt auf Vorschlag des 
Generalintendanten der Aufsichtsrat fest, jedoch 
dürfen die Werbesendungen durchschnittlich im 
Fernsehen in beiden Programmen die tägliche 
Dauer von insgesamt 20 Minuten und im Hör­
funk insgesamt die tägliche Dauer von 120 Minu­
ten nicht überschreiten. Sendezeiten für kommer­
zielleWerbung an Sonntagen, gesetzlichen Feier­
tagen, am Aschermittwoch, Gründonnerstag, Kar­
freitag und am 2. November dürfen überhaupt 
nicht, am 24. und 31. Dezember nur vor 13 Uhr 
vergeben werden. Der Generalintendant hat die 

Volksbegehren 

Artikel 4: Vergabe von Sendezeiten. 

(1) Die Gesellschaft hat einen Teil ihrer Sende­
zeit an Behörden, politische Parteien und Inter­
essenverbände zu vergeben. Dieser Teil darf je 
Programm ein Prozent nicht überschreiten und 
ist auf die Bewerber um die Zuteilung dieser 
Sendezeit entsprechend ihrer Bedeutung im 
öffentlichen Leben aufzuteilen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, je Hörfunk­
programm bis zu 10 Prozent, je Fernsehpro­
gramm bis zu 5 Prozent der Sendezeit gegen 
Bezahlung für kommerzielle Werbung, ein­
schließlich der gestifteten Sendungen (Patronanz­
sendungen), zu vergeben. 

(3) Sendungen nach den Abs. 1 und 2 sind 
in An- und Absage entsprechend zu kennzeich­
nen. 

(4) Je ein Programm des Hörfunks und des 
Fernsehens bleiben von Sendungen nach den 
Abs. 1 und 2 gänzlich frei. 

Artikel 5: Sorgfaltspflicht. 

(1) Die für die Information (Art. 1 Abs. 1 
Jit. d) jeweils verantwortlichen journalistischen 
Dienstnehmer der Gesellschaft haben alle Infor­
mationen vor ihrer Verbreitung mit Sorgfalt 
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. 

(2) Dienstnehmer nach Abs. 1, die nach solcher 
Prüfung in gutem Glauben Informationen ver-

Rundfunkgesetz 

§ 4. (1) Die Gesellschaft hat einen Teil ihrer 
Sendezeit an die im Nationalrat vertretenen 
politischen Parteien und an Interessenverbände 
zu vergeben. Dieser Teil darf je Programm 10/0 

nicht überschreiten und ist auf die Bewerber um 
die Zuteilung dieser Sendezeit entsprechend ihrer 
Bedeutung im öffentlichen Leben aufzuteilen. 

(2) Die Gesellschaft ist verpflichtet, Bundes­
und Landesbehörden für Aufrufe in Kata­
strophenfällen und andere wichtige Meldungen 
an die Allgemeinheit zu jeder Zeit die not­
wendige und zweckentsprechende Sendezeit zur 
Verfügung zu stellen. . 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen 
ihrer Hörfunk- und Fernsehprogramme Sende­
zeiten gegen Bezahlung für kommerzielle Wer­
bung zu vergeben. 

(4) Je ein Programm des Hörfunks und des 
Fernsehens bleibt von Werbesendungen frei; den 
Umfang der Werbesendungen (Spots, Kurz­
sendungen und gestaltete Werbesendungen) in 
den übrigen Programmen setzt über Vorschlag 
des Generalintendanten der Aufsichtsrat fest, 
jedoch dürfen die Werbesendungen im Fern­
sehen die tägliche Dauer von 20 Minuten und 
im Hörfunk die tägliche Dauer von 120 Minuten 
nicht überschreiten. Die Patronanzsendungen sind 
davon nicht 6erührt. Sendezeiten für kommer­
zielle Werbung an Sonntagen, gesetzlichen Feier­
tagen, am Aschermittwoch, Gründonnerstag, Kar­
freitag und am 2. November werden überhaupt 
nicht, am 24. und 31. Dezember nur vor 13 Uhr 
vergeben. 
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Entwurf 

im Interesse der Volksgesundheit notwendigen 
Beschränkungen hinsichtlich der kommerziellen 
Werbesendungen festzulegen. 

(5) Sendungen nach den Abs. 1 und 3 sind 
in der An- und Absage entsprechend zu kenn­
zeichnen. 

(6) Die Bestimmung des Abs. 4 findet auf 
Patronanzsendungen keine Anwendung, soweit 
es sich dabei nicht um gestaltete An- und Ab­
sagen handelt. Weiters findet die Bestimmung 
des Abs. 4 auch keine Anwendung auf Sendungen, 
die von einem Gericht oder von der Kommis­
sion (§ 14 e Abs. 3) angeordnet werden. 

§ 5. Entfällt. *) 

,:-) Vgl. § 14 i Abs. 5. 

Volksbegehren 

breiten, an denen, wären sie wahr, ein öffent­
liches Interesse bestünde, bleiben yon jeglicher 
Verantwortung frei. 

(3) Wenn die Gesellschaft in einem Programm 
eine wesentlich unwahre Tatsachenbehauptung 
verbreitet, hat jedermann, der sein unmittelbares, 
berechtigtes Interesse an einer Gegendarstellung 
nachweist, Anspruch darauf, daß ihm diese in 
angemessener Art ermöglicht wird. 

Artikel 6: Teilnehmerbefragung. 

(1) Die Gesellschaft hat mindestens jährlich 
ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut zu 
beauftragen, eine umfassende Befragung der Teil­
nehmer über Fragen der Programmgestaltung 
durchzuführen.· 

(2) Eine solche Befragung ist auch durchzufüh­
ren, wenn mindestens 30.000 Teilnehmer dies 
schriftlich und unter Bekanntgabe der Fragen, 
die den Teilnehmern vorgelegt werden sollen, 
verlangen. 

(3) Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 
sind zu veröffentlichen. Sie sind bei der Erstel­
lung der Programmpläne grundsätzlich zu be-

Rundfunkgesetz 

(5) Sendungen nach den Abs. 1 und 3 sind in 
der An- und Absage entsprechend zu kenn­
zeichnen. 

§ 5. (1) Die Gesellschaft hat unbeschadet 
eigener Befragungen periodisch ein unabhängiges 
Meinungsforschungsinstitut zu beauftragen" eine 
repräsentative Befragung der Teilnehmer über 
Fragen der Programm gestaltung und der techni­
schen Empfangslage durchzuführen. 

(2) Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 
sind zu veröffentlichen. Sie sollen bei der Er­
stellung der Programm- und der technischen 
Investitionspläne grundsätzlich berücksichtigt 
werden. Können sie nicht berücksichtigt werden, 
so sind die hiefür maßgeblichen Gründe zu ver­
öffentlichen. 
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Entwurf 

§ 6. (1) Je 50.000 S einer übernommenen 
Stammeinlage gewähren in der Gesellschafterver­
sammlungeine Stimme, wobei Bruchteile unter 
50.000 S nicht gezählt werden. 

(2) Die dem Bund als Gesellschafter zustehen­
den Rechte. sind von der Bundesregierung auszu-
üben. . 

(3) Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind 
nur mit Zustimmung der Gesellschafter über­
tragbar; ·Geschäftsanteile sind teilbar. Dem Bund 
müssen mindestens 40% der Geschäftsanteile ver­
bleiben. 

§ 7. Der Gesellschafterversammlung obliegt 
außer den im GesmbHG und im Gesellschafts­
vertrag bezeichneten Gegenständen insbesondere 

a) die Bestellung und Abberufung des Ge­
schäftsführers (Generalintendanten); der 
Bestellung hat eine öffentliche Ausschrei­
bung voranzugehen; 

b) die Bestellung und Abberufung der Direk­
toren (§ 10 Abs. 2), der Programminten­
danten (§ 10 Abs. 3) und der Landes­
intendanten (§ 10 Abs. 4); 

c) die Beschlußfassung gemäß § 15 a; 
d) die Entscheidung über Maßnahmen zur 

Prüfung und überwachung des Unterneh­
mens, die Bestellung der Mitglieder der 
Prüfungskommission (§ 14); 

Volksbegehren 

rücksichtigen. Können sie ausnahmsweise nicht 
berücksichtigt werden, so sind die hiefür maß­
geblichen Gründe öffentlich mitzuteilen. 

Artikel 7: Gesellschaftsrechte. 

(1) Die dem Bund als Gesellschafter zustehen­
den Rechte sind von der Bundesregierung auszu­
üben. 

(2) Der Bund ist als Gesellschafter verpflichtet, 
einer Erhöhung der Geschäftsanteile eines Bun-

,deslandes gegen Erhöhung der von diesem zu 
übernehmenden Stammeinlage jederzeit zuzu­
stimmen, wenn die übrigen Bundesländer als Ge­
sellschafter ihrerseits zustimmen. 

Artikel 8: Generalversammlung. 

(1) In der Generalversammlung der Gesell­
schaft ist der Bund durch die Bundesregierung, 
jedes Bundesland durch den Landeshauptmann 
vertreten. 

(2) Der Generalversammlung obliegen insbe­
sondere: 

a) die Bestellung und die Abberufung der Mit­
glieder des Aufsichtsrates, unbeschadet der 
Bestimmungen des Art. 9 Abs. 6; 

b) die Bestellung eines Generalintendanten 
nach vorheriger öffentlicher Ausschreibung 
dieses Postens und die Abberufung dieses 
Generalin tendan ten; 

Rundfunkgesetz 

§ 6.' (1) Die dem Bund als Gesellschafter zu­
stehenden Rechte sind von der Bundesregierung 
auszuüben, die den Bundesländern als Gesell­
schafter zustehenden Rechte sind durch die auf 
Grund der jeweiligen Landesverfassung zustän­
digen Organe auszuüben. 

(2) Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind 
nur mit Zustimmung der Gesellschafter übertrag­
bar; die Geschäftsanteile sind teilbar. Der Bund 
ist als Gesellschafter verpflichtet, einer Verände­
rung. der Geschäftsanteile eines Bundeslandes 
jederzeit zuzustimmen, wenn die übrigen Bundes­
länder als Gesellschafter ihrerseits zustimmen. 
Dem Bund müssen jedoch mindestens 510f0 der 
Geschäftsanteileverbleiben. 

§ 7. Der Gesellschafterversammlung obliegt ins­
besondere 

a) die Bestellung und Abberufung der Mit­
glieder des Aufsichtsrates nach Maßgabe 
des § 8 Abs. 1 lit. b; 

b) die Entscheidung über Maßnahmen zur 
Prüfung und überwachung des U nter­
nehmens, die Bestellung der Mitglieder der 
Prüfungskommission (§ 14); 

c) die Beschlußfassung über die Veröffent­
lichung von Berichten, die auf Grund vo'n 
Prüfungs- oder überwachungsmaßnahmen 
erstellt werden. 
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Entwurf 

e) die Beschlußfassung über die Veröffent­
lichung von Berichten, die auf Grund von 
Prüfungs- oder überwachungsmaßnahmen 
erstellt werden; 

f) die Bestellung je eines Vertreters der 
Zeitungsherausgeber und -verleger, der 
Redakteure im Sinne des § 1 des Journa­
listengesetzes und der freien Mitarbeiter 
der Gesellschaft gemäß § 8 Abs. ,4 auf 
Grund von Vorschlägen der für die be­
treffenden Berufsgruppen zuständigen frei­
willigen beruflichen Interessenvertretungen. 

§ 8. (1) Der Aufsichtsrat besteht aus 33 Mit­
gliedern, die wie folgt zu berufen sind: 

1. Der Gesellschafter Bund bestellt neun Auf­
sichtsratsmitglieder, wobei je ein Aufsichts­
ratsmitglied aus den Bereichen der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesell­
schaften, der Wissenschaft, der Kunst, der 
Volksbildung, des Sports und der Jugend 
zu bestellen ist. ' 

2. Jedes Land bestellt ein Aufsichtsratsmitglied. 

3. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, die Landwirtschaftskammern Oster­
reichs, die Kammern für Arbeiter und An­
gestellte Osterreichs und der Osterreichische 
Gewerkschaftsbund bestellen je ein Aufsichts­
ra tsmi tglied. 

4. Elf Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der 
Dienstnehmer der Gesellschaft. 

Volksbegehren 

c) die Bestellung und Abberufung der Mit­
glieder der Prüfungskommission (Art. 14); 

d) die Entgegennahme der Prüfungsberichte 
dieser Kommission, ihre Vorlage an den 
Hauptausschuß des Nationalrates und ihre 
Veröffentlichung. 

Artikel 9: Aufsichtsrat. 

(1) Der Aufsichtsrat besteht unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 6 aus elf Mitgliedern. 

(2) Sechs Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen 
in den letzten fünf Jahren vor ihrer Bestellung 
nicht Mitglieder der Bundesregierung, einer Lan­
desregierung, des Nationalrates, des Bundesrates 
oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungs­
körpers oder Angestellte oder sonstige Funktio­
näre einer politischen Partei gewesen sein; diese 
gehen ihrer Funktion verlustig, wenn in ihrer 
Person nachträglich ein Bestellungshindernis ein­
tritt. 

(3) Bei der Bestellung der übrigen fünf Mit­
glieder ist auf angemessene Mitbestimmung der 
politischen Parteien durch die Berücksichtigung 
ihres Stärkeverhältnisses im Nationalrat zu 
achten. 

(4) Zur Wahrung des Mitbestimmungsrechtes 
der Länder ist darauf Bedacht zu nehmen, . daß 
drei von den im Abs. 2 genannten Mitgliedern 
des Aufsichtsrates das Vertrauen der Länderver­
treter in der Generalversammlung genießen. 

Rundfunkgesetz 

§ 8. (1) Der Aufsichtsrat besteht unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 2 aus 20 Mitgliedern, 
die wie folgt zu berufen sind: 

a) Jeder Gesellschafter mit Ausnahme des 
Gesellschafters Bund bestellt je ein Auf­
sichtsratsmitglied. 

b) Je ein Mitglied des Aufsichtsrates ist aus 
den Bereichen der gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften, der 
Wissenschaft, der Kunst, der Volksbildung 
und des Sports von der Gesellschafterver­
sammlung zu bestellen. Für diese fünf Mit­
glieder gelten die Bestimmungen des § 12 
lit. f. 

c) Sec..'ls weitere Mitglieder sind zur Sicher­
stellung einer angemessenen Mitbestim­
mung der politischen Parteien unter Be­
rücksichtigung ihres Stärkeverhältnisses im 
Nationalrat vom Gesellschafter Bund zu 
bestellen, wobei darauf zu achten ist, daß 
jede im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretene Partei durch mindestens ein Mit­
glied im Aufsichtsrat vertreten ist. 
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Entwurf 

. (2) Die im Abs. 1 Z. 4 geriannten Aufsichts­
ratsmitglieder 'werden' vom . Zentralbetriebsrat 
gemäß § 110 Abs. 6 des Arbeitsverfassungs­
gesetzes in den Aufsichtsrat entsendet. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind an 
keine Weisungen gebunden; sie haben ausschließ­
lich die sich aus Gesetz, Gesellschaftsvertrag und 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat ergeben­
den Pflichten zu erfüllen und die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung zu beachten. Sie üben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(4) Der Generalintendant (§ 9), der Vor­
sitzende der Hörer- und Sehervertretung oder 
sein Vertreter (§ 14hAbs. 2) und je ein von 
der Gesellschafterv'ersamrrilung gemäß § 7 lit. f 
zu bestellender Verti-eterder Zeitimgsheraus­
geber und -verleger, der Redakteure im Sinne 
des § 1 des Journalistengesetzes und der freien 
Mitarbeiter der Gesellschaft haben das Recht, an 
den Sitzungen des Aufsichtsrates· mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

(5) Der Aufsichtsrat gibt sich im Sinne des 
§ 32 GesmbHG. seine Geschäftso1"dnung selbst. 
Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen Vorsitzenden-Stellvertreter. Der Auf­
sichtsrat faßt die Beschlüsse mit einfacher Mehr­
heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim~en­
gleichheit entscheidet der Vorsitzende, der auch 
sonst mitstimmt. 

Volksbegehren 

(5) Zur Wahrung des Mitbestimmungsredites 
der Hörer und Seher sind drei von den im Abs. 2 
genannten Mitgliedern des Aufsichtsrates aus dem 
Bereich von Wissenschaft, Kunst und Volksbil­
dung zu berufen. 

(6) Zur Wahrung des Mitbestimmungsrechtes 
der Dienstnehmer werden zwei Vertreter des 
Zentralbetriebsrates der Gesellschaft in den Auf­
Sichtsrat delegiert. Ihre Befugnisse sind im Be­
triebsrätegesetz festgelegt. 

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind 
weder an Aufträge noch Weisungen gebunden. 
Sie üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(8) Die Funktionsperiode des Aufsichtsrates 
beträgt drei Jahre. Die vorzeitige Abberufung 
auch nur einzelner Mitglieder darf insbesondere 
nicht aus dem Grund der Veränderung des 
Stärkeverhältnisses der politischen Parteien in 
einem allgemeinen Vertretungskörper erfolgen, 

(9) An den Sitzungen des Aufsichtsrates .nimmt 
der Generalintendant ohne Stimmrecht teil. 

(10) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden. Er gibt sich selbst die Ge­
schäftsordnung. Er trifft seine Entscheidungen 
mit einfaCher Mehrheit. Bei Stimmengleidiheit 
entscheidet der Vorsitzende. 

Rundfunkgesetz 

(2) Zwei Vertreter werden vom Betriebsrat 
gemäß § 14 Abs. 2 Z. 4 Betriebsr~tegesetz in den 
Aufsichtsrat entsendet. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind an 
keine Weisungen gebunden; sie haben ausschließ­
lich die sich aus Gesetz, Gesellschaftsvertrag und 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat ergeben­
den Pflichten zu erfüllen und die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung zu beachten. Sie üben 
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(4) An den Sitzungen des Aufsichtsrates nimmt 
der Generalintendant (§ 9) mit beratender Stimme 
teil. 

(5) Der Aufsichtsrat gibt sich im Sinne des 
§ 32 GesmbHG. seine Geschäftsordnung selbst. 
Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen Vorsitzender-Stellvertreter. 

Der Aufsiditsrat faßt die Beschlüsse mit ein­
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, 
der auch sonst mitstimmt. 
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Entwurf 

(6) Dem Aufsichtsrat obliegt außer den im 
GesmbHG und im Gesellschaftsvertrag bezeich­
neten Gegenständen insbesondere 

a) die Genehmigung langfristiger Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen und von 
Stellenplänen, wobei die beiden Programme 
des Fernsehens in gleicher Weise zu berück­
sichtigen sind; 

b) die Beschlußfassung gemäß § 15 a; 

c) die Genehmigung des Abschlusses von 
Kollektivverträgen, Vertragswerken mit 
kollektivvertragsähnlicher Wirkung und 
des Redakteurstatuts; 

d) die Beschlußfassung über eine Dienstord­
nung für die Gesellschaft; 

(7) Wenn der Aufsichtsrat, aus. welchen Grün­
den immer, hinsichtlich der im Abs~ 6 lit. abis d 
genannten Gegenstände binnen drei Monaten 
vom Zeitpunkt der .ersten Befassung zu keiner 
Entscheidung gelangt, so hat die Gesellschafter­
versammlung binnen einem Monat den Aufsichts­
rat aufzulösen.' In einem solchen Fall ist der 
Aufsichtsrat gemäß den Abs. 1 und 2 neu zu 
bestellen. 

Volksbegehren 

(11) Dem Aufsichtsrat obliegt insbesondere: 
a) die Bestellung und die Abberufung der 

Intendanten und Direktoren auf Vorschlag 
des Generalintendanten; 

b) die Genehmigung langfristiger Pläne für 
Programm, Technik, Personal und Finanzen 
auf Vorschlag des Generalintendanten; 

c) die Beschlußfassung über die Einhebung 
,eines Entgeltes für den Empfang von Rund­
funksendungen (Programmentgelt, Art. 15) 
auf Vorschlag des Generalintendanten. 

(12) Wenn der Aufsichtsrat, aus welchen Grün­
den immer, hinsichtlich der Bestellung oder Ab­
berufung von Intendanten oder Direktoren bin­
nen einem Monat hinsichtlich der langfristigen 
Pläne für Programm, Technik, Personal oder 
Finanzen oder hinsichtlich des Programmentgeltes 

'binnen drei Monaten nach Erstattung des Vor­
schlages durch den Generalintendanten zu keiner 
Entscheidung gelangt, so hat die Generalversamm­
lung binnen einem Monat einen neuen Aufsichts­
rat zu bestellen. 

Rundfunkgesetz 

(6) Dem Aufsichtsrat obliegt außer den im 
GesmbHG. und im Gesellschaftsvertrag bezeich­
neten Gegenständen insbesondere 

a) die Bestellung und Abberufung des Ge­
schäftsführers (Generalintendanten); der 
Bestellung hat eine öffentliche Ausschrei­
bung vorauszugehen; 

b) die Bestellung und die Abberufung der 
Direktoren (§ 10 Abs. 2) und Intendanten 
(§ 10 Abs. 3); 

c) die Genehmigung langfristiger Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen und von 
Stellenplänen; 

d) die Beschlußfassung über die Festlegung 
eines Entgeltes für die Herstellung und 
Sendung VOt;t Hörfunk- und Fernsehpro­
grammen (Programmentgelt), das von den 
zum Betrieb eines Hörfunk- oder Fernseh­
empfangsgerätes berechtigten Personen ein­
zuheben ist; 

e) die Genehmigung des Abschlusses von 
Kollektivverträgen, Vertragswerken mit 
kollektivvertragsähnlicher Wirkung und 
Tarifwerken des Werbefunks; 

f) die Beschlußfassung über eine Dienstord­
nung für die Gesellschaft. 

(7) Wenn der. Aufsichtsrat, aus welchen Grün­
den immer, hinsichtlich der im Abs. 6 lit. abis f 
genannten Gegenstände binnen drei Monaten 
vom Zeitpunkt der ersten Befassung zu keiner 
Entscheidung gelangt, so hat die Gesellschafter­
versammlung binnen einem Monat den Auf­
sichtsrat aufzulösen. In einem solchen Fall ist 
nach den Abs. 1 und 2 vorzugehen. 
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Entwurf 

§ 9. (1) Der Geschäftsführer trägt die Bezeich­
nung Generalintendant. Der Beschluß der Gesell­
schafterversammlung mit der der Generalinten­
d~nt bestellt oder abberufen wird, bedarf einer 
Mehrheit von mindestens drei Viertel der abge­
gebenen Stimmen. Der Generalintendant ist 
außer an die sich aus Gesetz und Gesellschafts­
vertrag ergebenden Pflichten beziehungsweise Be­
schlüsse der Gesellschafterversammlung und des 
Aufsichtsrates an keinerlei Weisungen und Auf­
träge gebunden. 

(2) Dem Generalintendanten obliegt außer den 
im GesmbHG und den im Gesellschaftsvertrag 
bezeichneten Gegenständen insbesondere 

a) die Festlegung allgemeiner Richtlinien für 
die Programmgestaltung und -erstellung in 
Hörfunk und Fernsehen; 

b) die Ausschreibung der Posten von Direk­
toren, Programmintendanten und Landes­
intendanten; 

c) die Erstattung von Vorschlägen an die 
Gesellschafterversammlung für die Bestel­
lung und Abberufung von Direktoren, 
Programmintendanten und Landesin ten­
danten, bei letzteren nach Fühlungnahme 
mit dem jeweiligen Bundesland; 

d) die Erteilung von Prokura und Handlungs­
vollmacht an Direktoren, Programminten-

Volksbegehren 

Artikel 10: Generalintendant. 

(1) Der Generalintendant ist Geschäftsführer 
der Gesellschaft im Sinne des § 15 des Gesetzes 
vom 6. März 1906, RGBl. Nr. 58, über die 
Gesellschaft m. b. H.; er ist weder an Aufträge 
noch Weisungen gebunden. 

(2) Zum Generalintendanten darf nur bestellt 
werden, wer in den letzten fünf Jahren weder 
Mitglied der Bundesregierung, einer Landesregie­
rung, des Nationalrates, des Bundesrates oder 
eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers 
noch auch Angestellter oder sonstiger Funktio­
när einer politischen Partei war und über min­
destens zehn Jahre einschlägiger oder verwandter 
Berufserfahrung verfügt. Der Generalintendant 
geht dieser Funktion verlustig, wenn in seiner 
Person nachträglich ein Bestellungshindernis ein­
tritt. 

(3) Dem Generalintendanten obliegt insbeson­
dere: 

a) die Ausschreibung der Posten der Inten­
danten und Direktoren; 

b) die Erstattung von Vorschlägen an den 
Aufsichtsrat für die Bestellung und Ab­
berufung der Intendanten und Direktoren; 

c) die Kontrolle. der Tätigkeit der Intendan­
ten und Direktoren und die Koordinierung 
ihrer Tätigkeit, vor allem auch hinsicht­
lich der Programmpläne von Hörfunk und 
Fernsehen und unter dem Gesichtspunkt 
der Berücksichtigung der bundesstaatlichen 
Gliederung durch die Mitwirkung aller Stu­
dios; 

Rundfunkgesetz 

§ 9. (1) Der vom Aufsichtsrat zu bestellende 
Geschäftsführer trägt die Bezeichnung General­
intendant. Er ist außer an die sich aus Gesetz 
und Gesellschaftsvertrag ergebenden Pflichten 
beziehungsweise Beschlüsse der Gesellschafterver­
sammlung und des Aufsichtsrates an keinerlei 
Weisungen und Aufträge Dritter gebunden. 

(2) Dem Generalintendanten obliegt außer den 
im GesmbHG. und den im Gesellschaftsvertrag 
bezeichneten Gegenständen insbesondere 

a) die Festlegung der Richtlinien für die Pro­
grammgestaltung in Hörfunk und Fern-· 
sehen; 

b) die Au~schreibung der Posten von Direk­
toren und Intendanten; 

c) die Erstattung von Vorschlägen an den 
Aufsichtsrat für die Bestellung und Abbe­
rufung von Direktoren und Intendanten, 
bei letzteren nach Fühlungnahme mit dem 
jeweiligen Gesellschafter; 

d) die Erteilung von Prokura und Handlungs­
vollmacht an Direktoren, Intendanten und 
leitende Anstellte; 
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Entwurf 

danten, Landesintendantenund leitende 
Angestellte; 

e) die Kontrolle der Tätigkeit der Direktoren, 
Programmintendanten und Landesinten­
danten sowie die Koordinierung ihrer 
Tätigkeit, vor allem auch hinsichtlich der 
Programmpläne für Hörfunk und Fern­
sehen unter Berüd{sichtigung der bundes­
staatlichen Gliederung durch die· Mitwir­
kung aller Studios; 

f) die Ausarbeitung von Vorschlägen für die 
langfristigen Pläne für Programm, Technik, 
Finanzen und für Stellenpläne an den Auf­
sichtsrat in eigener Verantwortung im Zu­
sammenwirken mit den Direktoren, Pro­
grammintendanten und Landesintendanten; 

g) die Festsetzung der Geschäftsverteilung ge­
mäß § 10 dieses Bundesgesetzes; 

h) die Erstattung von Vorschlägen über die 
Festsetzung eines Programmentgeltes gemäß 
§ 8 Abs. 6 lit. bund § 15 a dieses Bundes­
gesetzes an den Aufsichtsrat. 

§ 10. (1) Der Generalintendant hat jene Ge­
schäfte der Gesellschaft, die weder der Gesell­
schafterversammlung noch dem Aufsichtsrat noch 

. ihm selbst vorbehalten sind, so zu verteilen, daß 
eine initiative Führung der wesentlichen Sach­
oder Gebietsbereiche erniöglidlt wird. . 

(2) Es sind zwei Direktoren zu bestellen, und 
zwar je ein Direktor für 

a) die technischen Angelegenheiten des Hör­
funks und des Fernsehens (Technischer 
Direktor), 

b) die Verwaltungsangelegenheiten des Hör­
funks und des Fern~ehens (Kaufmännischer 
Direktor). 

Volksbegehren 

d) die Erstattung von Vorschlägen für die 
langfristigen Pläne für Programm, Technik, 
Personal und Finanzen an den Aufsichtsrat 
in eigener Verantwortung, jedoch im Zu­
sammenwirken mit den Intendanten und 
Direktoren; 

e) die Festsetzung der Geschäftsverteilung 
(Art. 11); 

f) die Erstattung von Vorschlägen über die 
Einhebung eines Entgeltes für den Empfang 
von Rundfunksendungen (Programment­
gelt, Art. 15) an den Aufsichtsrat. 

Artikel 11: Geschäftsverteilung. 

(1) Der Generalintendant hat jene Geschäfte 
der Gesellschaft, die weder der Generalversamm­
lung noch dem Aufsichtsrat, noch ihm selbst 
vorbehalten sind, unter Intendanten und Direk­
toren so zu verteilen, daß jeder jene Befugnisse 
erhält, welche zur selbständigen und initiativen 
Führung eines wesentlichen Sach- oder Gebiets­
bereiches erforderlich sind. 

(2) Je ein Intendant ist vorzusehen für: 
a) jedes Landesstudio (Landesintendant); 
b) alle Erfordernisse des Zweiten und Dritten 

Programms des Hörfunks (Hörfunkinten­
dant); 

Rundfunkgesetz 

e) die Kontrolle der Tätigkeit der Direktoren 
und Intendanten und die Koordinierung 
ihrer Tätigkeit, vor allem auch hinsichtlich 
der Programmpläne für Hörfunk und Fern­
sehen unter Berücksichtigung der bundes­
staatlichen Gliederung durch die Mitwir- . 
kung aller Studios; 

f) die Ausarbeitung von Vorschlägen für die 
langfristigen Pläne für Programm, Technik, 
Finanzen und für Stellenpläne an den Auf­
-sichtsrat in eigener Verantwortung im Zu-· 
sammenwirken mit den Direktoren und 
In tendan ten ; 

g) die Festsetzung der Geschäftsverteilung ge­
mäß § 10 dieses Bundesgesetzes; 

h) die Erstattung von Vorschlägen über die 
Festsetzung eines Programmentgeltes ge­
mäß § 8 Abs. 6 lit. d und § 1~ dieses 
Bundesgesetzes an den Aufsichtsrat. 

§ 10. (1) Der Generalintendant hat jene Ge­
schäfte der Gesellschaft, die weder der Gesell­
schafterversammlung noch dem Aufsichtsrat, 
noch ihm ~elbst vorbehalten sind, so zu verteilen, 
daß eine initiative Führung der wesentlichen 
Sach- oder Gebietsbereiche ermöglicht wird. 

(2) Es sind vier Direktoren zu bestellen, und 
zwar je ein Direktor für 

a) die Programmangelegenheiten des Hör­
funks; 

b) die Programmangelegenheiten des Fern­
sehens; 

c) die technischen Angelegenheiten (Hörfunk 
und Fernsehen); 
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(3) Es sind drei Progiamniintendanten zu be­
stellen, und zwar je ein ProgramminteJidaiJ.t für 

a) die Programmangelegenheiten des Hör­
funks (Hörfunkintendant); 

b) die Programmangelegenheiten des Ersten 
Programms des Fernsehens (Fernsehinten­
dant 1); 

c) die Programmangelegenheiten des Zweiten 
Programms des Fernsehens (Fernsehinten­
dant 2). 

(4) Für jedes Landesstudio ist ein Landes­
intendant zu bestellen. 

(5) Die Besdllüsse der Gesellscllafterversamm­
lung über die Bestellung und Abberufung der 
Direktoren, Programmintendanten und Landes­
intendanten bedürfen der Zustimmung von min­
destens drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 

§ 11. (1) Zu Direktoren, Programmintendanten 
und Landesintendanten können nur Personen be­
stellt werden, welme die im § 12 dieses Gesetzes 
genannten Voraussetzungen erfüllen. 

(2) Die Programmintendanten haben im Rah­
men der langfristigen Pläne für Programm, Tem­
nik und Finanzen sowie der Stellenpläne in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich alle Programm­
angelegenheiten selbständig und eigenverantwort­
lim zu besorgen. Es steht ihnen· frei, unter 
Bedamtnahme auf die Grundsätze der Sparsam­
keit, Wirtsmaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
einerseits sowie im Streben nam größtmöglicher 
Meinungsvielfalt andererseits Teile vOn Program­
men fallweise oder regelmäßig einvernehmlim zu 
gestalten. Die Programmintendanten sind in Aus­
übung ihrer Tätigkeit außer an die vom General-

Volksbegehren 

c) alle Erfordernisse des Ersten und Zweiten 
Programms des Fernsehens (Fernsehinten­
dant); 

d) alle Erfordernisse des Auslandsdienstes 
(A uslandsdienstintendan t). 

(3) Je ein Direktor ist vorzusehen für: 
a) die temnismen Angelegenheiten von Hör­

funk und Fernsehen (Temnismer Direktor); 
b) die Verwaltung von Hörfunk und Fern­

sehen (Verwaltungsdirektor). 

Artikel 12: Intendanten und Direktoren. 

(1) Zu Intendanten und Direktoren dürfen 
nur Personen bestellt werden, die in den letzten 
fünf Jahren weder Mitglied der Bundesregierung, 
einer Landesregierung, des Nationalrates, des 
Bundesrates oder eines sonstigen allgemeinen 
Vertretungskörpers nom aum Angestellte oder 
sonstige Funktionäre einer politismen Partei ge­
wesen sind und über mindestens fünf Jahre ein­
smlägiger oder verwandter Berufserfahrung ver­
fügen. Sie gehen ihrer Funktion verlustig, wenn 
in ihrer Person namträglim ein Bestellungshin­
dernis eintritt. 

(2) Im Rahmen der langfristigen Pläne für 
Programm, Temnik, Personal und Finanzen füh­
ren die Intendanten und Direktoren die laufen­
den Gesmäfte ihres Bereimes selbständig. Sie sind 

Rundfunkgesetz 

d) die Verwaltungsangelegenheiten (Hörfunk 
und Fernsehen). 

(3) Für jedes Landesstudio ist ein Intendant 
zu bestellen. 

(4) Für die Leitung des Auslandsdienstes ist 
ein leitender Angestellter zu bestellen. 

§ 11. (1) Zu Direktoren und Intendanten 
können nur Personen bestellt werden, welche die 
im § 12 dieses Gesetzes genannten Voraussetzun­
gen erfüllen. 

(2) Im Rahmen der langfristigen Pläne für 
Programm, Temnik und Finanzen sowie der 
Stellenpläne führen die Direktoren und Inten­
danten die laufenden Gesmäfte ihres Bereiches 
selbständig. Die Direktoren und Intendanten 
sind dabei außer an die vom Generalintendanten 
festzusetzende Gesmäftsverteilung und an seine 
Weisungen an keine Aufträge Dritter gebunden. 

(3) Die Intendanten nehmen die Belange der 
Gesellsmaft für das Bundesland wahr, für das 
sie bestellt sind. Ihnen unterstehen das im Bun­
desland tätige Personal sowie die Betriebsstätten 
und Sendeanlagen ihres Landesbereimes. 
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Entwurf 

intendanten Zu erlassenden allgemeinen Richt­
linien für die Programmgestaltung und -erstel­
lung an keine Weisungen und Aufträge gebunden. 

(3) Die Direktoren und die Landesintendanten 
haben im Rahmen der langfristigen Pläne für 
Programm, Technik . und Finanzen sowie der 
Stellenpläne die laufenden Geschäfte ihres Be­
reiches selbständig zu führen. Sie sind dabei 
außer an die vom Generalintendanten festzu­
setzende Geschäftsverteilung und an seine Wei­
sungen an keine Weisungen und Aufträge ge­
bunden. 

(4) Die Landesintendanten nehmen die Be­
lange der Gesellschaft für das Bundesland wahr, 
für das sie bestellt sind. Hiebei sind sie für das 
von den Länderstudios zu gestaltende Regional­
programm und für alle in ihrem Bereich zu 
gestaltenden Hörfunk- und Fernsehprogramme 
verantwortlich. Ihnen unterstehen weiters die 
Betriebsstätten und Sendeanlagen ihres Studios 
sowie das dort tätige Personal. 

(5) Die Direktoren, Programmintendanten und 
Landesintendanten schlagen die Ausschreibung 
von Posten, die Aufnahme von geeignetem Per­
sonal sowie Personalbeförderungen, Kündigungen 
und Entlassungen jeweils für ihren Bereich dem 
Generalintendanten vor. 

(6) Die Direktoren, Programmintendanten und 
Landesintendanten haben das Recht, vom Auf­
sichtsrat gehört zu werden, wenn der General­
intendant ihren Vorschlägen nicht Rechnung 
trägt. ' 

Volksbegehren 

dabei an keine anderen Weisungen und Aufträge 
gebunden als an jene, die der Generalintendant 
in Erfüllung seiner Aufgabe gemäß Art. 10 Abs. 3 
erteilt. Im Rahmen der langfristigen Pläne be­
stimmen sie insbesondere über die Verwendung 
der ihnen zugeteilten Budgetmittel. 

(3) Die Intendanten verfügen auch über das. 
Personal und die technischen Einrichtungen ihres 
Studios. 

(4) Die Intendanten und der technische Direk­
tor schlagen im Rahmen der langfristigen Pläne 
für· Programm, Technik, Personal und Finanzen 
die Aufnahme nach vorangegangener .öffentlicher 
Ausschreibung (Art. 13) sowie die Beförderung, 
Kündigung und Entlassung von Personal dem 
Verwaltungsdirektor vor. Die Vorschläge der 
Intendanten und des Technischen Direktors dür­
fen vom Verwaltungsdirektor nur abgelehnt wer­
den, wenn sie gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder gegen die langfristigen Pläne verstoßen. 

(5) Die Intendanten und Direktoren haben das 
Recht, vom Aufsichtsrat gehört zu werden, wenn 
der Generalintendant ihre Vorschläge hinsicht­
lich der Gesamtplanung ablehnt. 

(6) Die Landesintendanten haben dem Fern­
sehintendanten Programmvorschläge zu erstellen, 
soweit diese ihren Studiobereich betreffen. 

Rundfunkgesetz 

Sie sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
außer an die vom Generalintendanten festzu­
setzende Geschäftsverteilung und an seine Wei­
sungen an keine Aufträge Dritter gebunden. 

(4) Die Direktoren und Intendanten schlagen 
die Ausschreibung von Posten, die Aufnahme 
von geeigenetem Personal sowie Personalbeför­
derungen, Kündigung und Entlassung jeweils für 
ihren Bereich dem Generalintendanten vor .. 

(5) Die Direktoren und Intendanten haben das 
Recht, vom Aufsichtsrat gehört zu werden, wenn 
der Generalintendant ihre Vorschläge hinsicht­
lich der Gesamtplanung ablehnt. 

(6) Die Intendanten sind außer für das von 
den Länderstudios zu gestaltende Regionalpro­
gramm für alle in ihrem Bereich zu gestaltenden 
Hörfunk- und Fernsehprogramme verantwort­
lich. 
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§ 12. (1) Personen, die in der Gesellschaft 
die Funktion des Generalintendanten, eines 
Direktors, eines Programmintendanten, eines 
Landesintendanten oder eines leitenden Ange­
stellten ausüben, müssen folgenden Bedingungen 
gerecht werden: 

a) Sie müssen handlungsfähige Personen sein; 

b) sie müssen österreichische Staatsbürger sein; 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der 
Gesellschafterversammlung ; 

c) sie müssen eine entsprechende Vorbildung 
bzw. fünf jährige einschlägige oder ver­
wandte Berufserfahrung nachweisen köh­
nen; 

d) der Generalintendant, die Direktoren, die 
Programmintendanten und die Landes­
intendanten dürfen für die Dauer ihrer 
Tätigkeit bei der Gesellschaft kein Mandat 
im Nationalrat oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder Gemeinderat ausüben und 
dürfen weder der Bundesregierung, noch 
einer Landesregierung, noch einem Ge­
meindevorstand (Stadtrat, Stadtsenat) ange­
hören, noch als Bürgermeister oder als 
hauptamtlich Angestellter einer politischen 
Partei tätig sein; 

e) der Generalintendant, die Programminten­
danten und die Landesintendanten dürfen 
in den letzten fünf Jahren vor ihrer Be­
stellung kein Mandat im Nationalrat oder 
Bundesrat oder in einem Landtag ausgeübt 
und in diesem Zeitraum weder der Bundes­
regierung noch einer Landesregierung, noch 
einem Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadt· 

Volksbegehren Rundfunkgesetz 

§ 12. Personen, die in der Gesellschaft die 
Funktion des Generalintendanten, eines Direk­
tors, eines Intendanten oder eines leitenden An­
gestellten ausüben, müssen folgenden Bedingun­
gen gerecht werden: 

a) Sie müssen handlungsfähige Personen sem; 

b) sie müssen österreichische Staatsbürger sein; 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 
Aufsichtsrates; 

c) sie müssen eine entsprechende Vorbildung 
beziehungsweise fünf jährige einschlägige 
oder verwandte Berufserfahrung nachwei­
sen können; 

d) der gemäß § 8 Abs. 6 lit. a vom Aufsichts­
rat zu bestellende Geschäftsführer, der die 
Bezeichnung Generalintendant führt, darf 
in den letzten fünf Jahren vor seiner Be­
stellung kein Mandat im Nationalrat oder 
Bundesrat, in einem Landtag oder Ge­
meinderat ausgeübt haben und darf in 
diesem Zeitraum weder der Bundesregie­
rung, noch einer Landesregierung, noch 
einem Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadt­
senat) angehört haben, noch als Bürger­
meister oder als hauptamtlich Angestellter 
einer politischen Partei tätig gewesen sein; 

e) der Generalintendant, die Direktoren und 
Intendanten dürfen für die Dauer ihrer 
Tätigkeit bei der Gesellschaft kein Mandat 
im Nationalrat' oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder Gemeinderat ausüben und 
dürfen weder der Bundesregierung, noch 
einer Landesregierung, noch einem Ge­
meindevorstand (Stadtrat, Stadtsenat) an-
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senat) angehört haben, noch als Bürger­
meister oder als hauptamtlich Angestellter 
einer politischen Partei tätig gewesen sein. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen 
für die Dauer ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft 
keine der im Abs. 11 lit. d bezeichneten Funk­
tionen ausüben. 

§ 13. (1) Sämtliche Dienstposten mit Aus­
nahme jener, die für untergeordnete Dienst­
leistungen vorgesehen wer:den, sind neben der 
internen Ausschreibung und Verlautbarung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" öffentlich aus­
zuschreiben. 

(2) Die Auswahl der Bewerber um einen aus­
geschriebenen Dienstposten hat ausschließlich 
nach fachlicher Eignung zu erfolgen. 

(3) Bei der Beförderung von Dienstnehmern 
ist in erster Linie die fachliche Leistung zu 
berücksichtigen. 

V 0 I k s bege h ren 

Artikel 13: Leistungsprinzip. 

(1) Sämtliche Dienstposten mit Ausnahme 
jener, die für untergeordnete Dienstleistungen 
vorgesehen werden, sind durch Verlautbarung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" öffentlich aus­
zuschreiben. 

(2) Die Auswahl der Bewerber um einen aus­
geschriebenen Dienstposten hat ausschließlich 
nach fachlicher Eignung zu erfolgen. 

(3) Bei der Beförderung von Dienstnehmern 
ist die fachliche Leistung und Erfahrung und 
erst in zweiter Linie die Dauer des Dienstver­
hältnisses zu berücksichtigen. Andere Gesichts­
punkte haben bei der Beförderung außer Betracht 
zu bleiben. 

Rundfunkgesetz 

gehören, noch als Bürgermeister oder als 
hauptamtlich Angestellter einer politischen 
Partei tätig sein; 

f) die gemäß § 8 Abs. 1 lit. b genannten Mit­
glieder des Aufsichtsrates aus den Bereichen 
der gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften, der Wissenschaft, 
der Kunst, der Volksbildung und des Sports 
dürfen für die Dauer ihrer Tätigkeit bei 
der Gesellschaft kein Mandat im National­
rat oder Bundesrat, in einem Landtag oder 
Gemeinderat ausüben und dürfen weder 
der Bundesregierung, noch einer Landes­
regierung, noch einem. Gemeindevorstand 
(Stadtrat, Stadtsenat) angehören, noch als 
Bürgermeister oder als hauptamtlich Ange­
stellter einer politischen Partei tätig sein. 

§ 13. (1) Sämtliche Dienstposten mit Ausnahme 
jener, die für untergeordnete Dienstleistungen 
vorgesehen werden, sind neben der internen 
Ausschreibung und Verlautbarung im "Amtsblatt 
zur Wien er Zeitung" öffentlich auszuschreiben. 

(2) Die Auswahl der Bewerber um einen aus­
geschriebenen Dienstposten hat ausschließlich 
nach fachlicher Eignung zu erfolgen. 

(3) Bei der Beförderung von Dienstnehmern 
ist in erster Linie die fachliche Leistung zu be­
rücksichtigen. 
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§ 14. (1) Zur Kontrolle der Betriebsführung 
der Gesellschaft ist gemäß § 7 lit. d eine aus 
höchstens drei Mitgliedern bestehende Prüfungs­
kommission einzusetzen; die Mitglieder werden 
jeweils zur Prüfung von drei Geschäftsjahren 
bestellt. Zu Mitgliedern der Prüfungskommission 
dürfen nur Wirtschaftsprüfer und Betriebs­
wissenschafter bestellt werden. 

(2) Die von der Prüfungskommission unbe­
schadet der Kontrolle durch den Rechnungshof 
alljährlich vorzunehmende Prüfung hat sich nicht 
nur auf die 'ziffernmäßige Richtigkeit der Buch­
führung, sondern auch auf die Sparsamkeit, Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Führung 
der Geschäfte sowie auf deren übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften zu erstrecken. 
Die Prüfungskommission hat das Ergebnis ihrer 
überprüfung der Gesellschafterversammlung 
über den Aufsichtsrat vorzulegen. 

(3) Sämtliche Organe und' Bedienstete der 
Gesellschaft haben der Prüfungskommission Ein'­
sicht in alle Unterlagen zu gewähren und ihr 
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 14 a. (1) Zur Entscheidung 'über die behaup­
tete Verletzung von Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes wird beim Bundeskanzleramt die 
Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes 
(im folgenden Kommission genannt) errichtet. 

(2) Die Kommission besteht aus 17 Mitgliedern, 
von denen neun Mitglieder dem Richterstand 
angehören müssen. 

Volksbegehren 

Artikel 14: Prüfungskommission. 

(1) Zur Kontrolle der Betriebsführung der 
Gesellschaft ist eine Prüfungskommission einzu­
setzen. Zu Mitgliedern der Prüfungskommission 
dürfen nur unabhängige WirtschaJtsprüfer und 
Betriebswissenschafter bestellt werden. 

(2) Die von der Prüfungskommission, unbe­
schadet der Kontrolle durch den Rechnungshof, 
alljährlich vorzunehmende Prüfung hat sich nicht 
nur auf die ziffernmäßige Richtigkeit der Buch­
führung, sondern auch auf die Sparsamkeit, Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Geschäfts­
führung und auf deren übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften zu erstrecken. Die 
Prüfungskommission hat das Ergebnis ihrer 
überprüfung der Generalversammlung vorzu­
legen. 

(3) Sämtliche Organe und Bedienstete der Ge­
sellschaft haben den Mitgliedern der Prüfungs­
kommission Einsicht in alle Unterlagen zu ge­
währen und ihnen alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

Rundfunkgesetz 

§ 14. (1) Zur Kontrolle der Betriebsführung 
der Gesellschaft ist gemäß § 7 lit. beine aus­
höchstens drei Mitgliedern bestehende Prüfungs­
kommission einzusetzen; die Mitglieder werden 
jeweils auf die Dauer von drei Jahren bestellt. 
Zu Mitgliedern der Prüfungskommission dürfen 
nur Wirtschaftsprüfer und Betriebswissenschafter 
bestellt werden. 

(2) Die von der Prüfungskommission unbe­
schaget der Kontrolle durch den Rechnungshof 
alljährlich vorzunehmende Prüfung hat sich nicht 
nur auf die ziffernmäßige Richtigkeit der Buch­
führung, sondern auch auf die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Füh­
rung der Geschäfte sowie auf deren überein­
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zu 
erstrecken. Die Prüfungskommission hat das Er­
gebnis ihrer überprüfung der Gesellschafterver­
sammlung über den Aufsichtsrat vorzulegen. 

(3) Sämtliche Organe und Bedienstete der Ge­
sellschaft haben der Prüfungskommission Einsidlt 
in alle Unterlagen zu gewähren und ihr alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Enthalten keine entsprechenden Bestimmungen, 

allenfalls im Volksbegehren: 

'"' w 
w 
0-
ro ... 
t;!:j 
(:2. 
~ 

crq 
('i) 

:J 

t..H 
'l 

933 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

37 von 60

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

(3) Die Mitglieder der Kommission ernennt 
der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundes­
regierung für die Dauer von vier Jahren. Die 
Bundesregierung ist bei ihrem Vorschlag für je 
drei Mitglieder aus dem Richterstand an Vor­
schläge des Verfassungsgerichtshofes, des Verwal­
tungsgerichtshofes und des Obersten Gerichts­
hofes gebunden und hinsichtlich der übrigen Mit­
glieder für je vier an Vorschläge der für die 
programmgestaltenden Mitarbeiter zuständigen 
Gewerkschaft sowie der Hörer- und Sehervertre­
tung. 

(4) Der Kommission können nicht angehören: 

1. Personen, die nicht zum Nationalrat 'wähl­
bar sind; 

2. Mitglieder des Aufsichtsrates, der General­
intendant, die Direktoren, die Programm­
intendanten und die Landesintendanten 
sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft; 

3. freie Mitarbeiter der Gesellschaft, sofern sie 
diese Tätigkeit ständig und nicht bloß als 
wirtschaftlich unbedeutende Nebenbeschäfti­
gung ausüben; 

4. Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, sowie Staatssekretäre; 

5. Personen, die bereits einmal Mitglieder der 
Kommission waren. 

(5) Hat ein Mitglied der Kommission drei 
aufeinanderfolgenden Einladungen zu einer Ver­
handlung ohne genügende Entschuldigung keine 
Folge geleistet oder tritt bei einem Mitglied 
ein Ausschließungsgrund des Abs. 4 nachträglich 
ein, so hat dies nach seiner Anhörung die Kom­
mission festzustellen. Diese Feststellung hat den 
Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

Volksbegehren 

Artikel 16: Strafbestimmungen. 

Annahme von Vorteilen 
a) wer vorsätzlich für die parteiliche Vor­

nahme oder Unterlassung einer in seinen 
Aufgabenbereich bei der Gesellschaft fal­
lenden Dienstverrichtung von einem ande­
ren einen wesentlichen Vorteil für sich 
oder einen Dritten in sittenwidriger Weise 
fordert, annimmt oder sich versprechen 
läßt; 

Anbieten von Vorteilen 
b) wer vorsätzlich jemandem zu dessen oder 

eines anderen Gunsten einen solchen Vor­
teil in sittenwidriger Weise anbietet, ver­
spricht oder gewährt, damit dieser eine in 
seinen Aufgabenbereich bei der Gesellschaft 
fallende Dienstverrichtung parteilich vor­
nehme oder unterlasse; 

Androhen von Nachteilen 
c) wer einer anderen Person auf welche Weise 

immer einen wesentlichen Nachteil in sit­
tenwidriger Weise androht, um von dem 
Bedrohten die parteiliche Vornahme oder 
Unterlassung einer in seinen Aufgaben­
bereich bei der Gesellschaft fallenden 
Dienstverrichtung zu erreichen, wenn die 
Drohung geeignet ist, dem Bedrohten mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse, oder die 
Wichtigkeit des angedrohten Nachteils be­
gründete Besorgnisse einzuflößen; 

Verbotene Intervention 
d) wer geflissentlich unmittelbar oder mittel­

bar darauf Einfluß nimmt, daß Beschäf­
tigte der Gesellschaft in ihren Aufgaben-

Rundfunkgesetz 
..., 
00 

'-0 ..., ..., 
p.. ,. ... 
t;I:J 

~ ., 
(]Q ,. 
::I 

933 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

38 von 60

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

(6) Scheidet ein Mitglied der Kommission vor­
zeitig aus, so ist an seiner Stelle für den noch 
verbleibenden Rest der Amtsdauer ein neues 
Mitglied unter 'Anwendung des Abs. 3 zu er­
nennen. 

(7) Die Mitglieder der Kommission sind in 
Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine 
Weisungen gebunden. 

(8) Die Mitglieder der Kommission haben An­
spruch auf Ersatz der Reisekosten, die den für 
Bundesbeamte der Dienstklasse VIII sich aus den 
Reisegebührenvorschriften ergebenden Ansätzen 
gleichzuhalten sind, sowie auf ein Sitzungsgeld, 
das von der Bundesregierung durch Verordnung 
unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den 
Umfang der von der Kommission zu besorgenden 
Aufgaben festzusetzen ist. 

§ 14 b. (1) Die Kommission wählt aus dem 
Kreis der dem Richterstand angehörenden Mit­
glieder einen Vorsitzenden und einen Stellver­
tretenden Vorsitzenden. 

(2) Die Kommission entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von minde­
stens zwei Drittel ihrer Mitglieder. 

§ 14 c. (1) Die Kommission entscheidet - so­
weit dafür nicht eine andere Verwaltungsbehörde 
oder ein Gericht zuständig ist - über die Ver-
1etzung von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
auf Grund von Beschwerden 

1. einer Person, die durch eine Rechtsver­
letzung unmittelbar geschädigt zu sein be­
hauptet; 

2. eines Gesellschafters; 

3. der Hörer- und Sehervertretung; 

Volksbegehren 

bereich fallende Dienstverrichtungen partei­
lich vornehmen oder unterlassen und für 
diese Einflußnahme 

aa) einen wesentlichen Vorteil für sich 
oder einen Dritten in sittenwidriger 
Weise fordert, annimmt oder sich ver­
sprechen läßt; 

bb) einen solchen Vorteil einem Beschäf­
tigten der Gesellschaft in sittenwidri­
ger Weise anbietet, verspricht oder 
gewährt; 

cc) einem Beschäftigten der Gesellschaft 
einen wesentlichen Nachteil in sitten­
widriger Weise androht, wenn die 
Drohung geeignet ist, dem Bedrohten 
mit Rücksicht auf die Verhältnisse 
oder die Wichtigkeit des angedrohten 
Nachteils begründete Besorgnisse ein­
zuflößen, 

wird, sofern dieses Verhalten nicht nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften mit strengerer Strafe 
bedroht ist, wegen Vergehens mit strengem 
Arrest bis zu einem Jahr bestraft. 

Rundfunkgesetz 
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4. des Inhabers einer Rundfunk (Fernsehrund­
funk)-Hauptbewilligung, sofern eine solche 
Beschwerde von mindestens 500 weiteren 
Inhabern einer derärtigen Bewilligung unter­
stützt 'wird. 

(2) Die Unterstützung einer Beschwerde gemäß 
Abs. 1 Z. 4 ist durch eine Unterschriftenliste 
nachzuweisen, aus der die Identität der Personen, 
die die Beschwerde unterstützen, festgestellt wer­
den kann. 

(3) Beschwerden sind innerhalb von sechs 
Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt der behaup­
teten Verletzung von Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes, einzubringen. 

(4) Die Gesellschaft hat von allen ihren Sen­
dungen Aufzeichnungen herzustellen und diese 
mindestens zehn Wochen aufzubewahren. Im 
Falle einer Aufforderung der Kommission, hat 
sie ihr die gewünschten Aufzeichnungen zur Ver­
fügung zu stellen. 

§ 14 d. (1) Zur Entscheidung über die während 
eines Zeitraumes von drei Monaten einlangenden 
Beschwerden wird jeweils ein Senat, bestehend 
aus fünf Mitgliedern gebildet. Drei Mitglieder 
des Senates werden aus dem Kreis der dem 
Richterstand angehörenden Mitglieder der Kom­
mission und je ein weiteres Mitglied aus dem 
Kreis der von der für die programmgestaltenden 
Mitarbeiter zuständigen Gewerkschaft sowie von 
der Hörer- und Sehervertretung vorgeschlagenen 
Mitglieder der Kommission vom Vorsitzenden 
der Kommission durch das Los bestimmt. Für 
jedes Mitglied eines Senates ist nach dem gleichen 
Verfahren ein Ersa tzmi tglied zu bestellen, das 
im Falle der Verhinderung des Mitgliedes wäh­
rend des Verfahrens an dessen Stelle tritt. 

Volksbegehren Rundfunkgesetz .j>. 
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(2) Den Vorsitz in dem Senat führt der Vor­
sitzende der Kommission, sofern er ihr angehört, 
ansonsten der Stellvertretende Vorsitzende. Ist 
auch dieser nicht Mitglied der Kammer, so ist 
der Senatsvorsitzende von dem Senat aus dem 
Kreis der dem Richterstand angehörenden Mit­
glieder zu wählen. 

(3) Der Senat entscheidet mit einfacher Stim­
menmehrheit. Der Vorsitzende gibt seine Stimme 
als letzter ab. 

§ 14 e. (1) Die Entscheidung der Kommission 
besteht in der Feststellung, ob eine Bestimmung 
dieses Bundesgesetzes verletzt wurde, sowie in 
der Feststellung, ob diese Verletzung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig angeordnet oder ohne An­
ordnung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei­
geführt wurde. 

(2) Die Kommission hat über Beschwerden 
innerhalb von vier Wochen, gerechnet vom Zeit­
punkt des Einlangens der Beschwerde zu ent­
scheiden., 

(3) Die Kommission kann auf Veröffentlichung 
ihrer Entscheidung erkennen und der Gesellschaft 
auftragen, wann, in welcher Form und in wel­
chem Programm diese Veröffentlichung zu er­
folgen hat. 

(4) Die Entscheidungen der Kommission unter­
liegen nicht der Aufhebung oder Abänderung 
im Verwaltungswege. 

§ 14 f. (1) Auf das Verfahren der Kommission 
findet - soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
acderes bestimmt ist - das Allgemeine Verwal­
tungsverfahrensgesetz 1950 Anwendung. 

Volksbegehren Rundfunkgesetz 
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(2) Die näheren Bestimmungen über die Orga­
nisation der Kommission sowie, unter Beachtung 
des § 14 d Abs. 1 üb~r die Verteilung der Ge­
schäfte zwischen den Senaten werden durch eine 
Geschäftsordnung geregelt, die die Kommission 
selbst beschließt. 

§ 14 g. (1) Zur Wahrnehmung der Interessen 
der Hörer und Seher ist eine Hörer- und Seher­
vertretung am Sitz der Gesellschaft einzurichten. 

(2) Die Mitgliedet der Hörer- und Seherver­
teetung werden auf Grund des gleichen, unmittel­
baren und geheimen Wahlrechtes nach den 
Grundsätzen der Persönlichkeitswahl im Wege 
der Briefwahl gewählt. Jedes Land bildet hiebei 

, einen Wahlkreis und entsendet so viele Mitglieder 
in die Hörer- und Sehervertretung als es Mit­
glieder in den Bundesrat entsendet. Für jeden 
Wahlkreis ist nur eine Wahlbehörde einzu­
richten. 

(3 ) Wahlberechtigt ist jede Person 
1. die zum Nationalrat wahlberechtigt ist; 
2. auf Verlangen überdies jede Person, die das 

16. Lebensjahr vollendet hat und zum 
Nationalrat wahlberechtigt wäre, wenn sie 
das Wahlalter bereits erreicht hätte. 

(4) Das Verlangen nach Abs. 3 Z. 2 ist inner­
halb von zwei Wochen, gerechnet vom Zeit­
punkt der Anordnung einer Wahl, die im Bundes­
gesetzblatt und durch allgemeinen öffentlichen 
Anschlag kundzumachen ist, schriftlich an die 
Wahlbehörde des Bundeslandes zu stellen,· in 
dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz hat. Sind 
die Voraussetzungen für die Ausübung des Wahl­
rechtes gegeben, so hat die Wahlbehörde der 
Person die Teilnahme an der Wahl zu gestatten. 

Volksbegehren Rundfunl{gesetz .j:>. 
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(5) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der sich 
in jenem Wahlkreis, in dem er seinen o'rdent­
lichen Wohnsitz hat, um die Wahl be~irbt, sofern 
seine Wahlwerbung von mindestens 500 Wahl­
berechtigten unterstützt wird, Die Unterstützung 
ist durch eine Unterschriftenliste nachzuweisen, 
aus der die Identität der Person festgestellt wer­
den kann, Jeder Wahlberechtigte darf nur einen 
einzigen Wahlwerber unterstützen. 

(6) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme. 

(7) Als gewählt gelten die Wahlwerber, die 
entsprechend der Anzahl der in dem betref­
fenden Wahlkreis zu vergebenden Mandate die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. 
Die nichtgewählten Wahlwerber gelten entspre­
chend der Reihenfolge der erlangten Stimmen 
als Ersatzmitglieder. 

(8) Im Hörfunk oder im Fernsehen ist jede 
Wahlwerbung für die Hörer- und Sehervertre­
tung verboten. Die Wahlbehörde hat die Liste 
aller Wahlwerber ihres Wahlkreises in einer in 
dem betreffenden Wahlkreis für öffentliche 
Kundmachungen bestimmten Zeitung in alpha­
betischer Reihenfolge bekanntzumachen und mit 
einem amtlichen Stimmzettel allen Wahlberech­
tigten ihres Wahlkreises auszufolgen. 

(9) Die Funktionsperiode der Hörer- und 
Sehervertretung dauert vier Jahre vom Tage 
ihres ersten Zusammentrittes an gerechnet, jeden­
falls aber bis zum dem Tag, an dem die neue 
Hörer- und Sehervertretung zusammentritt. Die 
neugewählte Hörer- und Sehervertretung ist vom 
Bundeskanzler längstens innerhalb von 30 Tagen 
nach der Wahl einzuberufen. Diese ist vom 
Bundeskanzler so anzuordnen, daß die neuge-

Volksbegehren Rundfunkgesetz 
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wählte Hörer- und Sehervertretung . am Tage 
nach dem Ablauf des vierten Jahres der Funk­
tionsperiode zusammentreten kann. 

(10) Im übrigen werden die näheren Bes'tim­
mungen über das Wahl verfahren unter Zugrunde­
legung der Nationalratswahlordnung sowie unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung der Bundes­
regierung bestimmt. 

§ 14 h. (1) Im Vorsitz der Hörer~ und Seher­
vertretung wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge. 

(2) Als Vorsitzender fungiert das Mitglied, das 
in dem zum Vorsitz berufenen Land die meisten 
Stimmen erlangt hat. Stellvertreter des Vorsit­
zenden ist das Mitglied, das im folgenden Halb­
jahr zum Vorsitz berufen ist oder bei Fortdauer 
der Funktionsperiode der Hörer- und Seherver­
tretung berufen wäre. 

(3) Die Hörer- und' Sehervertretung ist vom 
Vorsitzenden zweimal jährlich, ansonsten binnen 
14 Tagen, wenn es wenigstens 20 ihrer Mit­
glieder, die Gesellschafterversammlung oder der 
Aufsichtsrat verlangen, zu einer Sitzung einzu­
berufen. 

§ 14 i. (1) Der Hörer- und Sehervertretung 
obliegt insbesondere 

1. die Erstattung von Empfehlungen hinsicht­
lich der Programmgestaltung; 

2. die Erstellung von Vorschlägen für die Er­
nennung von drei Mitgliedern der Kommis­
S1Oi1; 

3. die Anrufung der Kommission. 

r 
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(2) Die Hörer- und Sehervertretung ist zur 
Erfüllung der im Abs. 1 ge~annten Aufgaben 
befugt, den Generalintendanten, die Direktoren, 
die Programmintendanten und die Landesinten­
danten über alle von ihnen zu besorgenden Auf­
gaben der Gesellschaft zu befragen und alle ein­
schlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Befragten 
haben die an sie gerichteten Anfragen längstens 
binnen zwei Monaten schriftlich oder auf Ver­
langen auch mündlich z~ beantworten. Eine Ant­
wort darf nur soweit verweigert werden, als 
überwiegende Interessen der Gesellschaft oder das 
öffentliche Interesse es erfordern. 

(3) An den Sitzungen der Hörer- und Seher­
vertretung hat der Generalintendant oder ein 
von ihm bestellter Vertreter mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Die Hörer- und Seher­
vertretung ist befugt, auf Grund eines a~ den 
Generalintendanten gerichteten Ersuchens die 
Anwesenheit /eines Direktors, eines Programm­
intendanten oder eines Landesintendanten zu 
verlangen. Die Mitglieder der Gesellschafterver­
sammlung und des Aufsichtsrates sind berechtigt, 
an den Sitzungen der Hörer- und Seherver­
tretung mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(4) Die Hörer- und Sehervertretung kann 
- unbeschadet der von der Gesellschaft selbst 
durchgeführten Meinungsbefragungen - einmal 
im Jahr verlangen, daß die Gesellschaft repräsen­
tative Teilnehmerbefragungen zu von der Hörer­
und Sehervertretung zu bestimmenden Fragen 
durch ein unabhängiges Meinungsforschtingsinsti­
tut durchführen läßt. Die Ergebnisse aller Mei­
nungsbefragungen sind der Hörer- und Seher­
vertretung zur Kenntnis zu brIngen und zu 
veröffentlichen. 

Volksbegehren Rundfunkgesetz 
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§ 14 k. (1) Die Hörer- und Sehervertretung 
faßt ihre Beschlüsse bei Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der Mitglieder und mit der 
unbedingten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Die Sitzungen der Hörer- und Seherver­
tretung sind öffentlich. Die tlffentlichkeit wird 
ausgeschlossen, wenn es vom Vorsitzenden oder 
einem Fünftel der anwesenden Mitglieder ver­
langt und von der Hörer- und Sehervertretung 
nach Entfernung der Zuhörer beschlossen wird. 

§ 141. (1) Die Mitglieder der Hörer- und 
Sehervertretung sind bei der Ausübung dieser 
Funktion an keine Aufträge gebunden. 

(2) Die Funktion als Mitglied der Hörer- und 
Sehervertretung ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder 
haben nur Anspruch auf Ersatz von Reisekosten, 
die den für Bundesbeamte der Dienstklasse VIII 
sich aus den Reisegebührenvorschriften ergeben­
den Ansätzen gleichzuhalten sind. 

§ 15. (1) Mit der Erteilung der Rundfunk­
(Fernsehrundfunk)-Hauptbewilligung gilt für die 
Dauer ihres Bestehens zwischen der Gesellschaft 
und dem Bewilligungsinhaber ein Vertrag nach 
bürgerlichem Recht geschlossen, der den Inhaber 
zum Empfang der Rundfunk- bzw. Fernsehrund­
funksendungen der Gesellschaft gegen ein fort­
laufendes Entgelt (Rundfunkentgelt, Fernseh­
rundfunkentgelt) berechtigt. 

(2) Diese Entgelte sind unabhängig von der 
Häufigkeit oder der Güte der Sendungen oder 
ihres Empfanges zu zahlen. Der Beginn und das 
Ende der pflicht zur Entrichtung dieser Entgelte 
sowie die Befreiung von dieser Pflicht richten 
sich nach den für die Ru?dfunk(Fernsehrund-

Volksbegehren 

Artikel 15: Programmentgelt. 
(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, wenn die 

Geschäftsgebarung einen Abgang aufweist und 
andere Mittel zu dessen Bedeckung nicht zur 
Verfügung stehen, diesen Abgang nach Hörfunk 
und Fernsehen aufzuschlüsseln und von den zum 
Betrieb eines Hörfunk- beziehungsweise Fernseh­
empfangsgerätes befugten Personen ein Entgelt 
zu fordern. Dieses Entgelt darf nicht' höher fest­
gesetzt werden, als zur Bedeckung des Abganges 
notwendig ist. 

(2) Die Post- und Telegraphenbehörden sind 
zur Einhebung des Programmentgeltes gemein~ 
sam mit den staatlichen Rundfunkgebühren ver­
pflichtet, 

Rundfunkgesetz 

§ 15. (1) Mit der Erteihmg der Rundfunk­
(Fernsehrundfunk)-Hauptbewilligung gilt für die 
Dauer ihres Bestehens zwischen der Gesellschaft 
und dem Bewilligungsinhaber ein Vertrag nach 
bürgerlichem Recht geschlossen, der den Inhaber 
zum Empfang der Rundfunk- beziehungsweise 
Fernsehrundfunksendungen der Gesellschaft 
gegen ein fortlaufendes Entgelt (Rundfunkent­
gelt, Fernsehrundfunkentgelt) berechtigt. 

(2) Die Höhe dieser Entgelte wird durch den 
Aufsichtsrat bestimmt und im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" bekanntgemacht. Sie sind unab­
hängig von der Häufigkeit oder der Güte der 
Sendungen oder ihres Empfanges zu zahlen. Der 
Beginn und das Ende der Pflicht zur Entrichtung 
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funk)-gebühren geltenden bundesgesetzlichen Vor­
schriften. 

(3) Die Post- und Telegraphenverwa)tung hat 
die Entgelte gleichzeitig mit den Rundfunk­
(Fernsehrundfunk)-gebühren und in gleicher Weise 
wie diese einzuheberi; eine ander·e Art der Zah­
lung tilgt die Schuld nicht. Der Bund (Post- und 
Telegraphenverwaltung) ist berechtigt, als Ver­
gütung für die Einhebung 4 v. H. des Gesamt­
betrages der eingehobenen Entgelte' einzubehalten. 

(4) Rückständige Entgelte können zugunsten 
der Gesellschaft von den Fernmeldebehörden in 
gleicher Weise wie rückständige Rundfunk(Fern­
sehrundfunk)gebühren im Verwaltungswege her­
eingebracht. 

§ 15 a. (1) Die Festlegung des Tarifwerkes 
des Werbefunks sowie des Entgeltes für die Her­
stellung und Sendung von Hörfunk- und Fernseh­
programmen (Programmentgelt), das von den 
Inhabern einer Rundfunk(Fernsehrundfunk)­
Hauptbewilligung einzuheben ist, obliegt dem 
Aufsichtsrat. 

(2) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates gemäß 
Abs. 1 bedürfen der. Mehrheit von, mindestens 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Sie sind 
unverzügliCh der Gesellschafterversammlung mit­
zuteilen. 

(3) Die Gesellschafterversammlung kann inner­
halb von zwei Monaten, gerechnet vom Zeit­
punkt der Mitteilung des Beschlusses durch den 

Volksbegehren 

(3) Von Teilnehmern, denen Befreiung von 
der Entrichtung der staatlichen Rundfunkgebühr 
erteilt wurde, darf ein Programmentgelt nicht 
eingehoben werden. 

Rundfunkgesetz 

dieser Entgelte sowie die Befreiung von dieser 
Pflicht richten sich nach den für die Rundfunk­
(Fernsehrundfunk)-gebühren geltenden bundes­
gesetzlichen Vorschriften. Das Nähere hierüber 
wird durch Verordnung bestimmt. 

(3) Die Post- und Telegraphenverwaltung hat 
die Entgelte gleichzeitig mit den Rundfunk­
(Fernsehrundfunk)-gebühren und in gleicher Weise 
wie diese einzuheben; eine andere Art der 
Zahlung tilgt die Schuld nicht. Der Bund (Post­
und Telegraphenverwaltung) ist berechtigt, als 
Vergütung für die Einhebung 4 v. H. des 
Gesamtbetrages der eingehobenen Entgelte ein­
zubehalten. 

(4) Rückständige Entgelte können zugunsten 
der Gesellschaft von den Fernmeldebehörden in 
gleicher Weise wie rückständige Rundfunk(Fern­
sehrundfunk)-gebühren im Verwaltungswege her­
eingebracht werden. 
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Aufsichtsrat, ein von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern österreichs, 
dem Arbeiterkammertag und dem österreichi­
schen Gewerkschaftsbund einvernehmlich abzu­
gebendes Gutachten einholen. Innerhalb weiterer 
vier Monate, gerechnet vom Zeitpunkt des Be­
schlusses über die Einholung eines solchen Gut­
achtens, kann die Gesellschafterversammlung Ein­
spruch gegen den Beschluß des Aufsichtsrates 
erheben. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates gemäß Abs. 1 
werden wirksam, 

1. sobald die Gesellschafterversammlung be­
schließt, keinen Einspruch zu erheben; 

2. nach Ablauf von zwei Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt der Mitteilung des Be­
schlusses an die Gesellschafterversammlung, 
sofern diese nicht die Einholung eines Gut­
achtens gemäß Abs. 3 beschließt; 

3. nach Ablauf von vier Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt des Beschlusses der Gesell­
schafterversammlung betreffend die Ein­
holung eines Gutachtens gemäß Abs. 3, so­
fern sie gegen den Beschluß des Aufsichts­
rates keinen Einspruch erhebt; 

4. falls die Gesellschafterversammlung gegen 
den Beschluß des Aufsichtsrates einen Ein­
spruch erhebt nach Ablauf von sechs Mona­
ten, gerechnet vom Zeitpunkt der Beschluß­
fassung über diesen Einspruch. 

(5) Das Tarifwerk des Werbefunks sowie die 
Höhe des Programmentgeltes sind im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" bekanntzumachen. 

Volksbegehren Rundfunkgesetz -I>-
00 

~ 
lJ.l 
lJ.l 

Cl. 
('t) ... 
b:l 
~. 
j;) 

CIQ 

g 

933 der B
eilagen X

III. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

48 von 60

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Entwurf 

Vgl. Art. IV des Entwurfes 

Volksbegehren 

Artikel 17: übergangsbes~immungen. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1965 in Kraft. 

(2) Der Gesellschaftsvertrag der "Österreichi­
scher Rundfunk, Gesellschaft m. b. H." vom 
11. Dezember 1957, in der Fassung vom 16. Au­
gust 1963 gilt mit diesem Zeitpunkt als entspre­
chend abgeändert, sofern ihn die Gesellschafter 
nicht bis dahin einvernehmlich so abgeändert 
haben, daß er den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes entspricht. Eine solcherart vorgenom­
mene Änderung des Gesellschaftsvertrages wird 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes wirksam. 

(3) Die nach dem geänderten Gesellschaftsver­
trag vorgesehenen Organe sind innerhalb von 
drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes zu bestellen. 

Artikel 18 : Vollzugsklausel. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung, soweit jedoch Bestimmun­
gen des Gesetzes vom 6. März 1906, RGBl. 
Nr. 58, über die Gesellschaft m. b. H. in ihrem 
Geltungsbereich berührt werden, das Bundes­
ministerium für Justiz betraut. 

Rundfunkgesetz 

§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1967 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
in Kraft. 

(2) Auf die Gesellschaft sind die für Gesell­
schaften m. b. H. allgemein geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen anzuwenden, soweit sich aus 
diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt. 

(3) Soweit der Gesellschaftsvertrag der. "Öster­
reichischer Rundfunk Ges. m. b. H." den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes nicht ent­
spricht, ist die Anpassung des Gesellschaftsver­
trages zu beschließen und bis zum 31. Jänner 
1967 zum Handelsregister einzureichen. Für den 
Beschluß genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

(4) Die nach dem geänderten' Gesellschaftsver­
trag vorgesehenen Organe (Gesellschafterver­
sammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer) sind 
innerhalb von drei Monaten nach dem Inkraft­
treten dieses .Bundesgesetzes zu bestellen. 

§ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist nach Maßgabe seiner Bestimmungen 
die Bundesregierung, soweit jedoch Bestimmun­
gen des Gesetzes vom 6. März 1906, RGBl. 
Nr. 58, über die Gesellschaft m. b. H. berührt 
werden, das Bundesministerium für Justiz, soweit 
es sich um finanzielle Belange des Bundes handelt, 
das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Beschlüsse der Bundesregierung ist das 
Bundeskanzleramt zuständig. 
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Artikel III 

(1) Das derzeitige Stammkapital in der Höhe 
von 115 Millionen Schilling ist auf 287"5 Mil­
lionen Schilling zu erhöhen. 

(2) Von den neuen Stammeinlagen hat der 
Bund 3,176.948 S zu übernehmen. 

(3) von dem verbleibenden Teil der neuen 
Stammeinlagen sind zur übernahme anzubieten: 

1. dem Land Burgen:land 4,072.900 S 
2. dem Land Kärnten 7,866.042 S 
3. dem Land Niederösterreim 21,213.949 S 
4. dem Land Oberösterreim 18,371.345 S 
5. dem Land Salzburg 6,032.363 S 
6. dem Land Steiermark 17,902.786 S 
7 dem Land Tirol . 8,133.261 S 
8. dem Land Vorarlberg 4,063.137 S 
9. dem Land Wien 24,167.269 S 

10. der Bundeskammer der 
gewerblimen Wirtschaft 14,375.000 S 

11. den Landwirtschaftskammern 
tlsterreichs 14,375.000 S 

12. den. Kammern für Arbeiter und 
Angestellte tlsterreichs 14,375.000 S 

13. doem tlsterreichischen 
Gewerkschaftsbund 14,375.000 S 

(4) Soweit die gemäß Abs. 3 zur Übernahme 
der neuen Stammeinlagen berechtigten Rec.hts­
träger innerhalb von zwei Monaten, gerechnet 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes keinen Gebrauch machen, hat der Bund 
diese neuen Stammeinlagen zu übernehmen. 

(5) Macht einer der in Abs. 3 Z. 10 bis 13 
genannten Rechtsträger von der Möglichkeit, 
gemäß Abs. 3 Stammeinlagen zu übernehmen, 
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Entwurf 

innerhalb von zwei Monaten gerechnet vom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes keinen Gebrauch, so verliert der betref­
fende Rechtsträger das Recht, gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 ein Aufsichtsratsmitglied zu bestellen. In 
diesem Fall ist die Anzahl der Vertreter der 
Dienstnehmer der Gesellschaft im Aufsichtsrat 
(§ 8 Abs. 1 Z. 4) un,ter sinngemäßer Anwendung 
des § 110 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
neu zu berechnen und die Gesamtzahl der Auf­
sichtsratsmitglieder entsprechend zu ändern. 

Artikel IV 

übergangs- und Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Feber 1974 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
Kraft. 

(2) Soweit der Gesellschaftsvertrag der "öster­
reichischen Rundfunk Ges.m.b.H." den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes nicht entspricht, 
ist die Anpassung des Gesellschaftsvertrages zu 
beschließen und innerhalb von drei Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zum Handelsregister einzureichen. Für den Be­
schluß genügt die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 

(3) Die, nach dem geänderten Gesellschaftsver­
trag vorgesehenen Organe (Gesellschafterver­
sammlung, Aufsichtsrat, Generalintendant, Direk­
toren, Pr6grammintendanten und Landesinten­
danten) sind innerhalb von vier Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu be­
stellen. 

(4) Das Redakteurstatut ist binnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zu vereinbaren. Ein allenfalls geltendes, auf frei-
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williger Basis vereinbartes Redak:teurstatut gilt 
so lange weiter, als es nicht gekündigt wird. In 
beiden Fällen findet § 2 a Anwendung. 

(5) Die erste Wahl der Hörer~ und Seher­
vertretung ist vom Bundeskanzler innerhalb 
von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gemäß § 14 g Abs. 9 anzuordnen. 

(6) Die Hörer- und Sehervertretung hat an­
läßlim ihrer ersten Sitzung die im § 14 i Abs. 1 
Z. 2 vorgesehenen Vorschläge zu erstatten. Hier­
auf ist ohne Verzug die Kommission zu bilden. 
Beschwerden an die Kommission können erst 
vom Zeitpunkt ihrer Konstituierung an, deren 
Datum vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 
zu verlautbaren ist, an die Kommission gerichtet 
werden. 

(7) Die Verordnung der Bundesregierung 
gemäß Art. rr § 14 g Abs. 10 dieses Bundes­
gesetzes kann bereits von dem der Kundmamung 
folgenden Tag an erlassen werden; sie darf jedoch 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft gesetzt werden. 

Artikel V 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist nam Maßgabe seiner Bestimmungen die 
Bundesregierung, soweit jedoch Bestimmungen 
des Gesetzes vom 6. März 1906, RGBI. Nr. 58, 
über die Gesellschaft m.b.H. berührt werden, 
der Bundesminister für Justiz, soweit es sich 
um finanzielle Belange des Bundes handelt, der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Beschlüsse der Bundesregierung ist der Bun­
deskanzler zuständig. 
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933 der Beilagen 53 

Beilage B 

ZUSAMMENFASSENDER BERICHT üBER DIE ARBEIT DER RUNDFUNKREFORM-KOM­
MISSION 

INHALTSVERZEICHNIS 

Einleitung 

1. Beschluß des Ministerrates vom 20. Feber 
1973 ............................... . 

2. Fragenprogramm ................... . 
3. Mitglieder ......................... . 
4. Verfahrensgrundsätze ............... . 
5. Sitzungsübersicht ................... . 
6. und 7. Teilnahme in- und ausländischer 

Experten .......................... . 
8. Sitzungsberichte ..................... . 

Stellungnahme der Rundfunkreform­
Kommission 

Einleitung: 

Seite 1. In seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 hat 
der Ministerrat einen Bericht des Bundeskanzlers 
zustimmend zur Kenntnis genommen, wonach 
beabsichtigt ist, eine gutächtlich-beratende Kom-

53 mission einzuberufen, deren Aufgabe es sein soll, 
53 zu den im folgenden angeführten Problemkreisen 
54 Stellung zu nehmen und Lösungsvorschläge zu 
54 erarbeiten. 
54 

2. Im einzelnen sollte die Kommission die 
55 folgenden. Problemkreise erörtern: 

55 1. Unabhängigkeit und ausgewogene Meinungs­
vielfalt: 
Unabhängigkeit: Frage der verfassungsmäßigen 

Verankerung 

1. Verfassungsmäßige Verankerung ... . . . .. 55 
Gewährleistung der Unabhängigkeit durch 
die Schaffung eines eigenen Forums, das 
über Verletzungen des Rundfunkgesetzes 
befindet 

2. Schaffung eines Forums, das über Verlet­
zungen des Rundfunkgesetzes befindet .. 55 

3. Sicherung der Meinungsvielfalt durch Un­
abhängigkeit in der Programmgestaltung 56 

4. Gesetzliche Verankerung des Redakteur-

Zusammensetzung, Zuständigkeit und Ver­
fahren dieses Forums 

statuts ............................. . 56 Ausgewogene Meinungsvielfalt: Gesetzliche 
5. Mitbestimmung des gesamten Personals .. 
6. Mitspracherecht der Hörer und Seher ... . 
7. Eigentumsstruktur der Gesellschaft ..... . 
8. Aufsichtsrat ....................... . 

Schlußbemerkungen 

1. Umwandlung in eine Anstalt des öffent-
lichen Rechts ....................... . 

2. Kollektivvertragsfähigkeit der Gesellschaft 

57 und organisa torische Maßnahmen zur Siche-
57 rung einer wahrheitsgemäßen, umfassenden 
58 und unparteilichen Berichterstattung und 
58 einer ausgewogenen Meinungsvielfalt 

Möglichkeiten zur Erreichung einer Unab­
hängigkeit in der Programmgestaltung (so­
wohl zwischen den einzelnen Programmen 
als auch innerhalb eines Programms) 

59 
59 2. Eigenverantwortlichkeit und Mitbestimmung: 

Redaktions.statut: Inhalt 
Anhang I .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 Frage der Verankerung im Gesetz 

Anhang 11 ............................ 59 

VORBEMERKUNG 

Mitbestimmung des gesamten Personals: Er­
weiterung des Mitbestimmungsrechtes der 
Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat 
Vertretungsrechte für Freie Mitarbeiter 

Der folgende Zusammenfassende Bericht gibt 3. Mitspracherecht der Hörer und Seher: 
die Auffassungen der überwiegenden Mehrheit Schaffung eines eigenen Organs zur Siche-
der Mitglieder wieder. rung einer periodischen institutionalisierten 

Ein Mitglied stimmt dem Bericht zu, hat 
jedoch zwei aus Anhang I ersichtliche Neuformu­
lierungen bzw. Ergänzungen,vorgeschlagen. 

Mitsprachemöglichkeit der Hörer und Seher 

Zusammensetzung, Zuständigkeit und Ver­
fahren dieses Organs 

Ein anderes Mitglied hat die folgende 
Anhang 11 ersichtliche Stellungnahme zum 
sammenfassenden Bericht abgegeben. 

aus 4. Gesellschaftsrechtliche und sonstige rechtliche 
Zu-

Ein Mitglied lehnt schließlich - unbeschadet 
seines Einverständnisses mit gewissen vorge­
schlagenen Maßnahmen - den Bericht als Ganzes 
ab. 

Fragen: 

Eigentümerstruktur der Rundfunkgesellschaft: 
Verhältnis der Anteile zwischen Bund und 
Bundesländern 
Beteiligung der Sozialpartner am Gesell­
schaftska pi tal 
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54 933 der Beilagen: 

Gesellschafterversammlung : Zusammenset-
zung, insbesondere auch Frage des Bestel­
lungsmodus der Vertreter in der Gesell­
schafterversammlung 
Zuständigkeiten, insbesondere auch Fragen 
der Bestellung gewisser leitender Organe der 
Gesellschaft sowie Festsetzung der Rundfunk­
entgelte bzw. des Tarifwerks im Werbefunk 

Unvereinbarkeitsbestimmungen: Anwendungs­
bereich 

3. Der Kommission gehörten die folgenden 
Mitglieder an: 

Dr. Traut! B r a n d s ta 11 e r, Redakteur, 
"profil" 

Kurt Die man, Schriftsteller, freier Mitarbeiter 
imORF 

Ministerialrat DDr. Robert D i t tri c h, Bundes­
ministerium für Justiz, Honorarprofessor an 
der Universität Wien 

Dr. Hans-Heinz Fa b r i s, Assistent am Institut 
für Publizistik und Kommunikationstheorie an 
der Philosophischen Fakultät der Universität 
Salzburg 

Heinz F i e d 1 e r, Obmann der Fraktion Christ­
licher Gewerkschafter im ORF, Vorstandsmit­
glied der Sektion Rundfunk und Fernsehen 
der Gewerkschaft Kunst und freie Berufe 

Dr. Rudolf Ha r t man n, Senatspräsident des 
Obersten Gerichtshofes 

Reinald H ü b 1, Redakteur, "Kronenzeitung" 

Wolf In der Mau r, Journalist 

Roman Ir 1 v e k, Lichtmeister (ORF), Vorsitzen­
. der der Sektion Rundfunk und Fernsehen der 

Gewerkschaft Kunst und freie Berufe 

Prof. Dr. Kurt Je s c h k 0, Redakteur (ORF), 
Vizepräsident der Sektion Journalisten der 
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe (am 
7. Juni 1973 verstorben) 

Dr. Hans Me n z e 1, Chefredakteur, "Salzburger 
Volksblatt" 

DDr. Günther Ne n n i n g, Präsident der Sek­
tion Journalisten der Gewerkschaft Kunst und 
freie Berufe 

Sektionsrat Dr. Willibald P a h r, Bundeskanzler­
amt - Verfassungsdienst, Vorsitzender des 
Expertenkomitees für Menschenrechte des 
Europarates sowie des für Angelegenheiten des 
Presserechtes zuständigen Europaratkomitees 

Teddy Po d gor s k y, Hauptabteilungsleiter 
Sport (ORF) 

Josef R i e d 1 er, Chefredakteur, "Neue Zeit", 
Graz 

Dr. Werner S c h m i d t, Redakteur, ORF 

Dr. Walter S k a 1 a, Rundfunk- und Fernseh­
experte 

Ulrich Tri n k s, Leiter der Evangelischen Aka­
demie, Wien . 

Dr. Günther Z i e sei, Redakteur, ORF 

4. Die Rundfunkreform-Kommission hat sich 
am 1. März' 1973 konstituiert, wobei jedes Mit­
glied in schriftlicher Weise zustimmend zur 
Kenntnis genommen hat, daß die Rundfunk­
reform-Kommission ihre Arbeiten nur dann in 
voller Unabhängigkeit führen kann, wenn ihre 
Mitglieder keinerlei Weisungen, von welcher 
Seite immer, unterworfen sind. Weiters hat die 
Kommission die folgenden Grundsätze für ihre 
Arbeitsweise und unter besonderer Bedachtnahme 
auf Punkt 1 dieser Verfahrensgrundsätze das ihr 
vorgelegte Fragenprogramm (siehe oben Abs. 2) 
gebilligt: 

1. Jedes Mitglied der Rundfunkreform-Kommis­
sion kann verlangen, daß jede ihm wichtig 
erscheinende Frage auf die Tagesordnung der 
nächstfolgenden Sitzung gesetzt wird; die so­
fortige Behandlung einer solchen Frage ist nur 
dann möglich, wenn kein Mitglied der Kom­
mission dagegen Einspruch erhebt. 

2. Am Ende jeder Sitzung wird jeweils ein Mit­
glied der Rundfunkreform-Kommission er­
sucht werden, die t5ffentlichkeit in zusammen­
fassender Weise über den Inhalt der Beratun­
gen der Kommission zu informieren. 

3. Im Laufe der Beratungen wird sich ergeben, 
für welche Spezialfragen eigene Arbeitsgruppen 
gebildet werden sollen, die dann ihren Vor­
sitzenden jeweils aus ihrer Mitte wählen wer­
den. 

4. Die Rundfunkreform-Kommission sollte vom 
Angebot einiger mit der Materie vertrauter 
Persönlichkeiten, sich mit Auskünften und In­
formationen zu speziellen Fragen der Kommis­
sion zur Verfügung zu stellen, Gebrauch 
machen. 

5. Die Kommission hat das Recht, dem Vorsit­
zenden die Kooptierung weiterer Mitglieder 
mit Mehrheitsbeschluß zu empfehlen. 

6. Die Beratungen der Kommission werden auf 
Tonband festgehalten; außerdem wird ein 
Resumeprotokoll hergestellt, das jedem einzel­
nen Mitglied der Kommission zum ehestmög­
lichen Zeitpunkt nach Beendigung einer Sit­
zung ausgefolgt wird. Eine Veröffentlichung 
der auf Tonband aufgenommenen Beratungen 
erfolgt nach Abschluß der Kommissionsarbei­
ten nur dann, wenn dagegen kein Einspruch er­
hoben wird. 

5. Unter dem Vorsitz des Herrn Bundes­
kanzlers hat die Rundfunkreform-Kommission 
insgesamt acht Plenarsitzungen abgehalten und 
drei Unterausschi.i:,se eingesetzt: 

a) Der Unterausschuß I (unter dem Vorsitz 
von Herrn Dr. S kaI a) hat in drei Sit-
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zungen den ,Fragenkomplex "Sicherung 
einer ausgewogenen Meinungsvielfalt durch 
Einsetzung unabhängiger Programminten­
danten" beraten. 

b) Der Unterausschuß II (unter dem Vorsitz 
von Herrn Sen.Präs. Dr. Ha r t man n) 
hat in vier Sitzungen die Fragen, die mit der 
gesetzlichen Verankerung eines Redakteur­
statuts, der Schaffung einer unabhängigen 
Beschwerdeinstanz sowie einer Hörer- und 
Sehervertretung, mit einer Neuordnung 
der Eigentumsstruktur des ORF und mit 
der Drittelvertretung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat zusammenhängen, untersucht 
und diesbezügliche gesetzliche Formulie­
rungsvorschläge ausgearbeitet. 

c) Der Unterausschuß 111 (unter dem Vorsitz 
des Herrn Bundeskanzlers )hat sich in einer 
Sitzung mit den grundsätzlichen Fragen 
einer Neuordnung der, Eigentumsstruktur 
(Erhöhung des Stammkapitals, Beteiligung 
der Sozialpartner) befaßt. 

6. Anläßlich der 5. Sitzung der Rundfunk­
reform-Kommission wurde dem Generalinten­
danten des ORF, Herrn Gerd Ba c her, die 
Möglichkeit eröffnet, zu den bisherigen Vorschlä­
gen der Rundfunkreform-Kommission bzw. den 
Vorschlägen ihrer Unterausschüsse Stellung zu 
nehmen. 

7. Außerdem haben die folgenden ausländi­
schen Gäste bzw. ausländischen Exper'ten an einer 
der Sitzungen teilgenommen: 

Heike M und z eck, freie Journalistin, Ham­
burg 

Heiko F lot tau, Süddeutsche Zeitung, München 

Herbert J ans sen, Katholisches Institut für 
Medieninformation, Köln 

Dr. Jochen Man gel sen,' Hannoversche All­
gemeine Zeitung 

Michael S c h m i d - 0 s p ach, Evangelischer 
Pressedienst, Frankfurt a. Main 

Dr. Ernest M e y e r, Direktor des International 
Press Institute, Zürich 

Dr. Karel V a s a k, Generalsekretär des Institut 
International des Droits de I'Homme (Fon­
dation Rene Cassin) Straßburg 

Dr. Regis d e Kai b e r m at t e n, Justitiar (Lei­
ter des Rechtsdienstes) der Schweizerischen 
Radio- und Fernsehgesellschaft, Bern 

8. über die Beratungen der Rundfunkre­
form-Kommission und ihrer Unterausschüsse 
wurden Sitzungsberichte, die in gedrängter Form 
die wesentlichen Beratungsergebnisse wieder­
geben, verfaßt und an alle Kommissionsmit­
glieder verteilt. 

Stellungnahme der Rundfunkreform-Kommis­
sion: 

Der vorliegende Bericht enthält im folgenden 
die zusammenfassende Stellungnahme der Rund­
funkreform-Kommission zu den einzelnen Punk­
ten des ihr vorgelegten Fragenprogramms (siehe 
Abs. 2), wobei diese Stellungnahme in ihrem 
Aufbau diesem Fragenschema folgt: 

1. Verfassungsmäßige Verankerung der U nabhän­
gigkeit des Rundfunks: 

1.1. Die Kommission ist der Auffassung, daß 
eine verfassungsmäßige Verankerung der Unab­
hängigkeit des Rundfunks wünschenswert ist, 
sofern es sich nicht bloß um eine rein program­
matische Leerformel handelt. 

1.2. In einen solchen Verfassungsgrundsatz 
könnten auch gewisse Richtlinien für die Pro­
grammgestaltung, insbesondere die Sicherung der 
Meinungsvielfalt, aufgenommen werden, wobei 
sich als Vorbilder in etwa der jüngste diesbe­
zügliche Entwurf eines Schweizerischen (Art. 36 
quater Abs. 4) oder eines ,Bayrischen Verfas­
sungsartikels (Art. 111 a Abs. 1) anbieten. 

2. Schaffung eines Forums, das über Verletzungen 
des Rundfunkgesetze,s befindet: 

2.1. Die Rundfunkreform-Kommission 
schlägt die Schaffung einer Kommission gemäß 
Art. 133 Z. 4 B-VG ("Kollegialorgan mit richter­
I~chem Einschlag") vor, die wie folgt zu organi­
SIeren wäre: 

2.11. 15 Mitglieder, von denen neun Richter 
sein müssen, 

'2.12. je drei Mitglieder werden - hinsicht­
lich der richterlichen Mitglieder - über Vor­
:schlag des Verfassungsgerichtshofes, des Ver­
waltungsgerichtshofes und des Obersten Gerichts­
hofes sowie - hinsichtlich der nichtrichterlichen 
Mitglieder - über Vorschlag der für die pro­
grammgestaltenden Mitarbeiter zuständigen Ge­
werkschaft und der Hörer- und Sehervertretung 
vom Bundespräsident a~f sechs Jahre ernannt. 

2.13. Unvereinbarkeitsbestimmungen: 
a) Personen, die zum Nationalrat nicht wähl­

bar sind; 
b) Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Ge­

schäftsführung; 

c) Angestellte sowie Freie Mitarbeiter - so­
fern sie diese Tätigkeit ständig und nicht 
bloß als wirtschaftlich unbedeutende Neben­
beschäftigung ausüben - des Unterneh­
mens; 

d) Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung sowie Staatssekretäre; , 

e) Personen, die bereits einmal der Kommis­
sion angehört haben. 
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2.14. Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit 
der Mitglieder in Ausübung ihres Amtes. 

2.2. Diese Kommission hätte - soweit dafür 
nicht eine andere Verwaltungsbehörde oder ein 
Gericht zuständig ist - zu entscheiden über die 
Verletzung von Bestimmungen des Rundfunk­
gesetzes auf Grund von Beschwerden 

a) des durch die Rechtsverletzung unmittelbar 
Geschädigten; 

b) eines Fünftels der Mitglieder des National-
rates oder Bundesrates; . 

c) eines Landes; 

d) der Generalprokuratur; 

e) der Hörer- und Sehervertretung; 

f) eines Inhabers einer RF-(Fernsehrundfunk-) 
Hauptbewilligung, wenn diese Beschwerde 
durch 500 weitere Inhaber unterstützt wird; 

g) einer Person, die öffentlich einer Verletzung 
von Bestimmungen des Rundfunkgesetzes 
beschuldigt wird. 

2.3. Zur Entscheidung über jede Beschwerde 
wäre eine aus drei richterlichen und zwei nicht­
richterlichen, durch Los bestimmten Mitgliedern 
bestehende Kammer zu bilden, die mit einfacher 
Stimmenmehrheit entscheidet. 

2.31. Die Entscheidung besteht in der Fest­
stellung, daß eine Person eine Rechtsverletzung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig angeordnet oder 
ohne Anordnung selbst vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht bzw. diese Rechtsverletzung 
nicht begangen hat, wobei die Kommission der 
Gesellschaft die Veröffentlichung ihrer Entschei­
dung auftragen kann. 

2.32. Die Entscheidungen der Kommission 
unterliegen nicht der Aufhebung oder Abände­
rung im Verwaltungsweg. 

2.33. Die Anrufung des Verwaltungsgerichts­
hofes wird nicht ausdrücklich für zulässig er­
klärt. 

3. Sicherung der Meinungsvielfalt durch Unab­
hängigkeit in der Programmgestaltung: 

3.1. Nach Auffassung der Kommission wäre 
das Postulat der Meinungsvielfalt in der Pro­
grammgestaltung - abgesehen von den anderen 
von der Kommission vorgeschlagenen Maßnah­
men - auch durch die Einsetzung unabhängiger 
Programmverantwortlicher zu verwirklichen. 

3.11. Hiebei sollten drei Programmverant­
wortliche, und zwar je einer für ein Fernseh­
programm und einer für die Hörfunkprogramme, 
eingesetzt werden. 

3.2. DenProgrammverantwortlichen sollte je­
weils für ihren Bereich die eigenverantwortliche 
und selbständige Besorgung aller Programmange­
legenheiten obliegen, wobei sie - unbeschadet 

der koordinierenden Tätigkeit des Generalinten­
danten (siehe Punkt 3.21) - berechtigt sein soll­
ten, über die zugeteilten Budgetmittel im Rah­
men des Budgets und der langfristigen Pläne frei 
zu verfügen. 

3.21. Dem Generalintendanten wäre eine Ko­
ordinierungskompetenz in allen jenen Angelegen­
heiten einzuräumen, die in die Zuständigkeit der 
unabhängigen Programmverantwortlichen fallen. 

3.22. Das jährliche Budget und die langfristi­
gen Pläne wären vom Generalintendanten zu er­
stellen, soweit es die Erfordernisse der Pro­
gramme betrifft, jedoch im Zusammenwirken mit 
den ProgramrilVerantwortlichen. 

3.3. Im Gesetz wäre weiters den Programm­
verantwortlichen der Auftrag zu erteilen, unter 
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsam­
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit für 
eine größtmögliche Meinungsvielfalt und für 
Kontrastreichtum in der Programmgestaltung 
Sorge zu tragen, was jedoch nicht ausschließen 
soll, daß in allen Fällen, in denen es sachdienlich 
ist, Teile des Programms regelmäßig bzw. fall­
weise einvernehmlich von allen bzw. von zwei 
Programmverantwortlichen gestaltet werden. 

4. Gesetzliche Verankerung des Redakteur­
statuts: 

4.1. Nach Auffassung der Rundfunkreform­
Kommission wäre in das Rundfunkgesetz eine 
Bestimmung aufzunehmen, die die Pflicht zur 
Vereinbarung eines Redakteurstatuts und die 
Grundsätze einer solchen Vereinbarung zu ent­
halten hätte. 

4.11. Vereinbarung des Redakteurstatuts 
zwischen 

a) der Gesellschaft einerseits und 

b) dem Zentralbetriebsrat, der für die pro­
grammgestaltenden Mitarbeiter zuständigen 
Gewerkschaft sowie allenfalls bestehender 
sonstiger kollektivvertragsfähiger, auf frei­
williger Mitgliedschaft beruhender Berufs­
vereinigungen programmgestaltender Mit­
arbeiter andererseits. 

4.2. Das Redakteurstatut hat zur Gewähr­
leistung einer ausgewogenen Meinungsvielfali: der 
Hörfunk- und Fernsehprogramme durch Sicher­
stellung der Unabhängigkeit, der Gewissensfrei­
heit, der Freiheit der Meinungsäußerung und der 
Eigenverantwortlichkeit aller programmgestal­
tenden Mitarbeiter beizutragen. 

4.21. Geltung für alle programmgestaItenden 
Mitarbeiter, das sind alle Personen, die als Ange­
stellte der Gesellschaft oder als Freie Mitarbeiter 
- sofern sie die Tätigk~it ständig und nicht bloß 
als wirtschaftlich unbedeutende Nebenbeschäfti-
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gung ausüben - an der Gestaltung von Hör­
funk- und Fernsehsendungen mitwirken. 

4.22. Es hat insbesondere nähere Bestimmun­
gen zu enthalten über 

a) die \'\fahrnehmung dieser Rechte durch die 
programmgestaltenden Mitarbeiter; 

b) den Schutz der programmgestaltenden Mit­
arbeiter gegen jeden Eingriff in diese 
Rechte; 

c) das Recht, an der Besorgung der Aufgaben 
der Gesellschaft in personeller und sach­
licher Hinsicht mitzuwirken; 

d) die Schaffung von Einrichtungen zur Wahr­
nehmung . der in lit. c genannten Rechte 
sowie über den Kündigungsschutz der Mit­
glieder dieser Einrichtungen; 

6.2. Briefwahl auf Grund des gleichen, un­
mittelbaren un.d geheimen Wahlrechtes nach den 
Grundsätzen der Persönlichkeitswahl, wobei jeder 
Wahlberechtigte nur eine Stimme hat. 

6.21. Aktives und passives Wahlrecht analog 
dem aktiven Wahlrecht zum Nationalrat, jedoch 
mit der Maßgabe, daß auch alle österreichischen 
Staatsbürger, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, auf Verlangen in die Wählerlisten einzu­
tragen sind, wenn sie - abgesehen vom Wahl­
alter - das aktive Wahlrecht zum Nationalrat 
besäßen. 

6.22. Wahlvorschläge mit 500 Unterstüt­
zungserklärungen von Wahlberechtigten. 

6.23. Jedes Bundesland bildet einen Wahl­
kreis. 

e) die Schaffung einer Schiedsinstanz zur Ent- 6.24. Verbot der Wahlwerbung in Hörfunk 
scheidung von Streitigkeiten aus dem Re- und Fernsehen. 
dakteurstatut. 

4.23. Die Mitwirkung im Sinne der obigen 
lit. c kann vorgesehen werden in der Form 

a) einer Informationspflicht, 
b) einer Anhörungspflicht der Geschäftsfüh­

rung gegenüber den zu schaffenden Ein­
richtungen im Sinne der obigen lit. d, 

c) einer Mitbestimmung dieser Einrichtung bei 
Besorgung bestimmter Aufgaben. 

4.3. Möglichkeit einer Kündigung mit drei­
monatiger Kündigungsfrist jeweils zum 1. Jänner 
und 1. Juli eines jeden Jahres. 

4.4. Im Falle der Nichteinigung über neues 
Redakteurstatut bis zum Zeitpunkt des Außer­
krafttreten des. bisherigen Redakteurstatuts 
Anrufung des Einigungsamtes Wien. 

5. Mitbestimmung des gesamten Personals: 

5.1. Nach Auffassung der Kommission wäre 
den Dienstnehmern die Drittelvertretung 1m 
Aufsichtsrat einzur~umen. 

6.3. Organisation der Hörer- und Seherver­
tretung in Analogie zum Bundesrat mit halb­
jährlich wechselndem Vorsitz (in alphabetischer 
Reihenfolge der Bundesländer). 

6.31. Zweimal jährlich ordentliche Sitzungen, 
überdies auf Verlangen von 

a) mindestens 20 Mitgliedern, 
b) der Gesellschafterversammlung oder 

c) des Aufsichtsrates. 

6.32. pflicht der Geschäftsführung sowie je 
eines Vertreters des Aufsichtsrates und der Ge­
sellschafterversammlung, an den Sitzungen der 
Hörer- und Sehervertretung mit beratender 
Stimme teilzunehmen .. 

6.4. Zuständigkeitsbereich: 

6.41. Vorschlagsrecht für drei Mitglieder der 
Kommission (siehe Abs. 2.12). 

6.42. Anrufung der Kommission (siehe 
Abs. 2.2. lit. e). 

6.43. Informations-, Petitions- und Resolu­
. tionsrecht gegenüber den Organen der Gesell-

5.2. In Anbetracht der großen Zahl und der schaft, die zur Beantwortung an sie gerichteter 
entscheidenden Bedeutung der Freien Mitarbei- Anfragen binnen zwei Monaten oder auf Ver­
ter in diesem Unternehmen, das in dieser Hin- langen auch schriftlich verpflichtet sind. 
sicht sicher eine Sonderstellung einnimmt, sollte 
eine Lösung gefunden werden, um auch den 6.44. Recht des Vorsitzenden (oder seines 
Freien Mitarbeitern ein angemessenes Mitbe- Stellvertreters) auf Teilnahme an der Gesell­
stimmungsrecht zu sichern. schafterversammlung und den Sitzungen des Auf-

6. Mitspracherecht der Hörer und Seher: 

6.1. Die Rundfunkreform-Kommission 
schlägt die Schaffung einer auf Grund von direk­
ten Wahlen gebildeten Hörer- und Seherver­
tretung mit doppelt so vielen Mitgliedern wie der 
Bundesrat vor. 

sichtsrates mit beratender Stimme. 

6.45. Recht von der Gesellschaft, bestimmte 
Meinungsbefragungen in einer gewissen Zahl pro 
Jahr durchführen zu lassen und Pflicht der Ge­
sellschaft, die Ergebnisse aller Meinungsbefragun­
gen der Hörer- und Sehervertretung zur Kennt­
nis zu bringen. 
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7. Eigentumsstruktur der Gesellschaft: 
7,1. Die Rundfunkreform-Kommission 

schlägt im Sinne der Forderungen des Rechnungs­
hofes und der Empfehlung der Landeshaupt­
leutekonferenz eine Erhöhung des Stammkapitals 
der Gesellschaft vor, in deren Gefolge eine Neu­
ordnung der Eigentumsstruktur erfolgen sollte, 

7,11. Im Sinne der Empfehlung der Landes­
hauptleutekonferenz sollen nach Auffassung der 
Rundfunkreform-Kommission der Bund l.,md die 
Länder gemeinsam das Stammkapital auf 230 Mil­
lionen Schilling erhöhen, 'und zwar so, daß der 
Bund, auf den bisher 99'3% des Stammkapitals 
entfallen, nur mehr mit 51% an diesen 230 Mil­
lionen Schilling beteiligt ist, 

4 Sozialpartner 
Bund 
Bundesländer insgesamt 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

Stammkapital insgesamt 

a 14,375,000 S 

4,112.761 S 
7,945.765 S 

21,373,394 S 
18,490,929 S 
6,072,224 S 

18,022,370 S 
8,173.122 S 
4,102,998 S 

24,406.437 S 

7.14. Zur Erreichung eines Spiegelbildes der 
politischen und gesellschaftlichen Kräfte wäre 
weiters die Hälfte der dem Bund zustehende~ 
Stimmrechte den im Hauptausschuß des Natio­
nalrates vertretenen politischen Parteien nach 
ihrem Stärkeverhältnis zu übertragen, während 
die andere Hälfte von der Bundesregierung (ver­
treten durch den Bundeskanzler) auszuüben wäre; 
dies ergäbe die folgende Aufschlüsse1ung des 
Bundesanteiles von 40'8%: 

Bundesregierung 

Politische Parteien 

hievon 

50% von 40'8% ;= 20'4% 

50% von 40'8% = 20'4% 

40'8% 

SPö 10"3672% 

öVP 8 '9180% 

FPö 1'1148% 

7.12. Außerdem sollten sich die VIer Sozial­
partner am Stammkapital derart beteiligen, daß 
das Verhältnis zwischen der öffentlichen Hand 
(Bund und Länder gemeinsam) und den vier 
Sozialpartnern gemeinsam insgesamt 80 : 20 be­
trägt; den vier Sozialpartnern soll hiebei ein auf 
eine bestimmte Zeit nach dem Inkrafttreten die­
ses Gesetzes befristetes Optionsrecht eingeräumt 
werden, 

7,13, Dieser Vorschlag ergäbe eine Erhöhung 
des Stammkapitals (von bisher 115 Millionen 
Schilling) auf 287'5 Millionen Schilling mit den 
folgenden Beteiligungen: 

57,500,000 S 20'OOfo 

117,300,000 S 51% von 80% = 40'80f0 
112,700.000 S 49% von 80% = 39'20f0 

1'4306'% 

27638% 

7'43420f0 
6'4316010 
2'1121% 

6'26860f0 
2'8428% 
1'42710f0 
8'4892% 

287,500,000 S 100% 

a) Bestellung des Generalintendanten und be­
stimmter leitender Funktionäre (Direkto­
ren) der Gesellschaft; 

b) ein (z, B, auf zwei Monate) befristetes Ein­
spruchsrecht gegen einen Beschluß des Auf­
sichtsrates über die Festsetzung des Pro­
grammentgeltes und des Tarifwerkes für 
den Werbefunk, 

7.21. Zur Verwirklichung des Postulates des 
Volksbegehrens, der Generalintendant müsse von 
einem möglichst breiten Konsens getragen wer­
den, wäre es erforderlich, daß die oben unter 
lit. a erwähnten Beschlüsse mit einer qualifizier­
ten Mehrheit zu erfolgen hätten. 

7,22, . In Anbetracht der besonderen, gesamt­
wirtschaftlichen Bedeutung der oben unter lit, b 
erwähnten Beschlüsse, könnte für diese ebenfalls 
eine qualifizierte Mehrheit in Erwägung gezogen 
werden, 

20'4000% 8. Aqfsichtsrat: 

7,2, Dieser umstrukturierten G~sellschaft 
wären neben ihren bisherigen Aufgaben die fol­
genden Kompetenzen zu übertragen: 

8,1. Im Hinblick auf die Neustrukturierung 
der Gesellschafterversammlung wäre die Kom­
petenz zur Bestellung des Generalintendanten 
und bestimmter leitender Funktionäre (Direkto-
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ren) vom Aufsichtsrat auf die Gesellschafterver­
sammlung zu übertragen, der auch ein befristetes 
Einspruchsrecht gegen einen Beschluß des Auf­
sichtsrates über die Festsetzung des Programm­
entgeltes und des Tarifwerkes für den Werbe­
funk einzuräumen wäre (siehe oben Abs. 7.2.). 

8.2. In Anbetracht der Vertretung aller rele­
vanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte 
in der Gesellschafterversammlung wären für den 
Aufsichtsrat pnvereinbarkeitsbestimmungen 
("Politikerklausel") zu normieren. 

8.3. Im Aufsichtsrat wäre die Drittelvertre­
tung der Dienstnehmer sicherzustellen (siehe oben 
Abs.5.1.). 

·Sdllußbemerkungen: 

1. Im Zuge der Beratungen der Rundfunk­
reform-Kommission hat sich mehrfach gezeigt, 
daß die derzeitige rechtliche Konstruktion des 
ORF als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(auf Grund eines Sondergesetzes, wobei das Ges. 
m. b. H.-Gesetz subsidiär anwendbar ist) die 
tatsächlichen und rechtlichen Erfordernisse für 
eine zeitgemäße Organisationsstruktur einer 
Rundfunkgesellschaft nur schwer erfüllen kann. 

1.1. Die Rundfunkreform-Kommission ist da­
her zur Auffassung gelangt, die Umwandlung des 
ORF in eine Anstalt des öffentlichen Rechtes 
anzuregen, wobei sie sich aber der Einwände, die 
der Realisierung dieses Vorschlages in praktisch­
politischer Hinsicht entgegenstehen mögen, voll 
bewußt ist. 

1.2. Aus diesem Grunde ist die Rundfunk­
reform-Kommission bei ihren Beratungen von 
der Arbeitshypothese der bestehenden Organisa­
tionsform einer Ges. m. b. H. ausgegangen, vor 
allem auch deshalb, weil in juristischer Hinsicht 
dieser Umwandlung größere Schwierigkeiten nicht 
entgegenstehen dürften. 

2. Im Zuge der Beratungen der Rundfunk­
refom-Kommission wurde weiters auch angeregt, 
dem ORF in Anbetracht seiner Sonderstellung 
die Kollektivvertragsfähigkeit einzuräumen. 

ANHANG I 

Ein Mitglied hat dem Bericht als Ganzem zuge­
stimmt, jedoch zum Punkt 6 "Mitspracherecht 
der Hörer und Seher" die folgenden Neuformu­
lierungen bzw. Ergänzungen vorgeschlagen: 

1. Der Punkt 6.43 wäre wie folgt neu zu formu­
lieren bzw. zu ergänzen: 
,,6.43. Informations-, Petitions- und Resolu­

tionsrecht gegenüber den Organen der Gesell­
schaft, wie etwa Entwicklung und Kontrolle von 
Programm-Richtlinien, Vorschläge für Pro­
gramm-Alternativen, Analyse der Anstellungspra­
xis, Unterstützung publizistischer Minderheiten­
programme, Analyse der wirtschaftlichen Grund-

lagen der Anstalt, Anregung von Rundfunk­
Forschungsprojekten, Vorlage eines jährlichen Be­
richtes. Die Organe der Gesellschaft sind zur Be­
antwortung von an sie gerichteten Anfragen 
binnen zwei Monaten oder auf Verlangen auch 
schriftlich verpflichtet. Die Gesellschaft ist wei­
ters verpflichtet, regelmäßig über die Sitzungen 
der Hörer- und Sehervertretung zu berichten 
und auf deren Verlangen Sitzungsergebnisse und 
Resolutionen in geeigneter Weise zu veröffent­
lichen." 

2. Der Punkt 6.45 wäre wie folgt neu zu formu­
lieren bzw. zu ergänzen: 
,,6.45 Recht, von der Gesellschaft die Durch­

führung von Meinungsbefragungen und die Be­
handlung von anderen Fragestellungen aus dem 
Bereich der Rundfunkforschung in einem' be­
stimmten Umfang pro Jahr verlangen z~ können. 
Mit der Durchführung solcher Projekte ist ein 
unabhängiges Medienforschungsinstitut zu beauf­
tragen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Er­
gebnisse aller Meinungsbefragungen und andere 
Forschungsergebnisse der Hörer- und Seherver­
tretung z:ur Kenntnis zu bringen." 

ANHANG 11 

Ein- Mitglied hai zu dem Zusammenfassenden 
Bericht die folgende Stellungnahme abgegeben: 

1. Zu Punkt 1: "Verfassungsmäßige Verankerung 
der Unabhängigkeit des Rundfunks" 

Dem in der Rundfunkreform-Kommission vor­
gelegten Vorschlag wird unter der Bedingung 
zugestimmt, daß der letzte Satz seines Absatzes 1 
eine klare Definition der Unabhängigkeit des 
Rundfunks von staatlichen Einflüssen festlegt. 

2. Zu Punkt 2: "Schaffung eines Forums,' das 
über Verletzung eines Rundfunkgesetzes befin­
det" 

Die Möglichkeit, daß jeder Inhaber einer Rund­
funkhauptbewilligung die Kommission anrufen 
kann, wenn er vOn 500 weiteren Inhabern unter­
stützt wird, erscheint nicht sehr sinnvoll, da 
diese Zahl wesentlich höher liegen müßte, um 
notorische Querulanten abzuhalten. 

Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes 
sollte ausdrücklich zulässig sein. 

Weiters sollte weder die Gewerkschaft noch 
die Hörer- und Sehervertretung ein Vorschlags­
recht für die Mitglieder der Beschwerdekommis­
sion haben. 

3. Zu Punkt 3: "Sicherung einer ausgewogenen 
Meinungsvidfalt durch Unabhängigkeit in der 
Programmgestaltung" 

Der Vorschlag der Kommission, drei unabhän­
gige Programmchefs einzusetzen, wird zur Gänze 
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abgelehnt, wobei auf die ausführliche Begrün­
dung dafür in den entsprechenden Passagen des 
von diesem Mitglied vorgelegten Minderheitsbe­
richts vom 20. März 1973 und der Stellungnah­
men vom 6. April 1973 und besonders, vom 
15. Juni 1973 verwiesen wird. Zusammenfassend 
ist hier nochmals festzuhalten, daß die von der 
Kommission vorgeschlagene Organisationsände­
rung keinesfalls dem Geist und dem Text des 
Volksbegehrens entspricht. Die Unabhängigkeit 
der Programmdirektoren ist darüber hinaus im 
Rundfunkgesetz 1966 optimal verankert. Eine 
weitergehende Autonomie wäre schon, aus be­
triebstechnischen Gründen abzulehnen. Außerdem 
kann wirklich nur das IntendanturpriI).zip eine 
maximale Garantie für die Objektivität des Rund­
funks und für zweckmäßige wirtschaftliche Ent­
scheidungsfindungen bieten. Die von d~r Kom-. 
mission vorgesmlagene Lösung würde den Rück­
fall in einen rot-smwarzen Koalitionsrundfunk 
bedeuten. 

4. Zu Punkt 4: "Gesetzliche Verankerung des 
Redakteurstatuts" 

In Zusammenfassung der Ansichten, die in der 
Stellungnahme vom 6. April 1973 dargelegt wur­
den, wird hier noch darauf hingewiesen,: daß das 
ORF-Redakteurstatut bereits seit 1. Juni dieses 
Jahres in Kraft ist. Bei emer gesetzlichen Rege­
lung wird es daher für sinnvoll angesehen,werden, 
sim an den vorliegenden Text dieses Redakteur­
statuts zu halten, für den sich mehr als zwei 
Drittel der in der Redakteur-Vollversammlung 
anwesenden Redakteure ausgesprochen haben. 

5. Zu Punkt 5: "Mitbestimmung des gesamten 
Personals" 

Die Drittelvertretung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat wurde von diesem Mitglied bereits 
in den Sitzungen der Kommission mehrrhals ab-

I 

gelehnt, wobei als juristische Begründung auf den 
Kommentar zum Betriebsrätegesetz von Floretta­
Strasser verwiesen wird. 

6. Zu Punkt 6: "Mitsprameremt der Hörer und 
Seher" 

Die Einrichtung eines Hörer- und Seherbei­
rates wird grundsätzlich begrüßt. Das vorge­
schlagene Wahlsystem und die große Zahl der 
Mitglieder dieser Hörer- und Sehervertretung 
(112) ersmeinen jedoch der Rolle einer solchen 
Hörer- und Sehervertretung nicht adäquat. 

7. Zu Punkt 7: "Eigentumsstruktur der Gesell­
schaft" 

In dieser Frage ist die Rundfunkreform-Kom­
mission nam Ansimt dieses Mitgliedes völlig"in­
kompetent. 

Zur Kompetenzerweiterung der Gesellschafter­
versammlung wird nur bemerkt, daß die Bestel­
lung des Generalintendanten mit Zweidrittel­
oder gar. Dreiviertel-Mehrheit als wirklimer 
Rückschritt angesehen wird. Der farblose und 
smwame Kompromißkandidat wäre die logische 
Folge einer solchen Bestimmung. 

8. Zu Punkt 8: "Aufsichtsrat" 

Die Politiker klausel für den Aufsichtsrat er­
smeint nicht sinnvoll. Im Aufsichtsrat würden 
dann Funktionäre sitzen, die nimt selbständig 
handeln können. überdies wird die Umverteilung 
der Kompetenzen zwischen Aufsimtsrat und Ge­
sellsmafterversammlung für falsm gehalten. 

Im übrigen sind gerade diese Fragen voll­
kommen ungeklärt, da ja noch immer keine Ent­
scheidungdariiber gefallen ist, ob die Form der 
GesmbH beibehalten oder die Form einer An­
stalt des öffentlimen Remts vorgeschlagen werden 
soll. 
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